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der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung von EU-Richtlinien in nationales
Steuerrecht und zur €nderung weiterer V orschriften
(Richtlinien-Umsetzungsgesetz Ð EURLUmsG)

A. Problem und Ziel

Vom Rat der EuropŠischenUnion verabschiedeteRichtlinien und andere
Rechtsaktesindbiszum1. Januar2005in nationalesRechtumzusetzenundna-
tionaleRechtsvorschriftenan die europarechtlicheEntwicklung(zum Beispiel
an die Erweiterungder EuropŠischenUnion) anzupassen.Danebenist durch
€nderungverschiedenerSteuerrechtsvorschriftenauf EntscheidungendesEu-
ropŠischenGerichtshofesund desBundesfinanzhofeszu reagieren.Au§erdem
sindweitere€nderungenundAnpassungenvor allemredaktionellerArt in na-
tionalenSteuergesetzenvorzunehmen,fŸr die seit lŠngeremein rechtlicherwie
praktischer Regelungsbedarf besteht.

B. Lšsung

1. Umsetzungu. a. folgenderEU-RichtlinienundEU-Rechtsaktein nationales
Recht:

l DieFortentwicklungdersog.Mutter-Tochter-Richtlinie(Richtlinie90/435/
EWG,mit derfŸr DividendenzahlungenundandereGewinnausschŸttun-
genvon Tochtergesellschaftenanihre MuttergesellschafteneineDoppel-
besteuerungvonGewinnenbeigrenzŸberschreitendenSachverhaltenver-
hindert werdensoll) durch die Richtlinie 2003/123/EGdesRatesvom
22.Dezember2003 wird insbesonderedurch eine €nderung des¤ 43b
EinkommensteuergesetzunddieAnlage2 zudieserVorschriftim nationa-
len Rechtnachvollzogen.DieseRichtlinie siehtErweiterungenund Ver-
besserungenvor, die aufgrundder Erfahrungenbei der Anwendungder
Richtlinie 90/435/EWGsowiederEntwicklungeninnerhalbdesBinnen-
marktes notwendig geworden sind.

l Umsetzungder Richtlinie 2003/92/EGvom 7. Oktober2003(Richtlinie
GasundElektrizitŠt)mit VorschriftenŸberdenOrt derLieferungvonGas
und ElektrizitŠt fŸr die Mehrwertbesteuerunginsbesonderedurch Ein-
fŸgung eines neuen ¤3g UStG.

l AnpassungendesEG-Beitreibungsgesetzesandie rechtlicheundtatsŠch-
licheSituationim BereichderZollverwaltungsowievor demHintergrund
derAusgestaltungdesBeitreibungsrechtsnachErlassderRichtlinie2002/
94/EG.
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l DasKraftfahrzeugsteuergesetzwird andieverkehrsrechtlicheUmsetzung
derRichtlinie1999/37/EGzurHarmonisierungderFahrzeugpapiereange-
passt.

l Im ZugedervollstŠndigenUmsetzungvonArtikel 20der6.EG-Richtlinie
werdendieRegelungenzurBerichtigungdesVorsteuerabzugesnach¤ 15a
UStGneugefasst.Dabeiwerdendie RegelungenzumBerichtigungszeit-
raumfŸr WirtschaftgŸter, die nur einmaligzur Erzielungvon UmsŠtzen
verwendet werden, geŠndert.

2. Mit der€nderungvon¤ 12Abs.2 Nr. 7 BuchstabeaUStGwerdendiegesetz-
geberischenKonsequenzenausderEntscheidungdesEuGHvom23.Oktober
2003,C-109/02,zurSteuerermŠ§igungbeiSolistengezogen.DieNeuregelung
zur umsatzsteuerlichenBehandlungvon Warengutscheinenin ¤ 17 Abs. 2a
UStGist eineFolgeausderEntscheidungdesEuGHvom 15.Oktober2002,
C-427/98.

3. Weitere notwendige €nderung

Hervorzuhebenist vor allemdieLiberalisierungdesBerufsrechtsderSteuer-
berater. NebenderZulassungdesSyndikussteuerberaterswird nunmehrauch
die Zusammenarbeitvon BerufstrŠgernmit Personenund Personenverei-
nigungen,die nicht unter¤ 3 StBerGfallen,ermšglicht,sodassz. B. Lohn-
steuerhilfevereinemit Steuerberaternkooperierenkšnnen.Au§erdemwird
dieBefugnisderBilanzbuchhalterundSteuerfachwirteaufdieErstellungvon
Umsatzsteuer-Voranmeldungen erweitert.

C. Alternativen

Keine

D. Finanzielle Auswirkungen

FŸrdie HaushaltederGebietskšrperschaftenergebensichin denKassenjahren
2004 bis 2009 die nachfolgenden Auswirkungen:

FinanzielleAuswirkungeneinesGesetzeszur Umsetzungvon EU-Richtlinien
in nationalesSteuerrechtund zur €nderung weiterer Vorschriften (Richt-
linien-Umsetzungsgesetz Ð EURLUmsG) in den Kassenjahren 2004 bis 2009

Einzelheiten sind aus dem beigefŸgten Finanztableau ersichtlich.

E. Sonstige Kosten

Durchdie vorgesehenenMa§nahmensindAuswirkungenauf Einzelpreiseund
das gesamtwirtschaftliche Preisniveau nicht zu erwarten.

Gebietskšrper-
schaft

Steuermehr-/-mindereinnahmen in Mio. Euro
in den Kassenjahren

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Bund Ð2 Ð12 +152 +  652 +  939 +  660

LŠnder Ð2 Ð11 +138 +  588 +  844 +  595

Gemeinden Ð Ð Ð Ð Ð Ð

Insgesamt Ð4 Ð23 +290 +1 240 +1 783 +1 255
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Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung von EU-Richtlinien in nationales
Steuerrecht und zur €nderung weiterer V orschriften
(Richtlinien-Umsetzungsgesetz Ð EURLUmsG) *)

Der Bundestaghatmit ZustimmungdesBundesratesdas
folgende Gesetz beschlossen:

InhaltsŸbersicht Artikel

€nderung des Einkommensteuergesetzes 1

€nderung der Einkommensteuer-DurchfŸhrungs-
verordnung 2

€nderung des Kšrperschaftsteuergesetzes 3

€nderung des Gewerbesteuergesetzes 4

€nderung des Umsatzsteuergesetzes 1999 5

€nderung der Umsatzsteuer-DurchfŸhrungs-
verordnung 1999 6

€nderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes 2002 7

€nderung der Abgabenordnung 8

€nderung des EG-Beitreibungsgesetzes 9

€nderung des Au§ensteuergesetzes 10

€nderung des Investmentsteuergesetzes 11

€nderung des Steuerberatungsgesetzes 12

€nderung der Verordnung zur DurchfŸhrung
der Vorschriften Ÿber Steuerberater, Steuer-
bevollmŠchtigte und Steuerberatungsgesellschaften13

€nderung der Verordnung zur DurchfŸhrung
der Vorschriften Ÿber die Lohnsteuerhilfevereine 14

€nderung des Investitionszulagengesetzes 1999 15

€nderung des Investitionszulagengesetzes 2005 16

€nderung des Bundeskindergeldgesetzes 17

€nderung des Feuerschutzsteuergesetzes 18

€nderung des Finanzverwaltungsgesetzes 19

RŸckkehr zum einheitlichen Verordnungsrang 20

Inkrafttreten 21

Artikel 1

€nderung des Einkommensteuergesetzes

DasEinkommensteuergesetzin derFassungderBekannt-
machungvom 19. Oktober2002(BGBl. I S. 4210,2003I
S.179),zuletztgeŠndertdurchArtikel É desGesetzesvom
É (BGBl. I S. É), wird wie folgt geŠndert:

1. In der InhaltsŸbersichtwird die Angabezu ¤ 43b wie
folgt gefasst:

ã¤43b BemessungderKapitalertragsteuerbei bestimm-
ten GesellschaftenÒ.

2. ¤ 7g Abs.8 Satz2 Nr. 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

ã1. Stahlindustrie(MultisektoralerRegionalbeihilferah-
men fŸr gro§e Investitionsvorhabenvom 13. Feb-
ruar 2002 in Verbindungmit AnhangB (ABl. EG
Nr. C 70 S. 8), geŠndertdurchMitteilung derKom-
missionvom1. November2003(ABl. EU Nr. C 263
S.3),

2. Schiffbau(Mitteilung derKommissionãRahmenbe-
stimmungenfŸr Beihilfen an den SchiffbauÒvom
30.Dezember2003(ABl. EU Nr. C 317 S.11), ge-
Šndert durch Berichtigung vom 30.April 2004
(ABl. EU Nr. C 104 S.71),Ò.

3. ¤ 10c Abs. 4 wird wie folgt gefasst:

ã(4) Im Fall der Zusammenveranlagungvon Ehegat-
ten zur Einkommensteuersind die AbsŠtze1 bis 3 mit
der Ma§gabeanzuwenden,dassdie Euro-BetrŠgenach
Absatz1, 2 Satz2 Nr. 2 sowieAbsatz3 zu verdoppeln
sind.WennbeideEhegattenArbeitslohnbezogenhaben,
ist Absatz2 Satz3 auf denArbeitslohnjedesEhegatten
gesondertanzuwendenund eine Vorsorgepauschaleab-
zuziehen, die sich ergibt aus der Summe

*) Dieses Gesetz dient der Umsetzung folgender Richtlinien:

Ð unter Artikel 1 der Richtlinie 90/435/EWGdesRatesvom 23. Juli
1990ŸberdasgemeinsameSteuersystemderMutter-undTochterge-
sellschaftenverschiedenerMitgliedstaaten(ABl. EG Nr. L 225S. 6,
Nr. L 266S. 20, 1997Nr. L 16 S. 98), zuletztgeŠndertdurchRicht-
linie 2003/123/EGdes Ratesvom 22. Dezember2003 (ABl. EU
Nr. L 7 S. 41),

Ð unterArtikel 5 der Richtlinie 77/388/EWGdesRatesvom 17. Mai
1977zur HarmonisierungderRechtsvorschriftenderMitgliedstaaten
Ÿberdie UmsatzsteuernÐGemeinsamesMehrwertsteuersystem:ein-
heitlichesteuerpflichtigeBemessungsgrundlage(ABl. EG Nr. L 145
S.1, Nr. L 173S.27,Nr. L 242S.22),zuletztgeŠndertdurchRicht-
linie 2004/66/EGdesRatesvom 26.April 2004(ABl. EU Nr. L 168
S. 35),

Ð unterArtikel 7 der Richtlinie 1999/37/EGdesRatesvom 29. April
1999 Ÿber die ZulassungsdokumentefŸr Fahrzeuge(ABl. EG
Nr. L 138S. 57), zuletztgeŠndertdurchRichtlinie 2003/127/EGder
Kommissionvom23.Dezember2003(ABl. EU 2004Nr. L 10S.29)
und

Ð unterArtikel 9 derRichtlinie 76/308/EWGdesRatesvom 15. MŠrz
1976 Ÿberdie gegenseitigeUnterstŸtzungbei der Beitreibungvon
Forderungenim Zusammenhangmit Ma§nahmen,dieBestandteildes
FinanzierungssystemsdesEuropŠischenAusrichtungs-und Garan-
tiefondsfŸr die Landwirtschaftsind,sowievon Abschšpfungenund
Zšllen (ABl. EGNr. L 73S.18),zuletztgeŠndertdurchdieAkte Ÿber
dieBedingungendesBeitrittsderTschechischenRepublik,derRepub-
lik Estland,derRepublikZypern,derRepublikLettland,derRepublik
Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik
Polen,der RepublikSlowenienund der SlowakischenRepublikund
die Anpassungenderdie EuropŠischeUnion begrŸndendenVertrŠge
(ABl. EU2003Nr. L 236S.555)sowiederRichtlinie2002/94/EGder
Kommissionvom 9. Dezember2002 zur FestlegungausfŸhrlicher
DurchfŸhrungsbestimmungenzu bestimmtenArtikeln derRichtlinie
76/308/EWGŸberdiegegenseitigeUnterstŸtzungbeiderBeitreibung
von Forderungenim Zusammenhangmit bestimmtenAbgaben,Zšl-
len, Steuernund sonstigenMa§nahmen(ABl. EG Nr. L 337 S. 41),
zuletzt geŠndertdurch die Richtlinie 2004/79/EGder Kommission
vom 4. MŠrz 2004 (ABl. EU L Nr. 168 S. 68).
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1. derBetrŠge,die sichnachAbsatz2 Satz2 Nr. 1 in
Verbindungmit Satz 4 fŸr nicht unter Absatz 3
fallende Ehegatten ergeben, und

2. 11 vom Hundertder Summeder Arbeitslšhnebei-
der Ehegatten, hšchstens jedoch 3000 Euro.

Satz1 gilt auch,wenndie tarifliche Einkommensteuer
nach ¤32a Abs.6 zu ermitteln ist.Ò

4. In ¤ 18 Abs.1 Nr. 1 Satz2 wird der Klammerzusatz
ã(vereidigte BŸcherrevisoren)Ò gestrichen.

5. ¤ 32a wird wie folgt geŠndert:

a) Die AbsŠtze 2 und 3 werden aufgehoben.

b) In Absatz5 wird die AngabeãdenAbsŠtzen1 bis
3Ò durch die Angabe ãAbsatz1Ò ersetzt.

6. In ¤ 33aAbs.3 Satz1 Nr. 1 Buchstabeb wird die An-
gabeãim Sinnedes¤ 32 Abs.1 oder6 Satz8Òdurch
die Angabeãim Sinne des ¤ 32 Abs.1 oder Abs.6
Satz7Ò ersetzt.

7. ¤ 33b Abs.6 wird wie folgt geŠndert:

a) In Satz4 wird die AngabeãSatz2Òdurchdie An-
gabe ãSatz3Ò ersetzt.

b) In Satz6 wird dieAngabeãSŠtze1 bis4Òdurchdie
Angabe ãSŠtze 1 bis 5Ò ersetzt.

8. In ¤ 38 Abs.4 Satz3 wird der Klammerzusatz
ã(Absatz1 Satz2)Ò durch den Klammerzusatz
ã(Absatz1 Satz3)Ò ersetzt.

9. ¤ 39b Abs. 2 Satz 6 Nr. 3 wird wie folgt gefasst:

ã3. die Vorsorgepauschale

a) in den SteuerklassenI, II und IV nachMa§-
gabedes¤ 10c Abs.2 oder Abs.3, jeweils in
Verbindung mit ¤10c Abs.5,

b) in derSteuerklasseIII nachMa§gabedes¤ 10c
Abs. 2 oderAbs. 3, jeweils in Verbindungmit
¤ 10c Abs.4 Satz1 und Abs.5, Ò.

10. In ¤ 39dAbs.3 Satz4 wird die Angabeã¤39cAbs.1
und 2Òdurchdie Angabeã¤39c Abs.1, 2 und 5Òer-
setzt.

11. In ¤ 40a Abs.3 Satz1 wird die AngabeãAbsŠtzen1
und 2Ò durch die Angabe ãAbsŠtzen 1 und 2aÒ ersetzt.

12. ¤ 42d wird wie folgt geŠndert:

a) In Absatz2 wird die Angabeã¤38 Abs. 4 Satz2Ò
durch die Angabeã¤38 Abs. 4 Satz2 und 3Òer-
setzt.

b) Absatz 6 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

ãDerEntleiherhaftetnicht, wennder †berlassung
eine Erlaubnisnach¤ 1 desArbeitnehmerŸberlas-
sungsgesetzesin derFassungderBekanntmachung
vom 3. Februar1995(BGBl. I S. 158),daszuletzt
durchArtikel 2c desGesetzesvom 23.April 2004
(BGBl. I S.602)geŠndertwordenist, in derjeweils
geltendenFassungzugrundeliegt und soweit er
nachweist,dass er den nach ¤ 51 Abs.1 Nr. 2
Buchstabed vorgesehenenMitwirkungspflichten
nachgekommen ist.Ò

13. ¤ 43 wird wie folgt geŠndert:

a) In Absatz1 Satz1 Nr. 1 wird dasSemikolondurch
einen Punkt ersetzt und folgender Satz angefŸgt:

ãEntsprechendesgilt fŸr KapitalertrŠgeim Sinne
des ¤ 20 Abs.2 Satz1 Nr. 2 Buchstabea und
Satz2;Ò.

b) Dem Absatz3 wird folgender Satz2 angefŸgt:

ãKapitalertrŠgeim SinnedesAbsatzes1 Satz1 Nr. 1
Satz2 sind inlŠndische,wenn der Schuldnerder
verŠu§ertenoderabgetretenenAnsprŸchedie Vor-
aussetzungen des Satzes1 erfŸllt.Ò

14. ¤ 43b wird wie folgt geŠndert:

a) Die †berschrift wird wie folgt gefasst:

ã¤43b
BemessungderKapitalertragsteuerbeibestimmten

GesellschaftenÒ

b) Absatz1 wird wie folgt gefasst:

ã(1) Auf Antragwird die KapitalertragsteuerfŸr
KapitalertrŠgeim Sinnedes¤ 20 Abs.1 Nr. 1, die
einerMuttergesellschaft,die wederihrenSitz noch
ihre GeschŠftsleitungim Inland hat, oder einer in
einem anderen Mitgliedstaat der EuropŠischen
UniongelegenenBetriebsstŠttedieserMuttergesell-
schaft, aus AusschŸttungeneiner Tochtergesell-
schaftzuflie§en,nicht erhoben.Satz1 gilt auchfŸr
AusschŸttungeneinerTochtergesellschaft,die einer
in einem anderenMitgliedstaatder EuropŠischen
Union gelegenenBetriebsstŠtteeinerunbeschrŠnkt
steuerpflichtigenMuttergesellschaftzuflie§en.Ein
Zuflussandie BetriebsstŠtteliegt nur vor, wenndie
Beteiligung an der TochtergesellschafttatsŠchlich
zu dem Betriebsvermšgender BetriebsstŠttege-
hšrt.Ò

c) Absatz2 Satz1 wird durch folgende SŠtze ersetzt:

ãMuttergesellschaftim Sinne des Absatzes1 ist
jedeGesellschaft,diedie in derAnlage2 zudiesem
GesetzbezeichnetenVoraussetzungenerfŸllt und
nachArtikel 3 Abs. 1 Buchstabea der Richtlinie
90/435/EWGdesRatesvom 23.Juli 1990Ÿberdas
gemeinsameSteuersystemderMutter- undTochter-
gesellschaftenverschiedenerMitgliedstaaten(ABl.
EG Nr. L 225S. 6, Nr. L 266S. 20, 1997Nr. L 16
S. 98), zuletztgeŠndertdurchRichtlinie 2003/123/
EG desRatesvom 22.Dezember2003 (ABl. EU
2004 Nr. L 7 S.41), im Zeitpunkt der Entstehung
der KapitalertragsteuergemŠ§¤ 44 Abs.1 Satz2
nachweislichmindestenszu 20 vom Hundert un-
mittelbaram Kapital der Tochtergesellschaftbetei-
ligt ist. Tochtergesellschaftim SinnedesAbsatzes1
sowie des Satzes1 ist jede unbeschrŠnktsteuer-
pflichtige Gesellschaft,die die in der Anlage2 zu
diesemGesetzundin Artikel 3 Abs.1 Buchstabeb
der Richtlinie 90/435/EWGbezeichnetenVoraus-
setzungen erfŸllt.Ò

d) Nach Absatz2 wird folgender Absatz2a eingefŸgt:

ã(2a)BetriebsstŠtteim SinnederAbsŠtze1 und2
ist eine festeGeschŠftseinrichtungin einemande-
ren Mitgliedstaatder EuropŠischenUnion, durch
die die TŠtigkeitder Muttergesellschaftganzoder
teilweise ausgeŸbtwird, wenn das Besteuerungs-
recht fŸr die GewinnedieserGeschŠftseinrichtung
nach dem jeweils geltendenAbkommenzur Ver-
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meidungderDoppelbesteuerungdemStaat,in dem
siegelegenist, zugewiesenwird unddieseGewinne
in diesem Staat der Besteuerung unterliegen.Ò

e) Absatz3 wird wie folgt gefasst:

ã(3) Absatz1 in Verbindungmit Absatz2 gilt
auch,wenndie Beteiligungder Muttergesellschaft
am Kapital der Tochtergesellschaftmindestens10
vom Hundert betrŠgt,und der Staat, in dem die
Muttergesellschaftnacheinemmit einemanderen
Mitgliedstaatder EuropŠischenUnion abgeschlos-
senenAbkommenzur Vermeidungder Doppelbe-
steuerungals ansŠssiggilt, dieserGesellschaftfŸr
AusschŸttungender TochtergesellschafteineSteu-
erbefreiungoder eine Anrechnungder deutschen
Kšrperschaftsteuerauf die SteuerderMuttergesell-
schaftgewŠhrtund seinerseitsAusschŸttungenan
eine unbeschrŠnktsteuerpflichtige Muttergesell-
schaft ab der gleichen Beteiligungshšhevon der
Kapitalertragsteuer befreit.Ò

f) Absatz4 wird aufgehoben.

15. ¤ 44 wird wie folgt geŠndert:

a) In Absatz 1 Satz 3 werden nach den Wšrtern
ãSchuldnerderKapitalertrŠgeÒdieWšrterã, in den
FŠllendes¤ 43 Abs.1 Satz1 Nr. 1 Satz2 der Er-
werber der AnsprŸcheÒ eingefŸgt.

b) Nach Absatz 6 wird folgender Absatz 7 angefŸgt:

ã(7) In den FŠllendes¤ 14 Abs. 3 desKšrper-
schaftsteuergesetzesentstehtdie Kapitalertragsteuer
in dem Zeitpunkt der Feststellungder Handels-
bilanzderOrgangesellschaft;sieentstehtspŠtestens
achtMonatenachAblauf desWirtschaftsjahresder
Organgesellschaft.Ò

16. ¤ 44a wird wie folgt geŠndert:

a) In Absatz7 Satz2 werdendie Wšrter ãAnteilenan
Gesellschaftenmit beschrŠnkterHaftungÒdurchdie
Wšrter ãNamensaktienvon nicht bšrsennotierten
Aktiengesellschaften,AnteilenanGesellschaftenmit
beschrŠnkterHaftungundAnteilenanErwerbs-und
WirtschaftsgenossenschaftenÒ ersetzt.

b) In Absatz8 Satz1 werdendie Wšrter ãAnteilean
Gesellschaftenmit beschrŠnkterHaftungÒdurchdie
Wšrter ãNamensaktienvon nicht bšrsennotierten
Aktiengesellschaften,Anteilen an Gesellschaften
mit beschrŠnkterHaftungundAnteilenanErwerbs-
und WirtschaftsgenossenschaftenÒ ersetzt.

17. In ¤ 45b wird nachAbsatz2 folgenderAbsatz2a ein-
gefŸgt:

ã(2a)SammelantrŠgeauf volle oderhŠlftigeErstat-
tungkšnnenauchPersonenzusammenschlŸssefŸr ihre
Mitglieder im Sinnevon ¤ 44a Abs.7 und 8 stellen.
Absatz1 ist entsprechend anzuwenden.Ò

18. In ¤ 45eSatz1 werdennachder Klammerdie Wšrter
ãin der jeweils geltenden FassungÒ eingefŸgt.

19. In ¤ 49Abs.1 Nr. 5 Buchstabeawird dieBezeichnung
ã¤2 des InvestmentgesetzesÒdurch die Bezeichnung
ã¤2 des InvestmentsteuergesetzesÒ ersetzt.

20. ¤ 50 Abs. 1 wird wie folgt geŠndert:

a) In Satz5 wird die Angabeã¤10c Abs.2 und 3Ò
durchdieAngabeã¤10cAbs.2 undAbs.3, jeweils
in Verbindung mit ¤10c Abs.5,Ò ersetzt.

b) In Satz6 wird die Angabe ã¤10c Abs.1 bis 3Ò
durchdie Angabeã¤10c Abs.1 und ¤ 10c Abs.2
und Abs.3, jeweils in Verbindung mit ¤ 10c
Abs.5,Ò ersetzt.

21. ¤ 50e Abs.1 wird wie folgt gefasst:

ã(1) Ordnungswidrighandelt,wer vorsŠtzlichoder
leichtfertigentgegen¤ 45dAbs.1 Satz1,dernach¤ 45e
erlassenenRechtsverordnungoderdenunmittelbargel-
tendenVertrŠgenmit den in Artikel 17 der Richtlinie
2003/48/EGgenanntenStaatenundGebieteneineMit-
teilungnicht,nicht richtig, nicht vollstŠndigodernicht
rechtzeitig abgibt.Ò

22. ¤ 52 wird wie folgt geŠndert:

a) In Absatz15 Satz4 wird die AngabeãSatzes2Ò
durch die Angabe ãSatzes 3Ò ersetzt.

b) Absatz23 wird wie folgt gefasst:

ã(23)¤ 7g Abs.8 Satz2 in derFassungdesArti-
kels1 desGesetzesvom É (BGBl. I S.É [Einset-
zen: Ausfertigungsdatumund Seitenzahlder Ver-
kŸndungdesvorliegenden€nderungsgesetzes])ist
erstmalsfŸr Wirtschaftsjahreanzuwenden,dienach
dem 31.Dezember 2003 enden.Ò

c) In Absatz 36 wird Satz 5 wie folgt gefasst:

ãFŸrKapitalertrŠgeausVersicherungsvertrŠgen,die
vor dem1. Januar2005abgeschlossenwerden,ist
¤ 20 Abs.1 Nr. 6 in der am 31.Dezember2004
geltendenFassungmit der Ma§gabeweiterhinan-
zuwenden,dassin Satz2 die Angabeã¤10 Abs.1
Nr. 2 Buchstabeb Satz5Òdurchdie Angabeã¤10
Abs.1 Nr. 2 Buchstabeb Satz6Ò ersetzt wird.Ò

d) Die AbsŠtze 42 und 43 werden aufgehoben.

e) Absatz46a wird wie folgt gefasst:

ã(46a)¤ 33bAbs.6 in derFassungdesArtikels 1
des Gesetzesvom É (BGBl. I S.É [Einsetzen:
Ausfertigungsdatumund Seitenzahlder VerkŸn-
dung desvorliegenden€nderungsgesetzes])ist in
allenFŠllenanzuwenden,in denendieEinkommen-
steuer noch nicht bestandskrŠftig festgesetzt ist.Ò

f) Absatz 50c Satz3 wird aufgehoben.

g) Absatz 52b in der Fassungdes Gesetzesvom
23.Dezember2002 (BGBl. I S.4621) wird aufge-
hoben.

h) NachAbsatz55 werdenfolgendeAbsŠtze55abis
55d eingefŸgt:

ã(55a)Die Nummern1 bis 3 der Anlage 2 (zu
¤ 43b) sind auf AusschŸttungenim Sinne des
¤ 43b, die nachdem30.April 2004zuflie§en,an-
zuwenden,soweit es sich um ãGesellschaftsfor-
menÒ(Nummer1) und ãSteuernÒ(Nummer3) der
StaatenEstland,Lettland, Litauen, Malta, Polen,
Slowakei, Slowenien,Tschechien,Ungarn sowie
Zypern handelt.
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(55b)¤ 43bAbs.2 Satz1 ist aufAusschŸttungen,
die nach dem 31. Dezember2006 und vor dem
1. Januar2009 zuflie§en,mit der Ma§gabeanzu-
wenden,dassan die Stelle der Angabeã20 vom
HundertÒ die Angabe ã15 vom HundertÒ tritt.

(55c)¤ 43bAbs.2 Satz1 ist aufAusschŸttungen,
dienachdem31.Dezember2008zuflie§en,mit der
Ma§gabeanzuwenden,dassan die Stelle der An-
gabeã15vom HundertÒdie Angabeã10vom Hun-
dertÒ tritt.

(55d)¤ 43bAbs.3 ist letztmalsauf AusschŸttun-
genanzuwenden,die vor dem1. Januar2009zuge-
flossen sind.Ò

i) Der bisherige Absatz55a wird Absatz55e.

j) In Absatz57a Satz 5 werdendie Wšrter ãin der
Fassungdes Gesetzesvom 15.Dezember2003
(BGBl. I S.2676)Òdurch die Wšrter ãin der Fas-
sungdesArtikels 1 desGesetzesvom É (BGBl. I
S.É [Einsetzen:Ausfertigungsdatumund Seiten-
zahl der VerkŸndungdesvorliegenden€nderungs-
gesetzes])Ò ersetzt.

23. Die Anlage 2 (zu ¤43b) wird wie folgt gefasst:
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Artikel 2

€nderung der Einkommensteuer-
DurchfŸhrungsverordnung 2000

In der Anlage1 (zu ¤ 48 Abs.2) ãVerzeichnisder Zwe-
cke,dieallgemeinalsbesondersfšrderungswŸrdigim Sinne
des¤ 10b Abs. 1 desEinkommensteuergesetzesanerkannt
sindÒ,Abschnitt A Nr. 6 der Einkommensteuer-DurchfŸh-
rungsverordnung2000in derFassungderBekanntmachung
vom 10.Mai 2000 (BGBl. I S.717), die zuletzt durch
Artikel 2 desGesetzesvom É (BGBl. I S.É [Einsetzen:
Ausfertigungsdatumund Seitenzahlder VerkŸndungdes
vorliegenden €nderungsgesetzes])geŠndertworden ist,
wird die AngabeãVerbandder Kriegs- und Wehrdienstop-
fer, BehindertenundSozialrentnere.V.Òdurchdie Angabe
ãSozialverbandVdK Ð Verband der Kriegs- und Wehr-
dienstopfer, BehindertenundRentnerDeutschlande.V.Òer-
setzt.

Artikel 3

€nderung des Kšrperschaftsteuergesetzes

Das Kšrperschaftsteuergesetzin der Fassungder Be-
kanntmachungvom 15.Oktober 2002 (BGBl. I S.4144),
zuletzt geŠndertdurch Artikel É des Gesetzesvom É
(BGBl. I S.É), wird wie folgt geŠndert:

1. ¤ 1 Abs.1 Nr. 3 wird wie folgt gefasst:

ã3. Versicherungs-und Pensionsfondsvereineauf Ge-
genseitigkeitÒ.

2. ¤ 5 wird wie folgt geŠndert:

a) In Absatz1 Nr. 2 werdendieWšrterãdieWohnungs-
baufšrderungsanstaltNordrhein-WestfalenÐ Anstalt
der LandesbankNordrhein-WestfalenÐÒdurch die
Wšrter ãdie NRW.Bank, die Wohnungsbaufšrde-
rungsanstalt Nordrhein-Westfalen Ð Anstalt der
NRW.BankÐÒersetzt,nachdenWšrternãdieNieder-
sŠchsischeLandestreuhandstellefŸr Wirtschaftsfšr-
derungNorddeutscheLandesbank,Òdie Wšrter ãdie
Investitions-und FšrderbankNiedersachsenGmbHÒ
eingefŸgtsowiedie Wšrter ãdasLandesfšrderinstitut
Sachsen-AnhaltÐ GeschŠftsbereichder Norddeut-
schenLandesbankGirozentraleMitteldeutscheLan-
desbankÐÒdurch die Wšrter ãdie Investitionsbank
Sachsen-AnhaltÐ Anstalt der NorddeutschenLan-
desbank Ð Girozentrale ÐÒ ersetzt.

b) In Absatz 2 Nr. 3 wird die Angabeã¤34 Abs. 9Ò
durch die Angabe ã¤34 Abs. 12Ò ersetzt.

3. Dem ¤8b wird folgender Absatz9 angefŸgt:

ã(9) Die AbsŠtze7 und 8 geltennicht fŸr BezŸgeim
SinnedesAbsatzes1, auf die die MitgliedstaatenderEu-
ropŠischenUnion Artikel 4 Abs.1 derRichtlinie 90/345/
EWG desRatesvom 23. Juli 1990Ÿberdasgemeinsame
Steuersystemder Mutter- und Tochtergesellschaftenver-
schiedenerMitgliedstaaten(ABl. EGNr. L 225S.6,Nr. L
266 S. 20, 1997Nr. L 16 S. 98), zuletztgeŠndertdurch
Richtlinie 2003/123/EGdes Rates vom 22.Dezember
2003 (ABl. EU 2004 Nr. L 7 S.41), anzuwenden haben.Ò

4. Dem ¤ 14 wird folgender Absatz 3 angefŸgt:

ã(3)MehrabfŸhrungen,die ihre Ursachein vororgan-
schaftlicherZeit haben,geltenals GewinnausschŸttun-
genderOrgangesellschaftandenOrgantrŠger. Siegelten
in demZeitpunktalserfolgt, in demdasWirtschaftsjahr
der Organgesellschaftendet.EntsprechendeMinderab-
fŸhrungensindalsEinlagedurchdenOrgantrŠgerin die
Organgesellschaftzu behandeln.Der Teilwertansatz
nach¤ 13Abs.3 Satz1 ist dervororganschaftlichenZeit
zuzurechnen.Ò

5. ¤ 21 Abs.1 Nr. 1 Satz1 wird wie folgt gefasst:

ã1. in derLebens-undKrankenversicherungbiszudem
nach handelsrechtlichenVorschriften ermittelten
Jahresergebnis fŸr das selbstabgeschlosseneGe-
schŠft,erhšht um die fŸr BeitragsrŸckerstattungen
aufgewendetenBetrŠge,die dasJahresergebnisge-
minderthaben,undgekŸrztum denBetrag,dersich
ausderAuflšsungeinerRŸckstellungnachAbsatz2
Satz2 ergibt, um Gewinnanteile,die von eineraus-
lŠndischenGesellschaftausgeschŸttetwerdenund
nacheinemAbkommenzurVermeidungderDoppel-
besteuerungodernach¤ 8b Abs.9 von der Kšrper-
schaftsteuerbefreit sind, sowie um den Nettoertrag
des nach steuerlichenVorschriften Ÿber die Ge-
winnermittlung anzusetzendenBetriebsvermšgens
amBeginndesWirtschaftsjahres;fŸr Pensionsfonds
gilt Entsprechendes.Ò

6. ¤ 27 Abs. 6 Satz 4 wird wie folgt gefasst:

ãSatz1 gilt fŸr andereMinderabfŸhrungenund Mehr-
abfŸhrungen,die ihre Ursachein organschaftlicherZeit
haben, entsprechend.Ò

7. ¤ 29 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

ã(1) In UmwandlungsfŠllenim Sinne des ¤ 1 des
Umwandlungsgesetzesgilt das Nennkapitalder Ÿber-
tragendenKapitalgesellschaftund bei Anwendungdes
Absatzes2 Satz3 und desAbsatzes3 Satz3 zusŠtzlich
dasNennkapitalderŸbernehmendenKapitalgesellschaft
als in vollem Umfangnach¤ 28 Abs. 2 Satz1 herabge-
setzt.Ò

8. In ¤ 32 Abs.2 Nr. 2 wird die Angabe ã¤34 Abs.9Ò
durch die Angabe ã¤34 Abs.12Ò ersetzt.

9. ¤ 34 wird wie folgt geŠndert:

a) In Absatz 1 wird die Jahreszahlã2004Òdurch die
Jahreszahl ã2005Ò ersetzt.

b) Absatz3 wird wie folgt gefasst:

ã(3) ¤ 5 Abs. 1 Nr. 2 ist fŸr die InvestitionsBank
HessenAG erstmalsfŸr den Veranlagungszeitraum
2000, fŸr die BremerAufbau-BankGmbH erstmals
fŸr denVeranlagungszeitraum2001,fŸr die Investi-
tionsbank Schleswig-Holstein,fŸr die SŠchsische
AufbaubankÐFšrderbankÐundfŸr die Investitions-
und FšrderbankNiedersachsenGmbH erstmalsfŸr
denVeranlagungszeitraum2003sowiefŸr die Inves-
titionsbankSachsen-AnhaltÐAnstalt der Norddeut-
schen LandesbankÐ Girozentrale,die NRW.Bank
und die WohnungsbaufšrderungsanstaltNordrhein-
WestfalenÐAnstalt der NRW.BankerstmalsfŸr den
Veranlagungszeitraum2004anzuwenden.Die Steuer-
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befreiung fŸr die InvestitionsbankSchleswig-Hol-
stein Ð Zentralbereichder LandesbankSchleswig-
Holstein-Girozentralenach¤ 5 Abs. 1 Nr. 2 in der
FassungderBekanntmachungvom15.Oktober2002
(BGBl. I S.4144)ist letztmalsfŸr denVeranlagungs-
zeitraum2002anzuwenden.Die SteuerbefreiungfŸr
dasLandesfšrderinstitutSachsen-AnhaltÐGeschŠfts-
bereichder NorddeutschenLandesbankGirozentrale
MitteldeutscheLandesbankund fŸr die Wohnungs-
baufšrderungsanstaltNordrhein-WestfalenÐ Anstalt
derLandesbankNordrhein-Westfalennach¤ 5 Abs.1
Nr. 2 in der Fassungder Bekanntmachungvom
15.Oktober2002(BGBl. I S.4144),zuletztgeŠndert
durch Artikel 3 des Gesetzesvom 15.Dezember
2003(BGBl. I S. 2645),ist letztmalsfŸr denVeran-
lagungszeitraum 2004 anzuwenden.Ò

c) DemAbsatz7 werdenfolgendeSŠtze9 und10 ange-
fŸgt:

ã¤8b Abs.9 ist fŸr denVeranlagungszeitraum2004
in der folgenden Fassung anzuwenden:

ã(9) Die AbsŠtze7 und 8 geltennicht fŸr BezŸge
im SinnedesAbsatzes1, auf die die Mitgliedstaaten
der EuropŠischenUnion Artikel 4 Abs. 1 der Richt-
linie 90/435/EWGdesRatesvom 23. Juli 1990Ÿber
dasgemeinsameSteuersystemderMutter- undToch-
tergesellschaftenverschiedenerMitgliedstaaten(ABl.
EG Nr. L 225 S. 6, Nr. L 266 S. 20, 1997Nr. L 16
S.98),zuletztgeŠndertdurchAkte Ÿberdie Beitritts-
bedingungenund die Anpassungender VertrŠgeÐ
Beitritt der TschechischenRepublik, der Republik
Estland,derRepublikZypern,derRepublikLettland,
der Republik Litauen, der Republik Ungarn, der
Republik Malta, der Republik Polen,der Republik
SlowenienundderSlowakischenRepublik(ABl. EU
2003 Nr. L 236 S. 33), anzuwenden haben.

¤ 21Abs.1 Nr. 1 Satz1 in derFassungdesArtikels 3
desGesetzesvomÉ (BGBl. I S.É [Einsetzen:Aus-
fertigungsdatumund Seitenzahlder VerkŸndungdes
vorliegenden€nderungsgesetzes])ist erstmals fŸr
den Veranlagungszeitraum 2004 anzuwenden.Ò

d) Absatz9 wird wie folgt geŠndert:

aa) In Nummer1 werdenin Absatz1 Satz1 dieWšr-
ter ãan ein anderesinlŠndischesgewerbliches
UnternehmenÒdurchdie Wšrter ãanein einziges
anderesinlŠndischesgewerblichesUnternehmenÒ
ersetzt.

bb) Am Endeder Nummer3 wird der Punkt durch
ein Semikolonersetztund folgendeNummer4
angefŸgt:

ã4. Absatz3 in der FassungdesArtikels 3 des
Gesetzesvom É (BGBl. I S.É [Einsetzen:
AusfertigungsdatumundSeitenzahlderVer-
kŸndungdesvorliegenden€nderungsgeset-
zes]) ist erstmalsfŸr MehrabfŸhrungenvon
Organgesellschaftenanzuwenden, deren
Wirtschaftsjahr nach dem 31.Dezember
2003 endet.Ò

10. In ¤ 39 Abs.2 wird die Angabeã¤28 Abs.1 Satz2Ò
durch die Angabe ã¤28 Abs.1 Satz3Ò ersetzt.

Artikel 4

€nderung des Gewerbesteuergesetzes
Das Gewerbesteuergesetzin der Fassungder Bekannt-

machungvom 15.Oktober2002(BGBl. I S.4167),zuletzt
geŠndertdurch Artikel É des Gesetzesvom É (BGBl. I
S.É), wird wie folgt geŠndert:

1. In ¤ 3 Nr. 2 werdendie Wšrter ãdieWohnungsbaufšrde-
rungsanstaltNordrhein-WestfalenÐAnstalt der Landes-
bank Nordrhein-Westfalen ÐÓdurch die Wšrter ãdie
NRW.Bank, die WohnungsbaufšrderungsanstaltNor-
drhein-WestfalenÐ Anstalt der NRW.Bank ÐÓersetzt,
nach den Wšrtern ãdie NiedersŠchsischeLandestreu-
handstellefŸr WirtschaftsfšrderungNorddeutscheLan-
desbank,Òdie Wšrter ãdieInvestitions-und Fšrderbank
NiedersachsenGmbH,ÒeingefŸgtsowiedieWšrterãdas
Landesfšrderinstitut Sachsen-AnhaltÐ GeschŠftsbe-
reich der NorddeutschenLandesbankGirozentraleMit-
teldeutscheLandesbankÐÓdurchdie Wšrter ãdieInves-
titionsbankSachsen-AnhaltÐAnstaltderNorddeutschen
Landesbank Ð Girozentrale ÐÓ ersetzt.

2. ¤ 9 wird wie folgt geŠndert:

a) In Nummer 1 wird am Ende das Semikolondurch
einen Punkt ersetzt und folgender Satz6 angefŸgt:

ãEine KŸrzungnach den SŠtzen2 und3 ist ausge-
schlossenfŸr den Teil desGewerbeertrags,der auf
einenVerŠu§erungs-oder Aufgabegewinnim Sinne
des ¤7 Satz2 entfŠllt;Ò.

b) In Nummer5 Satz5 werdennachdenWšrternãKŸr-
zungnachdenSŠtzen1 bis4ÒdieWšrterãzuberŸck-
sichtigendenZuwendungenund Ÿberden nachden
SŠtzen1 bis4Ò eingefŸgt.

3. In ¤ 11 Abs.1 Satz2 werdendie Wšrter ãvorbehaltlich
des Absatzes 4Ò gestrichen.

4. ¤ 36 wird wie folgt geŠndert:

a) Absatz3 wird wie folgt gefasst:

ã(3) ¤ 3 Nr. 2 ist fŸr die InvestitionsBankHessen
AG erstmalsfŸrdenErhebungszeitraum2000,fŸrdie
BremerAufbau-BankGmbH erstmalsfŸr denErhe-
bungszeitraum2001,fŸr die InvestitionsbankSchles-
wig-Holstein,fŸr die SŠchsischeAufbaubankÐFšr-
derbankÐ und fŸr die Investitions-und Fšrderbank
NiedersachsenGmbH erstmalsfŸr den Erhebungs-
zeitraum2003 sowie fŸr die NRW.Bank, die Woh-
nungsbaufšrderungsanstaltÐAnstalt der NRW.Bank
und fŸr die InvestitionsbankSachsen-AnhaltÐ An-
stalt der NorddeutschenLandesbankÐ Girozentrale
erstmalsfŸr denErhebungszeitraum2004anzuwen-
den. Die SteuerbefreiungfŸr die Investitionsbank
Schleswig-HolsteinÐ Zentralbereichder Landes-
bankSchleswig-Holstein-Girozentralenach¤ 3 Nr. 2
in der Fassungder Bekanntmachungvom 15. Okto-
ber 2002 (BGBl. I S.4167) ist letztmals fŸr den
Erhebungszeitraum2002 anzuwenden.Die Steuer-
befreiung fŸr die Wohnungsbaufšrderungsanstalt
Nordrhein-WestfalenÐAnstaltderLandesbankNord-
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rhein-Westfalen sowie fŸr das Landesfšrderinstitut
Sachsen-AnhaltÐ GeschŠftsbereichder Norddeut-
schenLandesbankGirozentraleMitteldeutscheLan-
desbanknach¤ 3 Nr. 2 in der Fassungder Bekannt-
machungvom 15. Oktober2002(BGBl. I S. 4167),
zuletzt geŠndertdurch Artikel 4 des Gesetzesvom
15.Dezember2003 (BGBl. I S.2645), ist letztmals
fŸr den Erhebungszeitraum 2004 anzuwenden.Ò

b) Nach Absatz3 wird folgender Absatz3a eingefŸgt:

ã(3a) ¤ 3 Nr. 20 Buchstabec in der Fassungdes
Artikels 50 des Gesetzesvom 27.Dezember2003
(BGBl. I S.3022)ist erstmalsabdemErhebungszeit-
raum 2005 anzuwenden.Ò

c) Dem Absatz6 wird folgender SatzangefŸgt:

ã¤8 Nr. 5 in derFassungdesArtikels 4 desGesetzes
vom 22.Dezember2003 (BGBl. I S.2840) ist erst-
mals fŸr den Erhebungszeitraum2004 anzuwenden.Ò

d) Absatz7a wird aufgehoben.

Artikel 5

€nderung des Umsatzsteuergesetzes 1999
Das Umsatzsteuergesetz1999 in der Fassungder Be-

kanntmachungvom 9. Juni 1999(BGBl. I S.1270),zuletzt
geŠndertdurch Artikel É desGesetzesvom É (BGBl. I
S.É), wird wie folgt geŠndert:

1. In der InhaltsŸbersichtwird nachder Angabeã¤3f Ort
der unentgeltlichenLieferungenund sonstigenLeistun-
genÒdie Angabeã¤3g Ort der Lieferungvon Gasoder
ElektrizitŠtÒ eingefŸgt.

2. ¤ 3 Abs.5a wird wie folgt gefasst:

ã(5a)Der Ort derLieferungrichtet sichvorbehaltlich
der ¤¤3c, 3e, 3f und 3g nach den AbsŠtzen 6 bis 8.Ò

3. In ¤ 3a Abs.4 wird in Nummer14 der Punktdurchein
Semikolon ersetzt und folgende Nummer15 angefŸgt:

ã15.die GewŠhrungdes Zugangs zu Erdgas- und
ElektrizitŠtsverteilungsnetzenund die Fernleitung
oder die †bertragungŸberdieseNetzesowie die
Erbringungandererdamit unmittelbarzusammen-
hŠngender sonstiger Leistungen.Ò

4. Nach ¤3f wird folgender ¤3g eingefŸgt:

ã¤3g
Ort der Lieferung von Gas oder ElektrizitŠt

(1) Bei einerLieferungvon GasŸberdasErdgasver-
teilungsnetzodervon ElektrizitŠtaneinenUnternehmer,
dessenHaupttŠtigkeitin Bezugauf den Erwerb dieser
GegenstŠndein derenLieferungbestehtunddesseneige-
ner VerbrauchdieserGegenstŠndevon untergeordneter
Bedeutungist, gilt als Ort dieserLieferungder Ort, wo
derAbnehmerseinUnternehmenbetreibt.Wird die Lie-
ferung an die BetriebsstŠtteeines Unternehmersim
SinnedesSatzes1 ausgefŸhrt,so ist stattdessender Ort
der BetriebsstŠtte ma§gebend.

(2) Bei einerLieferungvon GasŸberdasErdgasver-
teilungsnetzoder von ElektrizitŠtan andereals die in
Absatz1 bezeichnetenAbnehmergilt als Ort der Liefe-
rungderOrt,wo derAbnehmerdieGegenstŠndetatsŠch-

lich nutzt oderverbraucht.Soweitdie GegenstŠndevon
diesemAbnehmernicht tatsŠchlichgenutzt oder ver-
brauchtwerden,geltensie als an demOrt genutztoder
verbraucht,wo derAbnehmerseinenSitz,eineBetriebs-
stŠtte,andie die GegenstŠndegeliefertwerden,odersei-
nen Wohnsitz hat.

(3) Auf GegenstŠnde,derenLieferungsortsich nach
Absatz1 oderAbsatz2 bestimmt,sind die Vorschriften
des ¤1a Abs.2 und ¤3 Abs.1a nicht anzuwenden.Ò

5. In ¤ 4 Nr. 8 Buchstabei wird dasabschlie§endeKomma
durch ein Semikolonersetztund Buchstabej aufgeho-
ben.

6. In ¤ 5 Abs.1 Nr. 5 wird der abschlie§endePunktdurch
einSemikolonersetztundfolgendeNummer6 angefŸgt:

ã6. von ErdgasŸberdasErdgasverteilungsnetzundvon
ElektrizitŠt.Ò

7. ¤ 10 Abs.4 Satz1 wird wie folgt geŠndert:

a) In Nummer2 werdendasWort ãKostenÒdurch das
Wort ãAusgabenÒund das Semikolon durch einen
Punkt ersetzt sowie folgende SŠtze angefŸgt:

ãZu diesen Ausgabengehšren auch die Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosteneines Wirtschafts-
guts, soweit das Wirtschaftsgutdem Unternehmen
zugeordnetist und fŸr die Erbringungder sonstigen
Leistung verwendet wird. Betragen die Anschaf-
fungs-oderHerstellungskostenmindestens500Euro,
sindsiegleichmŠ§igauf einenZeitraumzu verteilen,
derdemfŸrdasWirtschaftsgutma§geblichenBerich-
tigungszeitraum nach ¤15a entspricht;Ò.

b) In Nummer3 werdendasWort ãKostenÒdurchdas
Wort ãAusgabenÒersetztund folgenderSatz ange-
fŸgt:

ãSatz1 Nr. 2 SŠtze2 und3 gelten entsprechend.Ò

8. ¤ 12 Abs.2 Nr. 7 Buchstabea wird wie folgt gefasst:

ãa) die folgenden UmsŠtze:

aa) dieEintrittsberechtigungfŸrTheater, Orchester,
Kammermusikensembles, Chšre und Museen,

bb) die Werke und Darbietungen ausŸbender
KŸnstlerbei der AuffŸhrungder Theater, Or-
chester, Kammermusikensembles und Chšre.Ò

9. ¤ 13b wird wie folgt geŠndert:

a) In Absatz1 Satz1 wird nachNummer4 der Punkt
durchein SemikolonersetztundfolgendeNummer5
angefŸgt:

ã5. Lieferungenvon Gas und ElektrizitŠt einesim
AuslandansŠssigenUnternehmersunterdenBe-
dingungen des ¤3g.Ò

b) Absatz2 wird wie folgt geŠndert:

aa) Satz1 wird wie folgt gefasst:

ãIn denin Absatz1 Satz1 Nr. 1 bis3 genannten
FŠllen schuldet der LeistungsempfŠngerdie
Steuer, wenner ein Unternehmerodereinejuris-
tischePersondesšffentlichenRechtsist; in den
in Absatz1 Satz1 Nr. 5 genanntenFŠllenschul-
det der LeistungsempfŠngerdie Steuer, wenner
ein Unternehmer ist.Ò
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bb) Nach Satz3 wird folgender Satz4 angefŸgt:

ãDie SŠtze1 bis 3 geltennicht, wennbei dem
Unternehmer, der die UmsŠtzeausfŸhrt,die
Steuer nach ¤19 Abs.1 nicht erhoben wird.Ò

10. ¤ 13d Abs.2 Satz4 wird wie folgt gefasst:

ãSoweitder leistendeUnternehmerauf die beimLeis-
tungsempfŠngerfestgesetzteSteuer Zahlungen im
Sinne des ¤ 48 der Abgabenordnunggeleistet hat,
haftet er nicht.Ò

11. ¤ 15a wird wie folgt gefasst:

ã¤15a
Berichtigung des Vorsteuerabzugs

(1) €ndern sichbei einemWirtschaftsgut,dasnicht
nureinmaligzurAusfŸhrungvonUmsŠtzenverwendet
wird, innerhalbvon fŸnf Jahrenab demZeitpunktder
erstmaligenVerwendungdie fŸr den ursprŸnglichen
Vorsteuerabzugma§gebendenVerhŠltnisse,ist fŸr
jedesKalenderjahrder €nderungein Ausgleichdurch
eine Berichtigung des Abzugs der auf die Anschaf-
fungs-oderHerstellungskostenentfallendenVorsteuer-
betrŠgevorzunehmen.Bei GrundstŸckeneinschlie§lich
ihrerwesentlichenBestandteile,beiBerechtigungen,fŸr
die die Vorschriften des bŸrgerlichen Rechts Ÿber
GrundstŸckegelten, und bei GebŠudenauf fremdem
Grundund Bodentritt an die StelledesZeitraumsvon
fŸnf Jahren ein Zeitraum von zehn Jahren.

(2) €ndern sich bei einemWirtschaftsgut,dasnur
einmalig zur AusfŸhrungeinesUmsatzesverwendet
wird, die fŸr denursprŸnglichenVorsteuerabzugma§-
gebendenVerhŠltnisse,ist eineBerichtigungdesVor-
steuerabzugsvorzunehmen.Die Berichtigung ist fŸr
den Besteuerungszeitraumvorzunehmen,in dem das
Wirtschaftsgut verwendet wird.

(3) Gehtin ein WirtschaftsgutnachtrŠglichein ande-
rerGegenstandeinundverliertdieserGegenstanddabei
seinekšrperlicheund wirtschaftlicheEigenartendgŸl-
tig oder wird an einem Wirtschaftsguteine sonstige
LeistungausgefŸhrt,geltenim Fall der €nderung der
fŸr den ursprŸnglichenVorsteuerabzugma§gebenden
VerhŠltnissedie AbsŠtze1 und 2 entsprechend.Dabei
ist Voraussetzung,dassder Gegenstandoderdie sons-
tige Leistungzu einer WerterhšhungdesWirtschafts-
guts gefŸhrthat. Werdenan einem Wirtschaftsgutin
einemKalenderjahrmehrereLeistungenim Sinneder
SŠtze1 und 2 ausgefŸhrt,sind diesefŸr Zwecke der
BerichtigungdesVorsteuerabzugszusammenzufassen.
Eine €nderung der VerhŠltnisseliegt dabeiauchvor,
wenndasWirtschaftsgutfŸr Zwecke,die au§erhalbdes
Unternehmensliegen,ausdem Unternehmenentnom-
menwird, ohnedassdabeinach¤ 3 Abs.1beineunent-
geltliche Wertabgabe zu besteuern ist.

(4) Die AbsŠtze1 und2 sindaufsonstigeLeistungen,
die nicht unter Absatz3 Satz1 fallen, entsprechend
anzuwenden.

(5) Bei derBerichtigungnachAbsatz1 ist fŸr jedes
Kalenderjahrder€nderungin denFŠllendesSatzes1
von einemFŸnftelund in denFŠllendesSatzes2 von
einemZehntelder auf dasWirtschaftsgutentfallenden
VorsteuerbetrŠgeauszugehen.Eine kŸrzereVerwen-

dungsdauerist entsprechendzu berŸcksichtigen.Die
Verwendungsdauerwird nicht dadurchverkŸrzt,dass
das Wirtschaftsgut in ein anderes einbezogen wird.

(6) Die AbsŠtze1 bis 5 sind auf VorsteuerbetrŠge,
dieaufnachtrŠglicheAnschaffungs-oderHerstellungs-
kosten entfallen, sinngemŠ§ anzuwenden.

(7) Eine €nderung der VerhŠltnisseim Sinne der
AbsŠtze1 bis 3 ist auchbeim †bergangvon der all-
gemeinenBesteuerungzur Nichterhebungder Steuer
nach¤ 19 Abs.1 und umgekehrtund beim †bergang
von der allgemeinenBesteuerungzur Durchschnitts-
satzbesteuerung nach ¤24 und umgekehrt gegeben.

(8) Eine €nderung der VerhŠltnisseliegt auchvor,
wenndasnochverwendungsfŠhigeWirtschaftsgut,das
nicht nur einmalig zur AusfŸhrungeines Umsatzes
verwendetwird, vor Ablauf desnachdenAbsŠtzen1
und5 ma§geblichenBerichtigungszeitraumsverŠu§ert
odernach¤ 3 Abs.1bgeliefertwird unddieserUmsatz
anderszu beurteilenist als die fŸr denursprŸnglichen
Vorsteuerabzug ma§gebliche Verwendung.

(9) Die BerichtigungnachAbsatz8 ist sovorzuneh-
men,als wŠredasWirtschaftsgutin der Zeit von der
VerŠu§erungoderLieferungim Sinnedes¤ 3 Abs.1b
bis zum Ablauf desma§geblichenBerichtigungszeit-
raums unter entsprechendgeŠndertenVerhŠltnissen
weiterhin fŸr das Unternehmen verwendet worden.

(10) Bei einer GeschŠftsverŠu§erung(¤ 1 Abs.1a)
wird der nach den AbsŠtzen1 und 5 ma§gebliche
Berichtigungszeitraumnicht unterbrochen.Der Ver-
Šu§ererist verpflichtet, dem Erwerber die fŸr die
DurchfŸhrungder BerichtigungerforderlichenAnga-
ben zu machen.

(11) DasBundesministeriumderFinanzenkannmit
Zustimmung des Bundesratesdurch Rechtsverord-
nung nŠhere Bestimmungen darŸber treffen,

1. wie derAusgleichnachdenAbsŠtzen1 bis9 durch-
zufŸhrenist und in welchenFŠllenzur Vereinfa-
chungdesBesteuerungsverfahrens,zurVermeidung
von HŠrtenoder nicht gerechtfertigtenSteuervor-
teilen zu unterbleiben hat;

2. in welchenFŠllenzur Vermeidungvon HŠrtenoder
nicht gerechtfertigtenSteuervorteileneine Berich-
tigung desVorsteuerabzugsin entsprechenderAn-
wendungderAbsŠtze1 bis9 beieinemWechselder
Besteuerungsform durchzufŸhren ist;

3. dasszur Vermeidungvon HŠrtenoder einesnicht
gerechtfertigtenSteuervorteilsbei einer unentgelt-
lichen VerŠu§erungoder †berlassungeinesWirt-
schaftsguts

a) eine Berichtigungdes Vorsteuerabzugsin ent-
sprechenderAnwendungder AbsŠtze1 bis 9
auchdanndurchzufŸhrenist, wenneine€nde-
rung der VerhŠltnisse nicht vorliegt,

b) der Teil des Vorsteuerbetrags,der bei einer
gleichmŠ§igenVerteilung auf den in Absatz9
bezeichnetenRestzeitraumentfŠllt,vom Unter-
nehmer geschuldet wird,
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c) derUnternehmerdennachdenAbsŠtzen1 bis 9
oder Buchstabeb geschuldetenBetrag dem
LeistungsempfŠngerwie eine Steuerin Rech-
nungstellenunddieserdenBetragalsVorsteuer
abziehen kann.Ò

12. Nach ¤17 Abs.2 wird folgender Absatz2a eingefŸgt:

ã(2a) Die BemessungsgrundlagefŸr einen steuer-
pflichtigenUmsatzim Sinnedes¤ 1 Abs.1 Nr. 1 min-
dert sich, wenn der leistendeUnternehmer, der in
unmittelbarem Zusammenhangmit diesem steuer-
pflichtigen Umsatz einen Gutscheinausgegebenhat
unddemEmpfŠngereinesnachfolgendensteuerpflich-
tigen Umsatzesim Sinne des ¤ 1 Abs.1 Nr. 1 den
NennwertdiesesGutscheinsvergŸtet.Die Minderung
derBemessungsgrundlagewird nachdemVergŸtungs-
betragabzŸglichder Umsatzsteuerbemessen.Bei der
BerechnungderSteuerist derSteuersatzanzuwenden,
der fŸr den nachfolgendenUmsatzgilt, fŸr den der
Gutscheineingelšstwird. Die Berichtigungist fŸr den
Besteuerungszeitraumvorzunehmen,in dem der Ver-
gŸtungsbetraggeleistetwird. Der Unternehmerhatdie
VoraussetzungenfŸr die Minderungder Bemessungs-
grundlagenachzuweisen.Das Bundesministeriumder
Finanzenkannmit ZustimmungdesBundesratesdurch
Rechtsverordnungbestimmen,wie der Unternehmer
denNachweiszu fŸhrenhat. Ist der EmpfŠngereines
nachfolgendensteuerpflichtigenUmsatzesein ganz
oderteilweisezumVorsteuerabzugberechtigterUnter-
nehmer, derdenGutscheineinlšst,musser denin An-
spruchgenommenenVorsteuerabzugentsprechendder
MinderungnachSatz2 berichtigen,wenner die Preis-
ermŠ§igung nicht an seinen Abnehmer weitergibt.Ò

13. ¤ 18 Abs. 12 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

ãIm AuslandansŠssigeUnternehmer(¤ 13b Abs. 4),
die grenzŸberschreitendePersonenbefšrderungenmit
nicht im Inland zugelassenenKraftomnibussendurch-
fŸhren, habendies vor der erstmaligenAusfŸhrung
derartigerauf das Inland entfallenderUmsŠtze(¤ 3b
Abs. 1 Satz 2) bei dem fŸr die Umsatzbesteuerung
zustŠndigenFinanzamtanzuzeigen,soweitdieseUm-
sŠtzenicht der Befšrderungseinzelbesteuerung(¤ 16
Abs. 5) unterliegenoder der LeistungsempfŠngerdie
SteuerfŸr derartigeUmsŠtzenicht nach¤ 13b Abs. 2
Satz 1 oder Satz 3 schuldet.Ò

14. In ¤ 18c Satz2 Nr. 4 wird das abschlie§endeSemi-
kolon durcheinenPunktersetztundNummer5 aufge-
hoben.

15. Nach¤ 22Abs.4cwerdenfolgendeAbsŠtze4dund4e
eingefŸgt:

ã(4d)Im Fall derAbtretungeinesAnspruchsauf die
GegenleistungfŸr einen steuerpflichtigenUmsatzan
einen anderen Unternehmer (¤13c) hat

1. der leistendeUnternehmerden Namen und die
Anschrift desAbtretungsempfŠngers,die Hšhedes
abgetretenenAnspruchsauf die Gegenleistung,das
darin enthalteneund nach SteuersŠtzengetrennte
Entgelt und den Steuerbetrag aufzuzeichnen;

2. der AbtretungsempfŠngerden Namen und die
Anschrift des leistendenUnternehmers,die Hšhe

desabgetretenenAnspruchsauf die Gegenleistung,
das darin enthalteneund nach SteuersŠtzenge-
trennteEntgelt, den Steuerbetragsowie die Hšhe
der auf denabgetretenenAnspruchvereinnahmten
BetrŠgeund die darin enthaltenenSteuerbetrŠge
aufzuzeichnen.Sofern der AbtretungsempfŠnger
die ForderungodereinenTeil derForderunganei-
nenDrittenabtritt,haterzusŠtzlichdenNamenund
die Anschrift desDritten sowiedie Hšhedesabge-
tretenen Betrages aufzuzeichnen.

Satz1 gilt entsprechendbei der VerpfŠndungoderder
PfŠndungvon Forderungen.An die Stelle desAbtre-
tungsempfŠngerstritt im Fall der VerpfŠndungder
PfandglŠubigerund im Fall derPfŠndungderVollstre-
ckungsglŠubiger.

(4e)Werin denFŠllender¤¤13cund13dZahlungen
nach¤ 48 der Abgabenordnungleistet,hat Aufzeich-
nungenŸberdie entrichtetenBetrŠgezu fŸhren.Dabei
sindauchName,Anschrift unddie Steuernummerdes
Schuldners der Umsatzsteuer aufzuzeichnen.Ò

16. In ¤ 25 Abs.4 Satz1 werdennach den Wšrtern ãin
RechnunggestelltenÒdie Wšrter ãsowie die nach
¤ 13b geschuldetenÒ eingefŸgt.

17. ¤ 26a Abs.1 wird wie folgt geŠndert:

a) In Nummer5 wird nachdemWort ãberichtigtÒein
Komma eingefŸgt und das Wort ãoderÒ gestrichen.

b) Die Nummer 6 wird wie folgt gefasst:

ã6. einer Rechtsverordnungnach ¤ 18c zuwider-
handelt,soweitsiefŸreinenbestimmtenTatbe-
stand auf die Bu§geldvorschrift verweist,
oderÒ.

c) Die bisherige Nummer 6 wird Nummer 7.

18. Dem ¤27 wird folgender Absatz11 angefŸgt:

ã(11) ¤ 15a in der FassungdesArtikels 5 desGe-
setzesvom É (BGBl. I S. É [Einsetzen:Ausferti-
gungsdatum und Seitenzahl der VerkŸndung des
vorliegenden€nderungsgesetzes])ist auf Vorsteuer-
betrŠgeanzuwenden,deren zugrundeliegendeUm-
sŠtzeim Sinnedes¤ 1 Abs.1 nachdem31.Dezember
2004 ausgefŸhrt werden.Ò

19. In ¤ 28 Abs.4 wird der Einleitungssatzwie folgt ge-
fasst:

ã¤12 Abs.2 Nr. 10 gilt bis zum31.Dezember2007in
folgender Fassung:Ò.

Artikel 6

€nderung der Umsatzsteuer-
DurchfŸhrungsverordnung 1999

Die Umsatzsteuer-DurchfŸhrungsverordnung1999in der
Fassungder Bekanntmachungvom 9. Juni 1999 (BGBl. I
S.1308), zuletzt geŠndertdurch Artikel É des Gesetzes
vom É (BGBl. I S.É), wird wie folgt geŠndert:

1. In der InhaltsŸbersichtwerdennachder Angabeã¤ 45
Ma§geblichesEnde des BerichtigungszeitraumsÒdie
ZwischenŸberschriftãZu¤ 17desGesetzesÒsowienach-
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folgend die Angabeã¤ 45a Nachweispflichtenbei der
MinderungderBemessungsgrundlagewegenderVergŸ-
tung von Gutscheinennach¤ 17 Abs.2a desGesetzesÒ
eingefŸgt.

2. ¤ 23 Nr. 11 wird wie folgt gefasst:

ã11. SozialverbandVdK Ð Verband der Kriegs- und
Wehrdienstopfer, BehindertenundRentnerDeutsch-
land e.V.Ò.

3. ¤ 44 wird wie folgt geŠndert:

a) In Absatz1 wird die Angabeã250EuroÒdurch die
Angabe ã1000EuroÒ ersetzt.

b) In Absatz2 Satz2 wird die Angabe ã250EuroÒ
durch die Angabe ã1000EuroÒ ersetzt.

c) In Absatz3 wird die Angabeã1000EuroÒdurchdie
Angabe ã2500EuroÒ ersetzt.

d) Absatz5 wird wie folgt gefasst:

ã(5) Die AbsŠtze1 bis 4 sind bei einer Berich-
tigung der auf nachtrŠglicheAnschaffungs- oder
Herstellungskostenundauf die in ¤ 15aAbs.3 und4
des GesetzesbezeichnetenLeistungenentfallenden
VorsteuerbetrŠge entsprechend anzuwenden.Ò

4. Nach ¤ 45 und vor ¤ 46 wird die ZwischenŸberschrift
ãZu¤ 17desGesetzesÒsowiefolgender¤ 45aeingefŸgt:

ã¤45a
Nachweispflichten bei der Minderung der

Bemessungsgrundlage wegen der VergŸtung von
Gutscheinen nach ¤17 Abs.2a des Gesetzes

(1) In denFŠllen,in denenderEndabnehmerdenGut-
scheinbeim BezugeinerLeistungan Zahlungsstattein-
setztund der Unternehmer, der dieseLeistungerbracht
hat(Zwischenunternehmer),sichdenNennwertdesGut-
scheinsvom Unternehmer, der denGutscheinausgege-
benhat,oderin dessenAuftrag von einemanderenver-
gŸtenlŠsst(Preisnachlassgutschein),soll der Unterneh-
mer, derdiesenGutscheinausgegebenundvergŸtethat,
den Nachweis fŸr eine Minderung der Bemessungs-
grundlage regelmŠ§ig wie folgt fŸhren:

1. durcheinenBelegŸberdie ihn belastendeVergŸtung
desNennwertsdesGutscheinsgegenŸberdemZwi-
schenunternehmer;derBelegsoll au§erdemfolgende
Angaben enthalten:

a) Bezeichnung(z. B. Registriernummer)des Gut-
scheins,

b) Name und Anschrift des Endabnehmers,

c) Angaben zur Vorsteuerabzugsberechtigungdes
Endabnehmers und

2. durch Vorlage einesBelegsdes Zwischenunterneh-
mers,ausdem sich ergibt, dassder Umsatzan den
Endabnehmerim Inland steuerpflichtigist; ausdem
Belegmusssichderma§geblicheSteuersatzundder
Preis, aufgegliedertnach dem vom Endabnehmer
aufgewendetenBetragundNennwertdesGutscheins,
denderEndabnehmeranZahlungsstatthingibt,erge-
ben.

(2) In den FŠllen,in denender Endabnehmerdirekt
vom Unternehmer, der den Gutscheinausgegebenhat,

oderin dessenAuftragvoneinemandereneinenachtrŠg-
liche VergŸtungerhŠlt (Preiserstattungsgutschein),soll
dieserUnternehmer, der denGutscheinausgegebenund
vergŸtet hat, den Nachweis regelmŠ§ig wie folgt fŸhren:

1. durcheineKopie der RechnungdesZwischenunter-
nehmers,ausder sich eindeutigder steuerpflichtige
Umsatzergibt, fŸrdendieVergŸtunggeleistetwurde,
und

2. durcheinenBelegŸberdie ihn belastendeVergŸtung
(z. B. †berweisungoderBarzahlung)desNennwerts
des GutscheinsgegenŸberdem Endabnehmer;der
Beleg soll au§erdem folgende Angaben enthalten:

a) Bezeichnung(z. B. Registriernummer)des Gut-
scheins,

b) Name und Anschrift des Endabnehmers,

c) Angaben zur Vorsteuerabzugsberechtigungdes
Endabnehmers.

(3) Die Nachweiseim SinnederAbsŠtze1 und2 kšn-
nen sich auchausder Gesamtheitandererbeim Unter-
nehmer, derdenGutscheinausgegebenundvergŸtethat,
vorliegenderUnterlagenergeben,wenn sich aus ihnen
leichtundeindeutignachprŸfenlŠsst,dassdieVorausset-
zungenfŸr eine Minderung der Bemessungsgrundlage
vorgelegen haben.Ò

5. In ¤ 63 Abs.2 Satz1 wird die Angabe ã¤14 Abs.2
und3Ò durch die Angabe ã¤14cÒ ersetzt.

6. In ¤ 65 Satz2 wird die Angabe ã¤22 Abs.2 Nr. 4
und7Òdurchdie Angabeã¤22 Abs.2 Nr. 4, 7, 8 und9Ò
ersetzt.

7. In ¤ 67 Satz3 wird die Angabe ã¤22 Abs.2 Nr. 4
und7Òdurch die Angabeã¤22 Abs.2 Nr. 4, 7 und 8Ò
ersetzt.

Artikel 7

€nderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes 2002

Das Kraftfahrzeugsteuergesetz 2002 in der Fassung
der Bekanntmachungvom 26. September2002 (BGBl. I
S.3818), zuletzt geŠndertdurch Artikel É des Gesetzes
vom É (BGBl. I S.É), wird wie folgt geŠndert:

1. ¤ 3b Abs.1 Satz5 wird wie folgt gefasst:

ãVoraussetzungist, dassim FahrzeugscheinabdemTag
der erstmaligen Zulassung eine emissionsbezogene
SchlŸsselnummerausgewiesenist, die dasErfŸllen der
VoraussetzungenfŸr dieSteuerbefreiungnachSatz4 be-
stŠtigt.Ò

2. ¤ 13 wird wie folgt geŠndert:

a) Absatz1 wird wie folgt gefasst:

ã(1)Die Zulassungsbehšrdedarf ein Fahrzeugerst
zumVerkehrauf šffentlichenStra§enzulassen,wenn
nachgewiesenist, dass den Vorschriften Ÿber die
KraftfahrzeugsteuergenŸgtist. Die Landesregierun-
gen kšnnendurch Rechtsverordnungdie Zulassung
auch davon abhŠngig machen, dass

1. im Falle der Steuerpflicht
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a) die Kraftfahrzeugsteueroderein ihrer voraus-
sichtlichen Hšhe entsprechenderBetrag fŸr
den erstenEntrichtungszeitraumentrichtetist
und

b) eineErmŠchtigungzumEinzugderKraftfahr-
zeugsteuervon einemKonto desFahrzeughal-
ters bei einem Geldinstitut erteilt worden ist
oder eine Bescheinigungvorgelegtwird, wo-
nachdasFinanzamtaufeineEinzugsermŠchti-
gung wegeneiner erheblichenHŠrtefŸr den
Fahrzeughalter verzichtet, oder

c) eine der vorgenanntenZulassungsvorausset-
zungen erfŸllt sein muss;

2. im Falle einerSteuerbefreiungdie Voraussetzun-
gen fŸr die Steuerbefreiungnachgewiesenoder
glaubhaftgemachtsind.Dasgilt nicht in denFŠl-
len der ¤¤3b und 3d.

Die Landesregierungkann die ErmŠchtigungdurch
Rechtsverordnungauf die zustŠndigenoberstenLan-
desbehšrden Ÿbertragen.Ò

b) In Absatz1a Satz1 werdendie Wšrter ãAushŠndi-
gungdesFahrzeugscheinsÒdurchdie Wšrter ãZulas-
sung des FahrzeugsÒ ersetzt.

c) In Absatz2 Satz1 wird nach der Angabe ãdes
Absatzes1 Nr. 1 BuchstabeaÒdie Angabe ã, des
Absatzes1aÒ eingefŸgt.

d) Absatz3 wird wie folgt gefasst:

ã(3) Sofern in den FŠllendes ¤ 3 Nr. 12 Steuer-
pflicht besteht,darf das Fahrzeugnur zugelassen
werden,wennnachgewiesenist, dassdenVorschrif-
ten Ÿber die Kraftfahrzeugsteuer genŸgt ist.Ò

Artikel 8

€nderung der Abgabenordnung

Die Abgabenordnungin der Fassungder Bekanntma-
chungvom1. Oktober2002(BGBl. I S.3866,2003I S.61),
zuletzt geŠndertdurch Artikel É des Gesetzesvom É
(BGBl. I S.É), wird wie folgt geŠndert:

1. Im Inhaltsverzeichniswird nachderAngabeã¤383Un-
zulŠssigerErwerb von Steuererstattungs-und VergŸ-
tungsansprŸchenÒdie Angabe ã¤383a Zweckwidrige
VerwendungdesIdentifikationsmerkmalsnach¤ 139aÒ
eingefŸgt.

2. In ¤ 20a Abs.1 Satz1 wird die Angabeã¤48 Abs.1
Satz2Ò durch die Angabe ã¤48 Abs.1 Satz3Ò ersetzt.

3. ¤ 139b wird wie folgt geŠndert:

a) In Absatz3 Nr. 11 und in Absatz4 Nr. 3 wird das
Wort ãFinanzŠmterÒjeweilsdurchdasWort ãFinanz-
behšrdenÒ ersetzt.

b) Nach Absatz8 wird folgender Absatz9 angefŸgt:

ã(9) DasBundesamtfŸr Finanzenunterrichtetdie
Meldebehšrden,wenn ihm konkreteAnhaltspunkte
fŸrdieUnrichtigkeitderihm vondenMeldebehšrden
Ÿbermittelten Daten vorliegen.Ò

4. In ¤ 139c Abs.3 Nr. 12, Abs.4 Nr. 16, Abs.5 Nr. 18
undAbs.6 Nr. 3 wird dasWort ãFinanzŠmterÒjeweils
durch das Wort ãFinanzbehšrdenÒ ersetzt.

5. ¤ 318 Abs.5 Satz2 wird wie folgt gefasst:

ãDieEntschŠdigungdarfdienachderZwangsverwalter-
ordnung festzusetzende VergŸtung nicht Ÿbersteigen.Ò

6. ¤ 337 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

ã(1) Im Vollstreckungsverfahrenwerden Kosten
(GebŸhrenund Auslagen)erhoben.Schuldnerdieser
Kosten ist der Vollstreckungsschuldner.Ò

7. ¤ 339 wird wie folgt gefasst:

ã¤339
PfŠndungsgebŸhr

(1) Die PfŠndungsgebŸhrwird erhoben fŸr die
PfŠndungvon beweglichenSachen,von Tieren, von
FrŸchten,dievomBodennochnichtgetrenntsind,von
Forderungen und von anderen Vermšgensrechten.

(2) Die GebŸhr entsteht:

1. sobaldder VollziehungsbeamteSchritte zur Aus-
fŸhrung des Vollstreckungsauftragsunternommen
hat,

2. mit der Zustellungder VerfŸgung,durch die eine
Forderungoder ein anderesVermšgensrechtge-
pfŠndet werden soll.

(3) Die GebŸhr betrŠgt 20 Euro.

(4) Die GebŸhr wird auch erhoben, wenn

1. die PfŠndungdurchZahlungan denVollziehungs-
beamten abgewendet wird,

2. auf andereWeiseZahlunggeleistetwird, nachdem
sich der Vollziehungsbeamtean Ort und Stellebe-
geben hat,

3. ein PfŠndungsversucherfolglosgebliebenist, weil
pfŠndbareGegenstŠndenicht vorgefundenwurden,
oder

4. die PfŠndungin denFŠllendes¤ 281Abs.3 dieses
Gesetzessowie der ¤¤812 und 851b Abs.1 der
Zivilprozessordnung unterbleibt.

Wird diePfŠndungaufandereWeiseabgewendet,wird
keine GebŸhr erhoben.Ò

8. ¤ 340 wird wie folgt geŠndert:

a) Absatz3 wird wie folgt gefasst:

ã(3) Die Hšhe der WegnahmegebŸhrbetrŠgt
20 Euro.Die GebŸhrwird aucherhoben,wenndie
in Absatz1 bezeichnetenSachennicht aufzufinden
sind.Ò

b) Absatz4 wird aufgehoben.

9. ¤ 341 Abs.3 und 4 werden wie folgt gefasst:

ã(3) Die GebŸhr betrŠgt 40 Euro.

(4) Wird die Verwertungabgewendet(¤ 296 Abs.1
zweiterHalbsatz),ist eineGebŸhrvon 20 Euro zu er-
heben.Ò

10. ¤ 342 Abs.2 Satz3 wird aufgehoben.
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11. ¤ 344 wird wie folgt gefasst:

ã¤344
Auslagen

(1) Als Auslagen werden erhoben:

1. SchreibauslagenfŸr nicht von Amts wegenzu er-
teilendeoderperTelefaxŸbermittelteAbschriften;
die SchreibauslagenbetragenfŸr jede Seite un-
abhŠngigvon der Art der Herstellung0,50 Euro.
Werdenanstellevon Abschriftenelektronischge-
speicherteDateienŸberlassen,betragendie Aus-
lagen 2,50 Euro je Datei,

2. EntgeltefŸr Post-undTelekommunikationsdienst-
leistungen,ausgenommendie Entgelte fŸr Tele-
fondienstleistungen im Orts- und Nahbereich,

3. EntgeltefŸr Zustellungendurchdie Postmit Zu-
stellungsurkunde;wird durch die Behšrdezuge-
stellt (¤ 5 desVerwaltungszustellungsgesetzes),so
werden 7,50 Euro erhoben,

4. Kosten, die durch šffentliche Bekanntmachung
entstehen,

5. andiezum…ffnenvonTŸrenundBehŠltnissenso-
wie andie zur Durchsuchungvon Vollstreckungs-
schuldnernzugezogenenPersonenzu zahlende
BetrŠge,

6. KostenfŸr die Befšrderung,Verwahrungund Be-
aufsichtigunggepfŠndeterSachen,KostenfŸr die
AberntunggepfŠndeterFrŸchteundKostenfŸrdie
Verwahrung,FŸtterung,Pflege und Befšrderung
gepfŠndeter Tiere,

7. BetrŠge,die in entsprechenderAnwendungdes
JustizvergŸtungs-und -entschŠdigungsgesetzan
Auskunftspersonenund SachverstŠndige(¤ 107)
sowieBetrŠge,die an TreuhŠnder(¤ 318 Abs. 5)
zu zahlen sind,

7a. Kosten,die von einemKreditinstituterhobenwer-
den,weil einScheckdesVollstreckungsschuldners
nicht eingelšst wurde,

7b. Kosten fŸr die Umschreibungeines auf einen
NamenlautendenWertpapiersoderfŸrdieWieder-
inkurssetzung eines Inhaberpapiers,

8. andereBetrŠge,dieaufGrundvonVollstreckungs-
ma§nahmenanDritte zuzahlensind,insbesondere
BetrŠge,die bei der Ersatzvornahmeoder beim
unmittelbarenZwanganBeauftragteundanHilfs-
personengezahltwerdenundsonstigedurchAus-
fŸhrungdesunmittelbarenZwangesoderAnwen-
dung der Ersatzzwangshaft entstandene Kosten.

(2) Steuern,die die Finanzbehšrdeauf Grund von
Vollstreckungsma§nahmenschuldet,sindalsAuslagen
zu erheben.

(3) Werden Sachenoder Tiere, die bei mehreren
VollstreckungsschuldnerngepfŠndetworden sind, in
einemeinheitlichenVerfahrenabgeholtundverwertet,
so werdendie Auslagen,die in diesemVerfahrenent-
stehen, auf die beteiligten Vollstreckungsschuldner
verteilt. Dabeisind die besonderenUmstŠndedesein-

zelnenFalls,vor allemWert,UmfangundGewichtder
GegenstŠnde, zu berŸcksichtigen.Ò

12. Nach ¤383 wird folgender ¤383a eingefŸgt:

ã¤383a
Zweckwidrige Verwendung des Identifikations-

merkmals nach ¤139a

(1) Ordnungswidrighandelt,weralsnichtšffentliche
Stelle vorsŠtzlichoder leichtfertig entgegen¤ 139b
Abs.2 Satz2 Nr. 1 und¤ 139cAbs.2 Satz2 die Identi-
fikationsnummernach¤ 139boderdieWirtschaftsiden-
tifikationsnummernach¤ 139cAbs.3 fŸranderealsdie
zugelassenenZweckeerhebtoderverwendet,oderent-
gegen¤ 139bAbs.2 Satz2 Nr. 2 seineDateiennachder
IdentifikationsnummerfŸr andereals die zugelassenen
Zwecke ordnet oder fŸr den Zugriff erschlie§t.

(2) Die Ordnungswidrigkeitkann mit einer Geld-
bu§e bis zu zehntausend Euro geahndet werden.Ò

13. Die Anlage (zu ¤339 Abs.4) wird aufgehoben.

Artikel 9

€nderung des EG-Beitreibungsgesetzes

DasEG-Beitreibungsgesetzin derFassungderBekannt-
machungvom 3. Mai 2003(BGBl. I S.654)wird wie folgt
geŠndert:

1. ¤ 1 wird wie folgt geŠndert:

a) Der bisherigeWortlautwird Absatz2 und im Einlei-
tungssatzwerdendie Wšrter ãDiesesGesetzÒdurch
das Wort ãEsÒ ersetzt.

b) Vor demneuenAbsatz2 wird folgenderAbsatz1 ein-
gefŸgt:

ã(1)DiesesGesetzdientderUmsetzungderRicht-
linie 76/308/EWG des Rates vom 15.MŠrz 1976
Ÿberdie gegenseitigeUnterstŸtzungbei der Beitrei-
bungvon Forderungenim Zusammenhangmit Ma§-
nahmen,die Bestandteildes Finanzierungssystems
des EuropŠischenAusrichtungs-und Garantiefonds
fŸr die Landwirtschaftsind,sowievon Abschšpfun-
gen und Zšllen (ABl. EG Nr. L 73 S. 18), zuletzt
geŠndertdurch die Akte Ÿberdie Bedingungendes
Beitritts der TschechischenRepublik, der Republik
Estland,derRepublikZypern,derRepublikLettland,
der Republik Litauen, der Republik Ungarn, der
Republik Malta, der Republik Polen,der Republik
Slowenienund der SlowakischenRepublik und die
Anpassungenderdie EuropŠischeUnion begrŸnden-
denVertrŠge(ABl. EU 2003Nr. L 236S.555),sowie
der Richtlinie 2002/94/EG der Kommission vom
9. Dezember 2002 zur Festlegung ausfŸhrlicher
DurchfŸhrungsbestimmungenzubestimmtenArtikeln
der Richtlinie 76/308/EWG Ÿber die gegenseitige
UnterstŸtzungbei der Beitreibungvon Forderungen
im Zusammenhangmit bestimmtenAbgaben,Zšllen,
Steuernund sonstigenMa§nahmen(ABl. EG Nr.
L 337 S. 41), zuletzt geŠndertdurch die Richtlinie
2004/79/EGder Kommission vom 4. MŠrz 2004
(ABl. EU Nr. L 168 S. 68).Ò
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2. ¤ 2 wird wie folgt geŠndert:

a) Absatz2 wird wie folgt gefasst:

ã(2)VonanderenMitgliedstaatenderEuropŠischen
Union eingehendeErsuchenum Auskunft, Zustel-
lung,VollstreckungundSicherungsma§nahmenwer-
den vom Bundesministeriumder Finanzen,in den
FŠllendes¤ 5 Abs.1 Nr. 5 desFinanzverwaltungs-
gesetzesvom BundesamtfŸr FinanzensowiefŸr den
Bereichder Zollverwaltungvon einervom Bundes-
ministerium der FinanzengemŠ§¤ 8 Abs.4 Satz2
desFinanzverwaltungsgesetzesbestimmtenZentral-
stelle auf ihre ZulŠssigkeitnach den Richtlinien
76/308/EWGund 2002/94/EGsowie nach diesem
GesetzgeprŸft.Ihnenobliegtau§erdemdie PrŸfung,
ob die AuskunftserteilunggemŠ§¤ 3 Abs.2 oderdie
VollstreckunggemŠ§¤ 4 Abs.2 zuunterbleibenhat.Ò

b) Nach Absatz3 wird folgender Absatz4 angefŸgt:

ã(4)DasBundesministeriumderFinanzenkannin
Abstimmungmit den zustŠndigenoberstenLandes-
behšrdendie Amtshilfe bei der Vollstreckungauf
eine Landesbehšrde Ÿbertragen.Ò

3. ¤ 3 Abs.1 wird wie folgt gefasst:

ã(1) Auf Antrag der zustŠndigenBehšrdeeinesMit-
gliedstaatesder EuropŠischenUnion (ersuchendeBe-
hšrde) kann die Vollstreckungsbehšrdealle AuskŸnfte
zur Vorbereitungder VollstreckungnachdenVorschrif-
ten der Abgabenordnungeinholen,wenndie Vorausset-
zungen des ¤4 Abs.1 vorliegen.Ò

4. ¤ 4 Abs.1 Nr. 2 Buchstabeb wird wie folgt gefasst:

ãb) im Staatder ersuchendenBehšrdebereitsVollstre-
ckungsverfahrenauf Grund desTitels durchgefŸhrt
wurdenund die Ma§nahmenwederzur vollstŠndi-
genTilgung der ForderunggefŸhrthabennochvor-
aussichtlich fŸhren werden.Ò

Artikel 10

€nderung des Au§ensteuergesetzes

DasAu§ensteuergesetzvom 8. September1972(BGBl. I
S.1713), zuletzt geŠndertdurch Artikel É des Gesetzes
vom É (BGBl. I S.É), wird wie folgt geŠndert:

1. ¤ 7 Abs.7 wird wie folgt gefasst:

ã(7) Die AbsŠtze1 bis 6a sind nicht anzuwenden,
wennauf die EinkŸnfte,fŸr die die auslŠndischeGesell-
schaftZwischengesellschaftist, die VorschriftendesIn-
vestmentsteuergesetzesin derjeweilsgeltendenFassung
anzuwendensind,esseidenn,AusschŸttungenoderaus-
schŸttungsgleicheErtrŠgewŠrennach einem Abkom-
men zur Vermeidungder Doppelbesteuerungvon der
inlŠndischen Bemessungsgrundlage auszunehmen.Ò

2. ¤ 21 Abs.12 wird wie folgt gefasst:

ã(12)¤ 10 Abs.3 in deram1. Januar2004geltenden
Fassung,¤ 7 Abs.7 in der FassungdesArtikels 10 des
Gesetzesvom É (BGBl. I S.É [Einsetzen:Ausferti-
gungsdatumund Seitenzahlder VerkŸndungdesvorlie-
genden €nderungsgesetzes]) sind erstmals anzuwenden

1. fŸr die Einkommen-und KšrperschaftsteuerfŸr den
Veranlagungszeitraum,

2. fŸr die Gewerbesteuer fŸr den Erhebungszeitraum,

fŸr denZwischeneinkŸnftehinzuzurechnenoderin einer
BetriebsstŠtteangefallensind,die in einemWirtschafts-
jahr der Zwischengesellschaftoder der BetriebsstŠtte
entstandensind, dasnachdem 31.Dezember2003 be-
ginnt.Ò

Artikel 11

€nderung des Investmentsteuergesetzes

Das Investmentsteuergesetzvom 15. Dezember2003
(BGBl. I S.2676, 2724) wird wie folgt geŠndert:

1. In der InhaltsŸbersichtwird nachderAngabeã¤17 Re-
prŠsentantÒ die Angabe

ã¤17a Auswirkungender †bertragungeinesauslŠndi-
schenSondervermšgensauf ein anderesauslŠn-
disches SondervermšgenÒ eingefŸgt.

2. Dem ¤1 wird folgender Absatz 4 angefŸgt:

ã(4) Zwischengewinnist das Entgelt fŸr die dem
Anleger noch nicht zugeflossenenoder als zugeflossen
geltenden

1. EinnahmendesInvestmentvermšgensim Sinnedes
¤ 20 Abs.1 Nr. 7 und Abs.2 mit Ausnahmeder
Nummer2 Buchstabea desEinkommensteuergeset-
zes sowie fŸr die angewachsenenAnsprŸchedes
Investmentvermšgensauf derartigeEinnahmen;die
AnsprŸchesind auf der Grundlagedes¤ 20 Abs.2
des Einkommensteuergesetzes zu bewerten;

2. EinnahmenausAnteilen an anderenInvestmentver-
mšgen,soweitdarinErtrŠgedesanderenInvestment-
vermšgensim Sinnedes¤ 20Abs.1 Nr. 7 undAbs.2
mit Ausnahmeder Nummer2 Buchstabea desEin-
kommensteuergesetzes enthalten sind;

3. Zwischengewinne des Investmentvermšgens;

4. zum Zeitpunkt der RŸckgabeoder VerŠu§erungdes
Investmentanteilsveršffentlichte Zwischengewinne
oder stattdessenanzusetzendeWerte fŸr Anteile an
anderenInvestmentvermšgen,diedasInvestmentver-
mšgen hŠlt.Ò

3. ¤ 2 Abs. 1 wird wie folgt geŠndert:

a) In Satz1 werden nach dem Wort ãErtrŠgeÒdie
Wšrter ãund der ZwischengewinnÒ eingefŸgt.

b) Folgender Satz 5 wird angefŸgt:

ãDerZwischengewinngilt als in denEinnahmenaus
der RŸckgabeoder VerŠu§erungdes Investment-
anteils enthalten.Ò

4. ¤ 3 wird wie folgt geŠndert:

a) Absatz3 Satz2 wird wie folgt geŠndert:

aa) In Nummer1 Satz1 wird dasWort ãinlŠndischenÒ
gestrichen.

bb) Nummer2 Satz2 wird aufgehoben.
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cc) Nummer3 Satz1 wird wie folgt gefasst:

ã3. Bei der Ermittlung der ErtrŠgefŸr Anleger,
fŸr die ¤ 3 Nr. 40 des Einkommensteuer-
gesetzesanwendbarist, sind die nach An-
wendungderNummern1 und2 verbleiben-
denabzugsfŠhigenWerbungskostendenzu-
grundeliegendenEinnahmenim Sinnedes
¤ 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes
nachdemVerhŠltnisdesdurchschnittlichen
VermšgensdesvorangegangenenGeschŠfts-
jahres,dasQuelledieserEinnahmenist, zu
dem um das Vermšgen im Sinne der
Nummer 1 verminderte durchschnittliche
GesamtvermšgendesvorangegangenenGe-
schŠftsjahres zuzuordnen.Ò

dd) In Nummer4 Satz1 werdendie Wšrter ãnach
Nummer2Òdurchdie WšrterãnachAnwendung
der Nummern1 und 2Ò ersetzt.

b) Absatz4 Satz1 wird wie folgt gefasst:

ãNegativeErtrŠgedesInvestmentvermšgenssindbis
zur Hšhe der positiven ErtrŠge gleicher Art mit
diesen zu verrechnen.Ò

5. In ¤ 4 Abs.2 Satz1 werdendieWšrterãbeiinlŠndischen
Investmentanteilen au§erdemÒ gestrichen.

6. ¤ 5 wird wie folgt geŠndert:

a) In Absatz1 Satz1 Nr. 3 Satz2 wird dasWort ãRe-
chenschaftsberichtÒdurch das Wort ãJahresberichtÒ
ersetzt.

b) Absatz2 wird wie folgt geŠndert:

aa) Nach Satz2 wird folgender Satz eingefŸgt:

ãDie Investmentgesellschaftist an ihre bei der
erstmaligenAusgabederAnteile getroffeneEnt-
scheidung,ob sie den Aktiengewinn ermittelt
oder davon absieht, gebunden.Ò

bb) Der bisherige Satz3 wird wie folgt gefasst:

ãAbsatz1 Satz1 Nr. 5 gilt entsprechend.Ò

c) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefŸgt:

ã(3) Die Investmentgesellschafthat bewertungs-
tŠglich den Zwischengewinnzu ermitteln und mit
dem RŸcknahmepreiszu veršffentlichen. Sind die
Voraussetzungendes Satzes1 nicht erfŸllt, sind
6 vom HundertdesEntgeltsfŸr die RŸckgabeoder
VerŠu§erungdes Investmentanteilsanzusetzen.Ab-
satz 1 Satz 1 Nr. 5 gilt entsprechend.Ò

7. In ¤ 6 Satz1 werden hinter dem Wort ãInvestment-
anteileÒein Komma und die Wšrter ãder Zwischen-
gewinnÒ eingefŸgt.

8. In ¤ 7 Abs.1 Satz1 wird am Endeder Punktdurchein
Komma ersetzt und folgende Nummer4 angefŸgt:

ã4. dem Zwischengewinn.Ò

9. ¤ 8 wird wie folgt geŠndert:

a) Absatz2 wird wie folgt geŠndert:

aa) Nach dem Wort ãgehšrenÒwerdenein Semi-
kolon und folgenderSatzteil eingefŸgt:ãVer-
mšgensminderungen,die aus Wirtschafts-
gŸternherrŸhren,auf derenErtrŠge¤ 4 Abs.1
anzuwendenist, dŸrfendasEinkommennicht
mindern.Ò

bb) Folgender Satzwird angefŸgt:

ãBei Beteiligungendes Investmentvermšgens
ananderenInvestmentvermšgenist Satz1 ent-
sprechend anzuwenden.Ò

b) Nach Absatz3 werdenfolgendeAbsŠtze4 und 5
angefŸgt:

ã(4) Kommt eine Investmentgesellschaftihrer
Ermittlungs-und Veršffentlichungspflichtnach¤ 5
Abs. 2 nicht nach,gilt der Investmentanteilbei be-
trieblichen Anlegern als zum zeitgleich mit dem
letztenAktiengewinnveršffentlichtenRŸcknahme-
preis zurŸckgegebenund wieder angeschafft. Die
auf den VerŠu§erungsgewinnentfallendeEinkom-
men-oderKšrperschaftsteuergilt alszinslosgestun-
det. Bei einer nachfolgendenRŸckgabeoder Ver-
Šu§erungdesInvestmentanteilsendetdie Stundung
mit derRŸckgabeoderVerŠu§erung.Auf die alsan-
geschafft geltendenInvestmentanteilesind¤ 3 Nr. 40
desEinkommensteuergesetzesund¤ 8b desKšrper-
schaftsteuergesetzes nicht anzuwenden.

(5) Auf die Einnahmenausder RŸckgabeoder
VerŠu§erungvon Investmentanteilen,die nicht zu
einemBetriebsvermšgengehšren,ist ¤ 23 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 des Einkommensteuergesetzesanzu-
wenden;¤ 17und¤ 3 Nr. 40desEinkommensteuer-
gesetzesund ¤ 8b des Kšrperschaftsteuergesetzes
sind nicht anzuwenden.Ò

10. In ¤ 11 Abs.1 Satz2 wird dasWort ãGemeindewirt-
schaftssteuerÒ durch das Wort ãGewerbesteuerÒ ersetzt.

11. In ¤ 12Satz3 wird dieAngabeã¤19Abs.2Òdurchdie
Angabe ã¤19 Abs.1Ò ersetzt.

12. In ¤ 13 Abs. 2 Satz 2 werdendie Wšrter ãtestierte
RechenschaftsberichtÒdurchdieWšrterãJahresbericht,
die Bescheinigung (¤ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3)Ò ersetzt.

13. ¤ 14 wird wie folgt gefasst:

ã¤14
†bertragung von Sondervermšgen

(1) Die folgendenAbsŠtzegeltennur fŸr die †ber-
tragungaller VermšgensgegenstŠndeeinesSonderver-
mšgens im Sinne des ¤40 des Investmentgesetzes.

(2) Das ŸbertragendeSondervermšgenhat die zu
ŸbertragendenVermšgensgegenstŠndeund Verbind-
lichkeiten, die Teil des Nettoinventarssind, mit den
AnschaffungskostenabzŸglichAbsetzungenfŸr Ab-
nutzungen oder Substanzverringerung(fortgefŸhrte
Anschaffungskosten)zu seinemGeschŠftsjahresende
(†bertragungsstichtag) anzusetzen.

(3) Das ŸbernehmendeSondervermšgenhat zum
†bertragungsstichtagdie ŸbernommenenVermšgens-
gegenstŠndeund Verbindlichkeitenmit denfortgefŸhr-
tenAnschaffungskostenanzusetzen.DasŸbernehmende
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Sondervermšgentritt in die steuerlicheRechtsstellung
des Ÿbertragenden Sondervermšgens ein.

(4) Die Ausgabeder Anteile am Ÿbernehmenden
Sondervermšgenan die Anleger des Ÿbertragenden
Sondervermšgensgilt nicht als Tausch.Die erworbe-
nenAnteile an demŸbernehmendenSondervermšgen
tretenan die Stelleder Anteile an demŸbertragenden
Sondervermšgen.

(5) Die nicht bereitsausgeschŸttetenausschŸttungs-
gleichenErtrŠgedesletztenGeschŠftsjahresdesŸber-
tragendenSondervermšgensgeltendenAnlegerndieses
Sondervermšgensmit Ablauf des †bertragungsstich-
tagsals zugeflossen.Dies gilt nicht in denFŠllendes
¤ 22 Nr. 5 desEinkommensteuergesetzes.Satz1 gilt
auchfŸr die nicht bereitszu versteuerndenangewach-
senen ErtrŠge des Ÿbertragenden Sondervermšgens.

(6) Ermitteln beideSondervermšgenden Aktienge-
winn nach¤ 5 Abs.2, sodarf sichderAktiengewinnje
Investmentanteildurch die †bertragung nicht verŠn-
dern. Ermittelt nur einesder beidenSondervermšgen
den Aktiengewinn, ist auf die Investmentanteiledes
Sondervermšgens,dasbishereinenAktiengewinner-
mittelt und veršffentlicht hat, ¤8 Abs.4 anzuwenden.Ò

14. ¤ 15 Abs.1 wird wie folgt geŠndert:

a) In Satz1 wird die Verweisungã¤4, ¤ 5 Abs.1, ¤ 6
und ¤ 7 Abs.4 Satz2Òdurchdie Verweisungã¤4
Abs.4, ¤ 5 Abs.1, ¤¤6, 7 Abs.4 Satz2 und ¤ 8
Abs.4Ò ersetzt.

b) Es werden folgende SŠtze angefŸgt:

ãNichtausgeglichenenegativeErtrŠgeim Sinnedes
¤ 3 Abs.4 Satz2 entfallen, soweit ein Anleger
seineInvestmentanteileverŠu§ertoderzurŸckgibt.
In denFŠllendes¤ 14gilt diesauch,soweitderAn-
legernichtanbeidenSondervermšgenbeteiligtist.Ò

15. ¤ 16 wird wie folgt geŠndert:

a) In Satz1 wird die Verweisungã¤4 Abs.4, ¤ 5
Abs.1 Satz1 Nr. 5 und ¤ 6Òdurchdie Verweisung
ã¤4 Abs.4, ¤ 5 Abs.1 Satz1 Nr. 5 Satz3, ¤¤6 und
8 Abs.4Ò ersetzt.

b) In Satz3 wird die Angabeã¤15 Satz2Òdurchdie
Angabe ã¤15 Abs.1 Satz2Ò ersetzt.

16. Nach ¤17 wird folgender ¤17a eingefŸgt:

ã¤17a
Auswirkungen der †bertragung eines

auslŠndischen Sondervermšgens auf ein anderes
auslŠndisches Sondervermšgen

FŸr den Anleger einesInvestmentanteilsan einem
Sondervermšgen,das dem Recht einesanderenMit-
gliedstaatesder EuropŠischenUnion odereinesande-
ren VertragsstaatesdesAbkommensŸberdenEuropŠ-
ischenWirtschaftsraumuntersteht,ist ¤ 14Abs.4 bis6
entsprechend anzuwenden, wenn

1. die dem¤ 40 desInvestmentgesetzesentsprechen-
denVorschriftendesSitzstaatesder Sondervermš-
generfŸllt sindunddiesdurcheineBestŠtigungder

fŸr die InvestmentaufsichtzustŠndigenStellenach-
gewiesen wird und

2. dasŸbernehmendeSondervermšgendie fortgefŸhr-
tenAnschaffungskostendesŸbertragendenSonder-
vermšgens fŸr die Ermittlung der Investment-
ertrŠgefortfŸhrt und hierzu eine Bescheinigung
eineszur geschŠftsmŠ§igenHilfeleistung befugten
BerufstrŠgersim Sinnedes¤ 3 desSteuerberatungs-
gesetzes,einerbehšrdlichanerkanntenWirtschafts-
prŸfungsgesellschaftodereinervergleichbarenStelle
dem Bundesamt fŸr Finanzen vorlegt.

¤ 5 Abs.1 Satz1 Nr. 5 gilt entsprechend.Ò

17. ¤ 18 wird wie folgt geŠndert:

a) Der bisherigeWortlautwird Absatz1 undin Satz1
werdendie Wšrter ãDiesesGesetzistÒdurch die
Wšrter ãDieseFassungdesGesetzesist vorbehalt-
lich der AbsŠtze 2 und 3Ò ersetzt.

b) Folgende AbsŠtze2 und 3 werden angefŸgt:

ã(2) ¤ 3 Abs.3 in der am É geltendenFassung
[Einsetzen:TagnachderVerkŸndungdieses€nde-
rungsgesetzes]ist erstmalsauf das GeschŠftsjahr
des Investmentvermšgensanzuwenden,das nach
dem 31.Dezember 2004 beginnt.Ò

ã(3) Die BestimmungenŸberden Zwischenge-
winn sind erstmalsauf RŸckgaben,VerŠu§erungen
oder Erwerbeanzuwenden,die nachdem 31. De-
zember 2004 stattfinden.Ò

Artikel 12

€nderung des Steuerberatungsgesetzes

DasSteuerberatungsgesetzin der Fassungder Bekannt-
machungvom 4. November1975(BGBl. I S.2735),zuletzt
geŠndertdurch Artikel É desGesetzesvom É (BGBl. I
S.É), wird wie folgt geŠndert:

1. In der InhaltsŸbersichtwird die Angabezu ¤ 5 wie folgt
gefasst:

ãVerbot der unbefugtenHilfeleistung in Steuersachen,
Missbrauch von Berufsbezeichnungen ¤5Ò.

2. ¤ 4 Nr. 11 wird wie folgt geŠndert:

a) Satz1 Buchstabeb wird wie folgt gefasst:

ãb)keine EinkŸnfteaus Land- und Forstwirtschaft,
ausGewerbebetrieboderausselbstŠndigerArbeit
erzielen oder umsatzsteuerpflichtigeUmsŠtze
ausfŸhren,es sei denn, die den EinkŸnftenzu-
grundeliegendenEinnahmensindnach¤ 3 Nr. 12
oder 26 des Einkommensteuergesetzesin voller
Hšhe steuerfrei, undÒ.

b) In Satz3 werdennachder Angabeã¤¤3 bis 4 des
Investitionszulagengesetzes1999Òein Komma und
die Wšrter ãbeimit haushaltsnahenBeschŠftigungs-
verhŠltnissenim Sinnedes¤ 35aAbs.1 desEinkom-
mensteuergesetzeszusammenhŠngendenArbeitgeber-
aufgabenÒ eingefŸgt.
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3. ¤ 5 wird wie folgt geŠndert:

a) Die †berschrift wird wie folgt gefasst:

ã¤5
Verbot der unbefugten Hilfeleistung

in Steuersachen, Missbrauch von Berufs-
bezeichnungenÒ.

b) Nach Absatz2 wird folgender Absatz3 angefŸgt:

ã(3)WerdendenFinanzbehšrdenoderdenSteuer-
beraterkammernTatsachenbekannt,diedenVerdacht
begrŸnden,dassentgegen¤ 132a Abs.1 Nr. 2 des
Strafgesetzbuchesdie BerufsbezeichnungenãSteuer-
beraterÒ,ãSteuerbevollmŠchtigterÒ,ãRechtsanwaltÒ,
ãWirtschaftsprŸferÒoder ãvereidigter BuchprŸferÒ
oderentgegen¤ 161diesesGesetzesdieBezeichnun-
genãSteuerberatungsgesellschaftÒ,ãLohnsteuerhilfe-
vereinÒoder ãLandwirtschaftlicheBuchstelleÒun-
befugtgefŸhrtwerden,so habensie dieseTatsachen
der fŸr das Strafverfahren,das Bu§geldverfahren
oder ein berufsaufsichtlichesVerfahrenzustŠndigen
Stellemitzuteilen;¤ 83 diesesGesetzesund¤ 30 der
Abgabenordnung stehen dem nicht entgegen.Ò

4. Nach¤ 6 Nr. 4 wird derPunktdurchein Kommaersetzt
und folgende Nummer 5 angefŸgt:

ã5. das Fertigen von Umsatzsteuer-Voranmeldungen,
soweit diese TŠtigkeit durch Personenerbracht
wird, diediePrŸfungzumgeprŸftenBilanzbuchhal-
ter oder Steuerfachwirt erfolgreich abgelegt haben.Ò

5. In ¤ 14 Abs.1 Nr. 2 wird dasWort ãOberfinanzbezirkÒ
durch die Wšrter ãBezirk der AufsichtsbehšrdeÒ ersetzt.

6. In ¤ 15Abs.1 und3 Satz1, den¤¤16,17und19Abs.2
wird jeweils dasWort ãOberfinanzdirektionÒdurchdas
Wort ãAufsichtsbehšrdeÒ ersetzt.

7. ¤ 20 wird wie folgt geŠndert:

a) In Absatz1 wird das Wort ãOberfinanzdirektionÒ
durch das Wort ãAufsichtsbehšrdeÒ ersetzt.

b) Absatz2 wird wie folgt geŠndert:

aa) Das Wort ãOberfinanzdirektionÒwird jeweils
durch das Wort ãAufsichtsbehšrdeÒ ersetzt.

bb) In Nummer 3 wird der abschlie§endePunkt
durchein SemikolonersetztundfolgenderHalb-
satz angefŸgt:

ãeine ordnungsgemŠ§eGeschŠftsfŸhrungliegt
insbesondere nicht vor, wenn

a) gegenPflichtennachdiesemGesetzin nach-
haltiger Weise versto§en wurde oder

b) derLohnsteuerhilfevereinin Vermšgensverfall
geratenist; ein Vermšgensverfallwird vermu-
tet,wennein InsolvenzverfahrenŸberdasVer-
mšgen des Lohnsteuerhilfevereinseršffnet
oder der Lohnsteuerhilfevereinin das vom
Insolvenzgerichtoder vom Vollstreckungsge-
richt zu fŸhrendeVerzeichnis(¤ 26 Abs.2 der
Insolvenzordnung;¤ 915derZivilprozessord-
nung) eingetragen ist.Ò

8. In ¤ 22 Abs.7 Nr. 1 wird das Wort ãOberfinanzdirek-
tionÒ durch das Wort ãAufsichtsbehšrdeÒ ersetzt.

9. ¤ 23 wird wie folgt geŠndert:

a) Absatz2 wird wie folgt geŠndert:

aa) In Satz1 wird das Wort ãOberfinanzbezirkÒ
durch die Wšrter ãBezirk der Aufsichtsbe-
hšrdeÒ ersetzt.

bb) In Satz2 werden die Wšrter ãauswŠrtigen
OberfinanzbezirkenÒdurchdie Wšrter ãBezir-
ken anderer AufsichtsbehšrdenÒ ersetzt.

b) In Absatz4 wird das Wort ãOberfinanzdirektionÒ
durch das Wort ãAufsichtsbehšrdeÒ ersetzt.

10. In ¤ 24 Abs.1 und¤ 25 Abs.2 Satz2 wird jeweilsdas
Wort ãOberfinanzdirektionÒdurch das Wort ãAuf-
sichtsbehšrdeÒ ersetzt.

11. Dem ¤26 Abs.2 wird folgender SatzangefŸgt:

ãFŸrdie Zusammenarbeitmit Steuerberatern,Steuer-
bevollmŠchtigtenund Steuerberatungsgesellschaften
gilt ¤ 56 Abs.6 entsprechend.Ò

12. ¤ 27 Abs.1 und 2 werden wie folgt gefasst:

ã(1) Aufsichtsbehšrdeist die Oberfinanzdirektion
oderdiedurchdieLandesregierungbestimmteLandes-
finanzbehšrde.Sie fŸhrt die Aufsicht Ÿberdie Lohn-
steuerhilfevereine,die ihren Sitz im Bezirk der Auf-
sichtsbehšrde haben.

(2) Der Aufsicht durchdie Aufsichtsbehšrdeunter-
liegen auchalle im Bezirk der Aufsichtsbehšrdebe-
stehendenBeratungsstellen.Die im WegederAufsicht
getroffenen Feststellungensind der fŸr den Sitz des
LohnsteuerhilfevereinszustŠndigenAufsichtsbehšrde
mitzuteilen.Ò

13. In ¤ 28 Abs.2 werden die Wšrter ãvon der Ober-
finanzdirektionÒ gestrichen.

14. ¤ 30 Abs.1 wird wie folgt gefasst:

ã(1) Die AufsichtsbehšrdenfŸhrenein Verzeichnis
Ÿber

1. die Lohnsteuerhilfevereine,die im Bezirk derAuf-
sichtsbehšrde ihren Sitz haben;

2. die im Bezirk der Aufsichtsbehšrdebestehenden
Beratungsstellen.Ò

15. Dem ¤56 wird folgender Absatz 6 angefŸgt:

ã(6)Steuerberater, SteuerbevollmŠchtigteundSteuer-
beratungsgesellschaftendŸrfeneineaufeinenEinzelfall
oder auf DauerangelegteberuflicheZusammenarbeit,
dernichtdieAnnahmegemeinschaftlicherAuftrŠgezu-
grundeliegt (Kooperation),eingehen.Die Zusammen-
arbeit ist auchmit Personenund Personenvereinigun-
genmšglich,die nicht unter¤ 3 fallen. Im Rahmender
Kooperationist die Bildung einer BŸrogemeinschaft
abweichendvon Absatz3 zulŠssig.Auf die Koopera-
tion ist hinzuweisen.Ò

16. In ¤ 57 Abs.2 Satz1 werdennachdemWort ãistÒund
vor dem abschlie§endenPunkt die Wšrter ãoderdas
Vertrauenin ihreUnabhŠngigkeitgefŠhrdenkannÒein-
gefŸgt.
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17. Nach¤ 58 Satz2 Nr. 5 wird folgendeNummer5aein-
gefŸgt:

ã5a. als Angestelltevon UnternehmenodereinesBe-
rufsverbandes,sofern sie in dem Unternehmen
oder BerufsverbandTŠtigkeiten im Sinne des
¤ 33 wahrnehmen.Dies gilt nicht, wenn hier-
durchdie Pflicht zur unabhŠngigenundeigenver-
antwortlichenBerufsausŸbungbeeintrŠchtigtwird.
Der Steuerberaterdarf fŸr einen Auftraggeber,
dem er auf Grund einesstŠndigenDienst- oder
ŠhnlichenBeschŠftigungsverhŠltnissesseineAr-
beitszeit-und kraft zur VerfŸgungstellenmuss,
nicht in seinerEigenschaftalsSteuerberatertŠtig
werden.Bei MandatsŸbernahmehat der Steuer-
beraterden Mandantenauf seineAngestellten-
tŠtigkeit hinzuweisen.Ò

18. In ¤ 66 Abs.2 Satz2 wird nachdenWšrternãerhalten
hatÒ ein Komma eingefŸgt.

19. ¤ 73 wird wie folgt gefasst:

ã¤73
Steuerberaterkammer

(1) Die Steuerberaterund SteuerbevollmŠchtigten,
die in einemOberfinanzbezirkoderdurchdie Landes-
regierungbestimmtenKammerbezirkihre berufliche
Niederlassung haben, bilden eine Berufskammer.
Diese fŸhrt die Bezeichnung ãSteuerberaterkammerÒ.

(2) Die SteuerberaterkammerhatihrenSitz im Kam-
merbezirk.Sie ist eine Kšrperschaftdesšffentlichen
Rechts.

(3) Werden Oberfinanzdirektionenoder durch die
LandesregierungbestimmteKammerbezirkeaufgelšst
oder zusammengelegt,bleiben die bisher gebildeten
Kammernbestehen.Der vormalige GeschŠftsbereich
einer aufgelšstenOberfinanzdirektiongilt als Kam-
merbezirkfort, soweitdie Landesregierungnichtsan-
deres bestimmt."

20. ¤ 74 wird wie folgt geŠndert:

a) In Absatz1 Satz1 und Absatz2 wird jeweils das
Wort ãOberfinanzbezirkÒdurch das Wort ãKam-
merbezirkÒ ersetzt.

b) In Absatz1 Satz2 wird dasWort ãBereichÒdurch
das Wort ãBezirkÒ ersetzt.

21. In ¤ 75 Abs.1 Satz1 wird das Wort ãOberfinanzbe-
zirkeÒdurchdasWort ãKammerbezirkeÒundin Satz2
das Wort ãOberfinanzbezirkÒdurch das Wort ãKam-
merbezirkÒ ersetzt.

22. Dem ¤76 wird folgender Absatz7 angefŸgt:

ã(7)Die Steuerberaterkammerist berechtigt,alsZer-
tifizierungsdiensteanbieternach dem Signaturgesetz
vom 16. Mai 2001 (BGBl. I S. 876), geŠndertdurch
Artikel 2 des Gesetzesvom 16. Mai 2001 (BGBl. I
S.876), fŸr ihre Mitglieder tŠtig zu werden.Ò

23. ¤ 90 Abs.1 wird wie folgt gefasst:

ã(1) Die berufsgerichtlichen Ma§nahmen sind

1. Warnung,

2. Verweis,

3. Geldbu§e bis zu fŸnfundzwanzigtausend Euro,

4. BerufsverbotfŸr die Dauervon einembis zu fŸnf
Jahren,

5. Ausschlie§ung aus dem Beruf.Ò

24. ¤ 157 Abs.7 wird aufgehoben.

25. In ¤ 162 Abs.1 Nr. 2, 4 und 7 wird jeweils dasWort
ãOberfinanzdirektionÒdurch das Wort ãAufsichtsbe-
hšrdeÒ ersetzt.

Artikel 13

€nderung der Verordnung zur DurchfŸhrung
der Vorschriften Ÿber Steuerberater,

SteuerbevollmŠchtigte und Steuerberatungs-
gesellschaften

Die Verordnungzur DurchfŸhrungderVorschriftenŸber
Steuerberater, SteuerbevollmŠchtigteund Steuerberatungs-
gesellschaftenvom 12.November1979(BGBl. I S.1922),
zuletzt geŠndertdurch Artikel É des Gesetzesvom É
(BGBl. I S.É), wird wie folgt geŠndert:

1. ¤ 10 Abs.2 wird wie folgt gefasst:

ã(2)Die Mitglieder undStellvertretersindgrundsŠtz-
lich fŸr drei Jahrezu berufen;siekšnnenauswichtigem
Grundabberufenwerden.Im FalledesvorzeitigenAus-
scheidensoderderAbberufungwird derNachfolgernur
fŸr denRestderAmtszeitdesausgeschiedenenoderab-
berufenenMitglieds oderStellvertretersberufen.Soweit
sie Steuerberatersind, ist vor der Berufung oder Ab-
berufungihre Steuerberaterkammerzu hšren.Soweitsie
Vertreterder Wirtschaftsind, ist vor der Berufungoder
Abberufung die fŸr die Wirtschaft zustŠndigeoberste
Landesbehšrdezuhšren.Bei derBerufungvonStellver-
treternist eineEinzelzuordnungzwischenStellvertreter
und Mitglied des PrŸfungsausschussesnicht erforder-
lich. Mitglieder undStellvertreterkšnnenwŠhrendihrer
Amtszeit begonneneVerfahrenauchnachAblauf ihrer
Amtszeit fortfŸhren.Ò

2. ¤ 18 Abs.3 wird wie folgt gefasst:

ã(3) Bewerbern,denendie Fertigungder Aufsichts-
arbeitendurcheinenicht nur vorŸbergehendeprŸfungs-
unabhŠngigeBeeintrŠchtigungerschwertwird, kanndie
obersteLandesbehšrdeauf AntragderBeeintrŠchtigung
entsprechendeErleichterungenzumAusgleichderBeein-
trŠchtigunggewŠhren.Insbesonderekšnnendie Bearbei-
tungszeitangemessenverlŠngert,Ruhepausen,die nicht
auf die Bearbeitungszeitangerechnetwerden,gewŠhrt
oder persšnlicheoder sŠchlicheHilfsmittel zugelassen
werden.Wird die BearbeitungszeitverlŠngertoderwer-
denRuhepausengewŠhrt,soll die Zeit derVerlŠngerung
und der RuhepauseninsgesamteineStundenicht Ÿber-
schreiten.Die BeeintrŠchtigungist darzulegenunddurch
amtsŠrztlichesZeugnisnachzuweisen.DerAntragsoll mit
dem Antrag auf Zulassung zur PrŸfung gestellt werden.Ò
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Artikel 14

€nderung der Verordnung zur DurchfŸhrung der
Vorschriften Ÿber die Lohnsteuerhilfevereine

Die Verordnungzur DurchfŸhrungderVorschriftenŸber
die Lohnsteuerhilfevereinevom 15. Juli 1975 (BGBl. I
S.1906), zuletzt geŠndertdurch Artikel É des Gesetzes
vom É (BGBl. I S.É), wird wie folgt geŠndert:

1. In ¤ 1 wird das Wort ãOberfinanzdirektionÒdurch die
Wšrter ãzustŠndigen AufsichtsbehšrdeÒ ersetzt.

2. In ¤ 2 Nr. 4, ¤ 5 Nr. 1 Buchstabeb, ¤ 7 Satz1 und ¤ 8
Abs.1 Satz2 wird dasWort ãOberfinanzdirektionÒdurch
das Wort ãAufsichtsbehšrdeÒ ersetzt.

3. In ¤ 5 Nr. 1, ¤ 5 Nr. 2 und¤ 6 Nr. 1 Buchstabeb wird das
Wort ãOberfinanzbezirkÒdurchdie Wšrter ãBezirkder
AufsichtsbehšrdeÒ ersetzt.

4. In ¤ 8 Abs. 2 wird das Wort ãOberfinanzdirektionenÒ
durch das Wort ãAufsichtsbehšrdenÒ ersetzt.

Artikel 15

€nderung des Investitionszulagengesetzes 1999

Das Investitionszulagengesetz1999 in der Fassungder
Bekanntmachungvom 11. Oktober2002(BGBl. I S.4034),
zuletzt geŠndertdurch Artikel É des Gesetzesvom É
(BGBl. I S.É), wird wie folgt geŠndert:

1. In ¤ 6 Abs.2 Satz4 werdennachderAngabeã(ABl. EG
Nr. C 70 S.8)Òein Kommasowiedie Wšrter ãgeŠndert
durch Mitteilung der Kommission vom 1. November
2003 (ABl. EU Nr. C 263 S.3),Ò eingefŸgt.

2. Die Anlage1 (zu ¤ 2 Abs.2 Satz2) wird wie folgt ge-
fasst:

ãAnlage 1
(zu ¤2 Abs.2 Satz2)

Sensible Sektoren sind:

1. Stahlindustrie (Multisektoraler Regionalbeihilferah-
menvom13.Februar2002,geŠndertdurchMitteilung
der Kommissionvom 1. November2003, ABl. EU
Nr. C 263 S.3, in Verbindung mit Anhang B),

2. Schiffbau (Mitteilung der Kommission ãRahmen-
bestimmungenfŸr Beihilfen andenSchiffbauÒ,ABl.
EU Nr. C 317 S.11 vom 30.Dezember2003, ge-
ŠndertdurchBerichtigungvom 30.April 2004,ABl.
EU Nr. C 104 S.71),

3. Kraftfahrzeug-Industrie(Multisektoraler Regional-
beihilferahmen vom 13. Februar 2002, geŠndert
durchMitteilung derKommissionvom 1. November
2003,ABl. EU Nr. C 263S.3, in Verbindungmit An-
hang C),

4. Kunstfaserindustrie(MultisektoralerRegionalbeihilfe-
rahmenvom 13.Februar2002,geŠndertdurchMittei-
lung der Kommissionvom 1. November2003,ABl.
EU Nr. C 263 S.3, in Verbindung mit Anhang D),

5. Landwirtschaftssektor (GemeinschaftsrahmenfŸr
staatlicheBeihilfen im Agrarsektor, ABl. EGNr. C 28
S.2 vom 1.Februar 2000),

6. Fischerei- und Aquakultursektor (Leitlinien fŸr die
PrŸfung der einzelstaatlichenBeihilfen im Fischerei-
und Aquakultursektorvom 20.Januar2001, ABl. EG
Nr. C 19 S.7) und

7. Verkehrssektor(Verordnung (EWG) Nr. 1107/70 des
Ratesvom 4. Juni 1970 ŸberBeihilfen im Eisenbahn-,
Stra§en-und Binnenschiffsverkehr, ABl. EG Nr. L 130
S.1, in der Fassungder Verordnung(EG) Nr. 543/97
desRatesvom 17.MŠrz 1997,ABl. EG Nr. L 84 S.6,
Mitteilung der Kommission ãLeitlinien der Gemein-
schaftfŸr staatlicheBeihilfen im SeeverkehrÒ,ABl. EU
Nr. C 13 S.3 vom 17.Januar2004,undAnwendungder
Artikel 92 und 93 des EG-Vertragessowie des Arti-
kels61 des EWR-Abkommensauf staatlicheBeihilfen
im Luftverkehr, ABl. EGNr. C 350S.5 vom10.Dezem-
ber 1994).Ò

Artikel 16

€nderung des Investitionszulagengesetzes 2005
Die Anlage1 (zu ¤ 2 Abs. 1 Satz9) desInvestitionszu-

lagengesetzes2005 vom 17. MŠrz 2004 (BGBl. I S. 438)
wird wie folgt gefasst:

ãAnlage 1
(zu ¤2 Abs.1 Satz9)

Sensible Sektoren sind:

1. Stahlindustrie(Multisektoraler Regionalbeihilferahmen
vom 13.Februar2002, geŠndertdurch Mitteilung der
Kommission vom 1. November2003, ABl. EU Nr. C
263S.3, in Verbindung mit Anhang B),

2. Schiffbau (Mitteilung der Kommission ãRahmenbe-
stimmungenfŸr Beihilfen an den SchiffbauÒ,ABl. EU
Nr. C 317S.11 vom30.Dezember2003,geŠndertdurch
Berichtigungvom 30.April 2004, ABl. EU Nr. C 104
S.71),

3. Kraftfahrzeug-Industrie(MultisektoralerRegionalbeihil-
ferahmenvom 13.Februar2002,geŠndertdurchMittei-
lung derKommissionvom 1. November2003,ABl. EU
Nr. C 263 S.3, in Verbindung mit Anhang C),

4. Kunstfaserindustrie(Multisektoraler Regionalbeihilfe-
rahmenvom 13.Februar2002, geŠndertdurch Mittei-
lung derKommissionvom 1. November2003,ABl. EU
Nr. C 263 S.3, in Verbindung mit Anhang D),

5. Landwirtschaftssektor(GemeinschaftsrahmenfŸr staat-
liche Beihilfen im Agrarsektor, ABl. EG Nr. C 28 S.2
vom 1.Februar 2000),

6. Fischerei- und Aquakultursektor (Leitlinien fŸr die
PrŸfung der einzelstaatlichenBeihilfen im Fischerei-
und Aquakultursektorvom 20.Januar2001, ABl. EG
Nr. C 19 S.7) und

7. Verkehrssektor(Verordnung (EWG) Nr. 1107/70 des
Ratesvom 4. Juni 1970 ŸberBeihilfen im Eisenbahn-,
Stra§en-und Binnenschiffsverkehr, ABl. EG Nr. L 130
S.1, in derFassungderVerordnung(EG)Nr. 543/97des
Ratesvom 17.MŠrz1997,ABl. EG Nr. L 84 S.6, Mit-
teilungderKommissionãLeitlinienderGemeinschaftfŸr
staatlicheBeihilfen im SeeverkehrÒ,ABl. EU Nr. C 13
S. 3 vom 17. Januar2004, und Anwendungder Arti -
kel 92 und 93 desEG-Vertragessowie desArtikels 61
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desEWR-Abkommensauf staatlicheBeihilfen im Luft-
verkehr, ABl. EG Nr. C 350 S.5 vom 10.Dezember
1994).Ò

Artikel 17

€nderung des Bundeskindergeldgesetzes
¤ 2 Abs.1 Nr. 2 des Bundeskindergeldgesetzesin der

FassungderBekanntmachungvom 2. Januar2002(BGBl. I
S.6), das zuletzt durch Artikel É des Gesetzesvom É
(BGBl. I S.É) geŠndert worden ist, wird wie folgt gefasst:

ã2. Pflegekinder (Personen,mit denen der Berechtigte
durchein familienŠhnliches,auf lŠngereDauerberech-
netesBand verbundenist, sofern er sie nicht zu Er-
werbszweckenin seinenHaushaltaufgenommenhat
und das Obhuts- und PflegeverhŠltniszu den Eltern
nicht mehr besteht).Ò

Artikel 18

€nderung des Feuerschutzsteuergesetzes
In ¤ 11 Abs. 1 desFeuerschutzsteuergesetzesin derFas-

sungder Bekanntmachungvom 10.Januar1996 (BGBl. I
S.18), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzesvom
15.Dezember2003(BGBl. I S.2645)geŠndertwordenist,
wird die Jahreszahlã2004Òdurchdie Jahreszahlã2009Òer-
setzt.

Artikel 19

€nderung des Finanzverwaltungsgesetzes
¤ 5 desGesetzesŸberdie Finanzverwaltungin der Fas-

sungder Bekanntmachungvom 30.August1971(BGBl. I
S.1426,1427), zuletzt geŠndertdurch Artikel É desGe-
setzes vom É (BGBl. I S. É), wird wie folgt geŠndert:

1. In Absatz1 wird nachNummer24 der Punktdurchein
Semikolon ersetzt und folgende Nummer 25 angefŸgt:

ã25.Entgegennahmevon Meldungen und Zahlungen
vonZinsabschlagnachderZinsinformationsverord-
nung und deren Weiterleitung.Ò

2. Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 angefŸgt:

ã(6)An demAufkommendergemŠ§Richtlinie 2003/
48/EGin derjeweilsgeltendenFassungvon denberech-

tigtenMitgliedstaatensowievondenin Artikel 17dieser
Richtlinie genanntenStaatenund abhŠngigenGebieten
erhobenenQuellensteuersind die LŠnderund Gemein-
den nach dem SchlŸsselfŸr die Zerlegungdes Zins-
abschlags(¤ 8 Zerlegungsgesetz)zu beteiligen. Das
BundesamtfŸr Finanzenstellt jeweilsnachAblauf eines
Monatsdie Anteile der LŠndereinschlie§lichihrer Ge-
meindenfestundzahltsieandieLŠnderbis zum15.des
dem Abrechnungsmonatfolgenden Monats aus. Das
BundesministeriumderFinanzenwird ermŠchtigt,durch
Rechtsverordnungmit ZustimmungdesBundesratesdas
NŠherezur VerwaltungundAuszahlungdieserQuellen-
steuer zu bestimmen.Ò

Artikel 20

RŸckkehr zum einheitlichen Verordnungsrang

Die aufdenArtikeln 2, 6, 13und14beruhendenTeileder
dort geŠndertenVerordnungenkšnnen auf Grund der je-
weils einschlŠgigenErmŠchtigungendurch Rechtsverord-
nung geŠndert werden.

Artikel 21

Inkrafttr eten

(1) DiesesGesetztritt am Tag nachder VerkŸndungin
Kraft, soweitin denfolgendenAbsŠtzennichtsAbweichen-
des bestimmt ist.

(2) Artikel 15 tritt mit Wirkung vom 1. Januar2004 in
Kraft.

(3) Artikel 5 Nr. 7 tritt mit Wirkung vom 1. Juli 2004in
Kraft.

(4) Artikel 1 Nr. 3, 9 und 20, Artikel 5 Nr. 1 bis 4, 6, 9
Buchstabea und b Doppelbuchstabeaa,Nr. 11, 13 und 18,
Artikel 6 Nr. 3 und Artikel 8 Nr. 6 bis 11 und Nr. 13 treten
am 1.Januar2005 in Kraft.

(5) Artikel 16 tritt am Tag in Kraft, an dem die Kom-
mission der EuropŠischenGemeinschaftendie nach ¤ 10
des Investitionszulagengesetzes2005 vom 17. MŠrz 2004
(BGBl. I S.438) erforderliche beihilferechtlicheGeneh-
migungerteilt, frŸhestensam 25. MŠrz2004.Der Tag der
Genehmigungist vom BundesministeriumderFinanzenim
Bundesgesetzblatt bekannt zu geben.
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BegrŸndung

I. Allgemeiner Teil

1. Schwerpunkt diesesGesetzesist die Umsetzungfol-
gender EU-Richtlinien und anderer EU-Rechtsakte
in nationales Recht:

l Umsetzung der Mutter-Tochter-Richtlinie

Die Richtlinie ã90/435/EWGdesRatesvom 23. Juli 1990
ŸberdasgemeinsameSteuersystemder Mutter- und Toch-
tergesellschaftenverschiedenerMitgliedstaaten(ABl. EG
Nr. L 225S.6)ÒhatzumZiel, fŸrDividendenzahlungenund
andereGewinnausschŸttungenvonTochtergesellschaftenan
ihre Muttergesellschaftendie Doppelbesteuerungvon Ge-
winnen bei grenzŸberschreitendenSachverhaltenzu ver-
meiden.Zu diesemZwecksiehtdieRichtliniedieBefreiung
von Quellensteuernauf DividendenundandereGewinnaus-
schŸttungenauf derEbenederTochtergesellschaftensowie
dieFreistellungderartigerEinkŸnfteaufderEbenederMut-
tergesellschaftoderalternativdie Anrechnungder auf die-
sen EinkŸnften lastenden Kšrperschaftsteuern vor.

Die Richtlinie ã2003/123/EGdesRatesvom 22. Dezember
2003 ŸberdasgemeinsameSteuersystemder Mutter- und
TochtergesellschaftenverschiedenerMitgliedstaaten(ABl.
EU 2004Nr. L 7 S. 41)ÒÐim FolgendenãRichtlinie2003/
123/EGÒÐsiehtErweiterungenundVerbesserungenvor, die
aufgrundder Erfahrungenbei der Anwendungder Richt-
linie 90/435/EWGsowieder Entwicklungeninnerhalbdes
Binnenmarktesnotwendiggewordensind.Durchdie Richt-
linie 2003/123/EGsollenweitereHemmnissebehobenwer-
den,die demreibungslosenFunktionierendesBinnenmark-
tes aufgrundder steuerlichenVorschriftenfŸr Mutter- und
TochtergesellschaftenverschiedenerMitgliedstaatenentge-
genstehen.

Aus diesen GrŸnden wird mit der Richtlinie 2003/123/EG

Ð die Liste der Gesellschaften,auf die die Richtlinie An-
wendung findet, um bestimmte Rechtsformen erweitert,

Ð die Mindestbeteiligung,ab der eine Gesellschaftals
Mutter- unddieanderealsihreTochtergesellschaftanzu-
sehen ist, schrittweise gesenkt,

Ð eine BetriebsstŠtteeiner Muttergesellschaftunter be-
stimmtenUmstŠndenin ihren Anwendungsbereichein-
bezogen.

Weitere€nderungenergebensichaufgrunddesBeitrittsder
StaatenEstland,Lettland,Litauen,Malta, Polen,Slowakei,
Slowenien,Tschechien,Ungarn und Zypern zur EuropŠ-
ischenUnion zum 1. Mai 2004(EU-Beitrittsvertragsgesetz
vom 18.September 2003, BGBl. 2003 II S. 1408).

l Umsetzungder Richtlinie 2003/92/EGvom 7. Oktober
2003 (Richtlinie Gas und ElektrizitŠt):

ElektrizitŠtundGaswerdenfŸrZweckederMehrwertsteuer
nachArtikel 5 Abs.2 der6. EG-RichtliniealsGegenstŠnde
behandelt.Die Mitgliedstaatenwendenallerdingsdie gel-
tendenRegelungenfŸr die MehrwertbesteuerungderLiefe-
rung von Gasoder ElektrizitŠtunterschiedlichan. ZusŠtz-
lich sind die geltendenRegelungenan die fortschreitende
LiberalisierungdesGas-und ElektrizitŠtsmarktesanzupas-

sen. Der Rat der EuropŠischenUnion hat daher am
7. Oktober2003 die Richtlinie 2003/92/EGzur €nderung
der 6. EG-Richtliniehinsichtlichder VorschriftenŸberden
Ort der Lieferung von Gas und ElektrizitŠt verabschiedet
(ABl. EU 2003Nr. L 260 S.8 vom 11. Oktober2003).Die
€nderungsrichtlinieist zum 1. Januar2005 in nationales
Recht umzusetzen.

Schwerpunktder €nderungsrichtlinie ist die Neubestim-
mung desLeistungsortesfŸr die Lieferung von Gasbzw.
ElektrizitŠt.

l €nderung des EG-Beitreibungsgesetzes

Die €nderungendesEG-Beitreibungsgesetzeserfolgen in
Anpassungan die rechtlicheund tatsŠchlicheSituationim
BereichderZollverwaltungsowievor demHintergrundder
AusgestaltungdesBeitreibungsrechtsnachErlassderRicht-
linie 2002/94/EGder Kommissionvom 9. Dezember2002
zur FestlegungausfŸhrlicherDurchfŸhrungsbestimmungen
zu bestimmtenArtikeln der Richtlinie 76/308/EWGŸber
diegegenseitigeUnterstŸtzungbeiderBeitreibungvonFor-
derungenim Zusammenhangmit bestimmtenAbgaben,
Zšllen, Steuernund sonstigenMa§nahmen(ABl. EG Nr.
L 337S.41), zuletztgeŠndertdurchdie Richtlinie 2004/79/
EGderKommissionvom4. MŠrz2004(ABl. EU L Nr. 168
S. 68).

l Anpassung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes

Das Kraftfahrzeugsteuergesetzwird an die verkehrsrecht-
liche UmsetzungderRichtlinie 1999/37/EGdesRatesvom
29.April 1999zurHarmonisierungderFahrzeugpapierean-
gepasst.

2. DarŸber hinausenthŠltdasGesetzweitereAnpassun-
gen von Regelungenan das Gemeinschaftsrecht und
gesetzgeberischeKonsequenzenaus Entscheidungen
desEuropŠischenGerichtshofes(EuGH) sowieredak-
tionelle Anpassungen und weitere RechtsŠnderun-
gen. Besondershervorzuheben sind folgende Ma§-
nahmen:

l VollstŠndigeUmsetzungvon Artikel 20 der6. EG-Richt-
linie

Im Zuge der vollstŠndigenUmsetzungvon Artikel 20 der
6. EG-Richtlinie werdendie Regelungenzur Berichtigung
desVorsteuerabzugesnach¤ 15aUStG neugefasst.Dabei
werden die Regelungenzum BerichtigungszeitraumfŸr
WirtschaftgŸter, die nur einmaligzur Erzielungvon UmsŠt-
zen verwendet werden, geŠndert.

l Umsetzung von EuGH-Rechtsprechung

Mit der€nderungvon ¤ 12 Abs.2 Nr. 7 Buchstabea UStG
werdendie gesetzgeberischenKonsequenzenausder Ent-
scheidungdesEuGHvom 23.Oktober2003,C-109/02,zur
SteuerermŠ§igungbei Solistengezogen.Die Neuregelung
zur umsatzsteuerlichenBehandlungvon Warengutscheinen
in ¤ 17 Abs. 2a UStG ist eineFolgeausder Entscheidung
des EuGH vom 15. Oktober 2002, C-427/98.

Eineweitere€nderungbetrifft die gesetzlicheVerankerung
derBemessungsgrundlagebei unentgeltlichenWertabgaben
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als Folge der Entscheidungdes EuGH vom 8. Mai 2003,
C-269/00.

l €nderung des Steuerberatungsgesetzes

NebenderZulassungdesSyndikussteuerberaterswird auch
die Zusammenarbeitvon BerufstrŠgernmit Personenund
Personenvereinigungen,dienichtunter¤ 3 StBerGfallen,in
Anlehnungan die Regelungen,die auchfŸr RechtsanwŠlte
gelten,zugelassen.Dabeimusssichergestelltwerden,dass
die Berufspflichtenauch bei einer derartigenZusammen-
arbeit eingehalten werden. Dies ist im Einzelfall zu prŸfen.

Die €nderungen dienen der Liberalisierung des Berufs-
rechts der Steuerberater.

DavonprofitierenauchandereBerufsgruppenwie zumBei-
spiel geprŸfteBilanzbuchhalterund Buchhalter. Zugleich
wird aufdieseWeiseeinerseitlangemerhobenenForderung
der Lohnsteuerhilfevereine,aucheineKooperationund im
Rahmendiesereine BŸrogemeinschaftmit Steuerberatern
eingehenzu kšnnen, Rechnunggetragen.Danebenwird
derenBefugnisgeringfŸgigerweitert,wennsteuerfreieAuf-
wandsentschŠdigungenund Einnahmen aus bestimmten
nebenberuflichenTŠtigkeitenim gemeinnŸtzigenBereich
vorliegen.

NebenderErbringungvon Lohnsteuer-Anmeldungendurch
Personeni. S. des¤ 6 Nr. 4 StBerGbestehtein praktisches
BedŸrfnis,auchUmsatzsteuer-VoranmeldungendurchPer-
sonenerbringenzu lassen,die nicht BerufstrŠgeri. S. des
¤ 3 StBerGsind. Da dasUmsatzsteuerrechtallerdingsver-
tiefte Kenntnissevoraussetzt,ist es erforderlich,dassdie
Personen,die diese Leistungen erbringen, neben einer
unspezifischenkaufmŠnnischenAusbildung spezifische

steuerrechtlicheKenntnissenachweisen,die auchdasUm-
satzsteuerrechtumfassen.Au§erdenBerufstrŠgernverfŸgen
damit nur geprŸfteBilanzbuchhalterund Steuerfachwirte
ŸberdieseQualifikation. FŸr die in ¤ 6 Nr. 4 StBerGge-
nanntenPersonen(z. B. Buchhalter)erscheintesvor diesem
Hintergrundalszumutbar, die alsFortbildungsprŸfungkon-
zipiertePrŸfungabzulegen.Die Zulassungsvoraussetzungen
dŸrftejederder in ¤ 6 Nr. 4 StBerGgenanntenPersonener-
fŸllen.

Die €nderungenliegeninsgesamtim Interesseallernochso
unterschiedlicherAnbieter von Steuerberatungsleistungen,
derenwirtschaftlichesBetŠtigungsfelderweitertwird Ð so
kšnnenSteuerberaterz. B. auchmit Unternehmensberatern
kooperierenÐ ohne jedoch die Belangedes Verbraucher-
schutzesin einer nicht mehr hinnehmbarenWeise zu ge-
fŠhrden.

Im †brigen enthŠltder Entwurf Folgeregelungen,die sich
ausder Mšglichkeit der Abschaffung der Oberfinanzdirek-
tionen ergeben.

l €nderung der Abgabenordnung

Die €nderungenderAbgabenordnungbetreffen in ersterLi-
nie die EinfŸhrungvon WertgebŸhrenfŸr die Zwangsvoll-
streckungnachderAbgabenordnunganstellederbisherigen
FestgebŸhren.

Im Zugeder gemŠ§¤ 2 GGO vorzunehmendenRelevanz-
prŸfungsind unterBerŸcksichtigungder unterschiedlichen
LebenssituationvonMŠnnernundFrauenkeineAuswirkun-
gen erkennbar, die gleichstellungspolitischenZielen zu-
widerlaufen.
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2004 2005 2006 2007 2008 2009

1 § 43b EStG Insg. 2) . . . . . . .
Umsetzung der Mutter-Tochter- Bund . . . . . . .
Richtlinie (Richtlinie 2003/123/EG) Länder . . . . . . .

Gem. . . . . . . .

2 § 14 Abs. 3 KStG Insg. + 950 . . + 315 + 1.265 + 1.795 + 1.265
Neuregelung zur gesetzlichen Fest- KSt + 900 . . + 300 + 1.200 + 1.700 + 1.200
schreibung der Verwaltungsauffassung, Soli + 50 . . + 15 + 65 + 95 + 65
dass Mehrabführungen, die ihre
Ursache in vororganschaftlicher Zeit Bund + 500 . . + 165 + 665 + 945 + 665
haben, nicht nach den Regeln der KSt + 450 . . + 150 + 600 + 850 + 600
Organschaft, sondern nach den Soli + 50 . . + 15 + 65 + 95 + 65
allgemeinen körperschaftsteuerlichen
Bestimmungen als Gewinnaus- Länder + 450 . . + 150 + 600 + 850 + 600
schüttung zu behandeln sind. KSt + 450 . . + 150 + 600 + 850 + 600

3 § 12 Abs. 2 Nr. 7 UStG Insg. - 10 - 4 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10
Anwendung des ermäßigten USt - 10 - 4 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10
Umsatzsteuersatzes auf
Leistungen von Solisten Bund - 5 - 2 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5

USt - 5 - 2 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5

Länder - 5 - 2 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5
USt - 5 - 2 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5

Gem. . . . . . . .
USt . . . . . . .

4 § 28 Abs. 4 UStG Insg. - 15 - - 13 - 15 - 15 - 2 .
Befristete Fassung des USt - 15 - - 13 - 15 - 15 - 2 .
§ 12 Abs. 2 Nr. 10 UStG bis
31.12.2007; Verlängerung der Bund - 8 - - 7 - 8 - 8 - 1 .
erm. Besteuerung für Personen- USt - 8 - - 7 - 8 - 8 - 1 .
beförderung mit Schiffen

Länder - 7 - - 6 - 7 - 7 - 1 .
USt - 7 - - 6 - 7 - 7 - 1 .

Gem. . - . . . . .
USt . - . . . . .

5 §§ 339 bis 341 AO Insg. 3) . . . . . . .
Änderung der Regelungen über Bund . . . . . . .
Pfändungs-, Wegnahme- und Länder . . . . . . .
Verwertungsgebühren Gem. . . . . . . .

lfd.
Nr.

Maßnahme

Steuer-
art /

Gebiets-
körper-
schaft

Volle
Jahres-

wirkung 1)

(Richtlinien-Umsetzungsgesetz - EURLUmsG)

Finanzielle Auswirkungen eines Gesetzentwurfs zur Umsetzung von
EU-Richtlinien in nationales Steuerrecht und zur Änderung weiterer Vorschriften

(Steuermehr- / -mindereinnahmen (-) in Mio.
���

Kassenjahr

�

�
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2004 2005 2006 2007 2008 2009

lfd.
Nr.

Maßnahme

Steuer-
art /

Gebiets-
körper-
schaft

Volle
Jahres-

wirkung 1)

Kassenjahr

�

�

6 § 1 Abs. 4 InvStG - NEU - Insg. 4) . - . . . . .
Wiedereinführung der Besteuerung Bund . - . . . . .
des Zwischengewinns Länder . - . . . . .

Gem. . - . . . . .

7 § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 InvStG Insg. 5) . - . . . . .
Ausweitung der Regelung, dass Bund . - . . . . .
10% der Werbungskosten als Länder . - . . . . .
nicht abzugsfähige Werbungs- Gem. . - . . . . .
kosten gelten, auf betriebliche
Anleger

8 § 4 Abs. 2 InvStG Insg. 2) . . . . . . .
Anrechnung von fiktiver Quellen- Bund . . . . . . .
steuer aufgrund eines DBA auch Länder . . . . . . .
bei ausl. Investmentanteilen Gem. . . . . . . .

9 § 8 Abs. 4 InvStG - NEU - Insg. 4) . . . . . . .
Regelung der Rechtsfolgen, wenn Bund . . . . . . .
das Publikums-Investmentvermögen Länder . . . . . . .
nicht mehr den Aktiengewinn Gem. . . . . . . .
ermittelt

10 Finanzielle Auswirkungen Insg. + 925 - 4 - 23 + 290 + 1.240 + 1.783 + 1.255
des Gesetzentwurfs zur KSt + 900 . . + 300 + 1.200 + 1.700 + 1.200
Umsetzung von EU-Richtlinien SolZ + 50 . . + 15 + 65 + 95 + 65
in nationales Steuerrecht USt - 25 - 4 - 23 - 25 - 25 - 12 - 10
und zur Änderung weiterer
Vorschriften (Richtlinien- Bund + 487 - 2 - 12 + 152 + 652 + 939 + 660
Umsetzungsgesetz - EURLUmsG) KSt + 450 . . + 150 + 600 + 850 + 600

SolZ + 50 . . + 15 + 65 + 95 + 65
USt - 13 - 2 - 12 - 13 - 13 - 6 - 5

Länder + 438 - 2 - 11 + 138 + 588 + 844 + 595
KSt + 450 . . + 150 + 600 + 850 + 600
USt - 12 - 2 - 11 - 12 - 12 - 6 - 5

Gem. . . . . . . .
USt . . . . . . .

Anmerkungen:
1) Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten
2) nicht quantifizierbare Steuermindereinnahmen
3)

4) nicht quantifizierbare Steuermehr- bzw. -mindereinnahmen je nach Einzelfall
5) nicht quantifizierbare Steuermehreinnahmen

Bei den im Tableau mit Punkten aufgeführten finanziellen Auswirkungen ist eine Bezifferung wegen fehlender statistischer Daten
nicht möglich. Aus den Punkten kann nicht geschlossen werden, dass es sich nur um geringe steuerliche Auswirkungen handelt.

nicht quantifizierbare Mindereinnahmen (gem. § 3 Abs. 4 AO handelt es sich um eine steuerliche Nebenleistung)

�

�
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II. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (€nderung des Einkommensteuer-
gesetzes)

Zu Nummer 1 (InhaltsŸbersicht)

NotwendigeredaktionelleAnpassungder InhaltsŸbersicht
des EStG an die €nderung der †berschrift des ¤43b.

Zu Nummer 2 (¤ 7g Abs. 8 Satz 2)

DarŸberhinaus wurde durch Mitteilung der Kommission
vom 1. November2003 (ABl. EU Nr. C 263 S. 3) in den
Sektoren Kraftfahrzeug- und Kunstfaserindustrie(¤ 7g
Abs.8 Satz2 Nr. 3 und4 EStG)dermultisektoraleRegional-
beihilferahmenfŸrgro§eInvestitionsvorhabenvom13.Feb-
ruar 2002 (ABl. EG Nr. C 70 S.8) geŠndert.Die Verwei-
sung auf den multisektoralenBeihilferahmen fŸr gro§e
Investitionsvorhabenvom 13. Februar2002in ¤ 7g Abs. 8
Satz2 Nr. 1 EStG ist entsprechend zu ergŠnzen.

Die RahmenbestimmungenfŸr Beihilfen an den Schiffbau
vom 30. Dezember2003 (ABl. EU Nr. C 317 S. 11), ge-
ŠndertdurchBerichtigungvom30.April 2004(ABl. EU Nr.
C 104S.71),ersetzendieVerordnung(EG)Nr. 1540/98des
Ratesvom 29.Juni1998zur NeuregelungderBeihilfen fŸr
denSchiffbau. ¤ 7g Abs. 8 Satz2 Nr. 2 EStG ist entspre-
chend anzupassen.

Zu Nummer 3 (¤ 10c Abs.4)

DurchGesetzvom5. Juli 2004(BGBl. I S.1427)ist dieein-
kommensteuerrechtlicheBehandlungvon Altersvorsorge-
aufwendungenmit demZiel ihrervollstŠndigensteuerlichen
Freistellungmit Wirkung ab2005grundlegendumgestaltet
worden,wobeidie€nderungenbeimSonderausgabenabzug
auch auf die VorsorgepauschaleŸbertragenworden sind
(¤ 10c Abs.2 bis 5 EStG).

Durch die €nderungenin ¤ 10c Abs.4 EStG werdendie
Regelungenzur Ermittlung der Vorsorgepauschalebei zu-
sammen veranlagten Ehegatten klarstellend gefasst.

Die €nderungin ¤ 10cAbs.4 EStGstellt zumeinensicher,
dasssichSatz1 auf FŠllebezieht,in denennur ein Ehegatte
Arbeitslohnbezogenhat. Zum anderenerfasstSatz2 alle
FŠlle,in denenbeideEhegattenArbeitslohnbeziehen,seies
z. B. als rentenversicherungspflichtigerArbeitnehmer, der
unter ¤ 10c Abs.2 EStG fŠllt, oder z. B. als Beamter, der
unter ¤10c Abs.3 EStG fŠllt.

In ¤ 10c Abs.4 Satz2 Nr. 1 EStGwird durchdenVerweis
auf ¤ 10c Abs.2 Satz4 EStG klargestellt, dassdie Be-
grenzung des Abzugs von Altersvorsorgeaufwendungen
(anfŠnglich 60 vom Hundert ansteigendbis 100 vom
Hundert)auchbei zusammenveranlagtenEhegattengreift.
Zudemwird verdeutlicht,dassin denFŠllen,in denenbeide
Ehegattennicht zum Personenkreisdes¤ 10c Abs.3 EStG
gehšren(z. B. rentenversicherungspflichtigeArbeitnehmer),
fŸr jedenEhegattender BetragfŸr die BeitrŠgezur gesetz-
lichenRentenversicherung(¤ 10cAbs.2 Satz2 Nr. 1 EStG)
zu berŸcksichtigen ist.

Au§erdemwird ¤ 10cAbs.4 Satz3 EStGdurchStreichung
von ãNr. 1Ò redaktionell angepasst.

Zu Nummer 4 (¤ 18 Abs.1 Nr. 1 Satz2)

Es handelt sich um eine redaktionelle€nderung. Nach
¤ 132 WirtschaftsprŸferordnungdarf die Bezeichnung
ãBŸcherrevisorÒ nicht mehr gefŸhrt werden.

Zu Nummer 5 (¤ 32a)

Zu Buchstabea (AbsŠtze2 und 3 Ð aufgehoben)

Die Regelnzur RundungderEinkommensteuer¤ 32aAbs.
2 und3 warenletztmalsfŸrdenVeranlagungszeitraum2003
anzuwenden(vgl. ¤ 52 Abs. 42 und 43) und werdendaher
aufgehoben.

Zu Buchstabeb (Absatz5)

Die Aufhebungder AbsŠtze2 und 3 machteine redaktio-
nelle Anpassung des Absatzes 5 erforderlich.

Zu Nummer 6 (¤ 33a Abs.3 Satz1 Nr. 1 Buchstabeb)

RedaktionelleAnpassungandie €nderungdes¤ 32 Abs. 6
EStGdurchdasZweite Gesetzzur Familienfšrderungvom
16. August 2001 (BGBl. I S. 2074).

Zu Nummer 7 (¤ 33b Abs.6 Satz4 und 6)

Durch dasSteuerŠnderungsgesetz2003vom 15.Dezember
2003(BGBl. I S.2645)ist in ¤ 33b Abs. 6 EStGein neuer
Satz2 eingefŸgtworden.Der bisherigeSatz2 wurdedamit
Satz3, waseine€nderungdesZitatsin Satz4 erfordert.Die
bisherigenSŠtze3 und4 wurdenSŠtze4 und5, sodassdas
Zitat in Satz6 ãSŠtze1 bis 4Òin ãSŠtze1 bis 5ÒgeŠndert
werden muss.

Zu Nummer 8 (¤ 38 Abs.4 Satz3)

Die €nderung ist redaktionellerArt. Der bisherige¤ 38
Abs.1 Satz2 EStGwurdeim RahmendesSteuerŠnderungs-
gesetzes 2003 zu ¤38 Abs. 1 Satz 3 EStG.

Mit der €nderungwird dasnunmehrfehlerhafteGesetzes-
zitat in ¤ 38 Abs. 4 Satz 3 EStG angepasst.

Zu Nummer 9 (¤ 39b Abs.2 Satz6 Nr. 3)

DurchGesetzvom5. Juli 2004(BGBl. I S.1427)ist dieein-
kommensteuerrechtlicheBehandlungvonAltersvorsorgeauf-
wendungenmit dem Ziel ihrer vollstŠndigensteuerlichen
Freistellungmit Wirkung ab2005grundlegendumgestaltet
worden.

Der Einstiegin dieseUmgestaltungerfolgt mit einersteuer-
lichen BerŸcksichtigungder Altersvorsorgeaufwendungen
in Hšhevon 60 vom Hundertundsteigertsichdanngleich-
mŠ§ig.Um Schlechterstellungenin dieser†bergangsphase
bis zur vollstŠndigenFreistellungder Altersvorsorgeauf-
wendungenzu vermeiden,werdenim Wegeeiner GŸnsti-
gerprŸfungmindestensso viele Vorsorgeaufwendungenbei
der Ermittlung der einkommensteuerrechtlichenBemes-
sungsgrundlageberŸcksichtigt,wie diesnachdembisheri-
genRechtmšglich ist.AuchbeiderBerechnungderVorsor-
gepauschale(¤ 10c Abs.2 bis 4 EStG) wird eine entspre-
chendeGŸnstigerprŸfungaltes/neuesRechtim Rahmender
Veranlagungzur EinkommensteuerdurchgefŸhrt (¤ 10c
Abs.5 EStG).
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DieseGŸnstigerprŸfungerfolgt hingegennicht im Rahmen
des Lohnsteuerabzugsverfahrens,weil in ¤ 39b Abs.2
Satz6 Nr. 3 EStG nicht auf ¤ 10c Abs.5 EStG verwiesen
wird. Vielmehrist bei derErmittlungderLohnsteuerimmer
die Vorsorgepauschalezu berŸcksichtigen,die sich nach
neuer Rechtslage ergibt.

Insbesonderebei Arbeitnehmernmit geringemArbeitslohn,
fŸrdiedieVorsorgepauschalenachderfŸrdasKalenderjahr
2004geltendenFassungdes¤ 10cAbs.2 bis 4 EStGregel-
mŠ§iggŸnstigerist, fŸhrt dies zu einer im VerhŠltniszur
festzusetzendenEinkommensteuerzur hohen Lohnsteuer.
EineKorrektur im RahmeneinerVeranlagungzur Einkom-
mensteuerist somit in einer Vielzahl von FŠllenerforder-
lich.

Die €nderung stellt sicher, dassdie GŸnstigerprŸfungbei
der Ermittlung der Vorsorgepauschalenach ¤ 10c Abs.5
EStGbereitsim LohnsteuerabzugsverfahrenberŸcksichtigt
wird. Damit wird eine Benachteiligungbeim Lohnsteuer-
abzug,insbesonderevon Arbeitnehmernmit geringemAr-
beitslohn,vermieden.Au§erdemlŠsstsich in vielen FŠllen
eine Veranlagungzur Einkommensteuervermeiden,wenn
bereitsim Lohnsteuerabzugsverfahrendie dem Arbeitneh-
merzustehendeVorsorgepauschalein zutreffenderHšhebe-
rŸcksichtigt wird.

Die GŸnstigerprŸfungwird im †brigen im Programmab-
laufplanfŸrdiemaschinelleBerechnungderLohnsteuerbe-
rŸcksichtigt,der vom Bundesministeriumder Finanzenim
Einvernehmenmit denoberstenFinanzbehšrdenderLŠnder
aufgestelltundbekanntgemachtwird (¤ 39bAbs.8 EStG).
Gleichesgilt fŸr denProgrammablaufplanfŸr die Herstel-
lung von Lohnsteuertabellenzur manuellenBerechnungder
Lohnsteuer (¤51 Abs.4 Nr. 1a EStG).

Zu Nummer 10 (¤ 39d Abs.3 Satz4)

FŸrLohnzahlungendurchDritte kann,wennessichum ei-
nensonstigenBezughandelt(z. B. die Urlaubsabgeltungan
Arbeitnehmerin der Bauwirtschaftdurchdie Urlaubs-und
Lohnausgleichskasseder BauwirtschaftÐ ULAK Ð), die
Lohnsteuernach¤ 39c Abs. 5 EStGohneLohnsteuerkarte
mit 20% pauschalerhobenwerden.Dies gilt in †berein-
stimmung mit den oberstenFinanzbehšrdender LŠnder
auchfŸr beschrŠnktsteuerpflichtigeArbeitnehmerundwird
auch in der Praxis so gehandhabt.Durch die gesetzliche
ErgŠnzungwird dies gesetzlichausdrŸcklichklargestellt
(FolgeŠnderung zum SteuerŠnderungsgesetz 2003).

Zu Nummer 11 (¤ 40a Abs.3 Satz1)

Der Arbeitgeberkannbei AushilfskrŠften,die in Betrieben
der Land- und Forstwirtschaftim Sinne des ¤ 13 Abs.1
Nr. 1 bis 4 ausschlie§lichmit typisch land- oder forstwirt-
schaftlichenArbeiten beschŠftigtwerden,die Lohnsteuer
mit einemPauschsteuersatzvon 5 % desArbeitslohnserhe-
ben (¤ 40aAbs. 3 Satz1). Bisherhat dieseGesetzesrege-
lungdurchVerweiseauf¤ 40Abs.1 und2 klargestellt,dass
derPauschsteuersatzvon 5 % andie StellederPauschsteu-
ersŠtze von 25 und 20 % tritt.

DurchdasZweiteGesetzfŸr moderneDienstleistungenam
Arbeitsmarktvom 23. Dezember2002 (BGBl. I S.4621)
wurdediePauschalierungsmšglichkeitmit 20% desArbeits-

lohns in ¤ 40a Abs.2 durch die Regelung im neuen
Absatz2aersetzt.Die AnpassungdesGesetzeszitatsin Ab-
satz 3 ist unterblieben.

Mit der€nderungin Absatz3 wird dasnunmehrfehlerhafte
Gesetzeszitat angepasst (redaktionelle FolgeŠnderung).

Zu Nummer 12 (¤ 42d )

Zu Buchstabe a (Absatz 2)

Durch dasSteuerŠnderungsgesetz2003vom 15. Dezember
2003(BGBl. I S. 2645)ist in ¤ 38 Abs. 4 ein neuerSatz3
eingefŸgtwordenmit der VerpflichtungdesArbeitgebers,
demBetriebsstŠttenfinanzamtfehlendeodererkennbarun-
richtigeAngabendesArbeitnehmerszuLohnzahlungenvon
Dritten mitzuteilen.

Eine solcheMitteilung desArbeitgebersan dasFinanzamt
fŸhrtregelmŠ§igzuseinerEnthaftung,weil erseinensteuer-
lichen Verpflichtungennachgekommenist. Mit der ErgŠn-
zung von ¤ 42d Abs. 2 wird die unterbliebeneGesetzes-
Šnderung nachgeholt (FolgeŠnderung).

Zu Buchstabe b (Absatz 6 Satz 2)

Nach¤ 42dAbs.6 Satz2 ist die HaftungdesEntleihersfŸr
zu geringeinbehalteneLohnsteuerauchdannausgeschlos-
sen,wenner denMeldepflichtennachden¤¤ 28abis 28c
Viertes Buch Sozialgesetzbuch nachgekommen ist.

DurchdasZweiteGesetzfŸr moderneDienstleistungenam
Arbeitsmarktvom 23. Dezember2002 (BGBl. I S.4621)
wurden die Entleihermeldungnach ¤ 28a Abs. 4 Viertes
BuchSozialgesetzbuchunddie in den¤¤ 28abis 28cVier-
tes Buch SozialgesetzbuchvorgesehenenMeldepflichten
aufgehoben.Deshalbgeht der Verweisauf die ¤¤28a bis
28c ViertesBuch Sozialgesetzbuchin ¤ 42d Abs.6 Satz2
ins Leere.

Durch die NeufassungdesSatzes2 entfŠlltdieserVerweis
(redaktionelle FolgeŠnderung).

Zu Nummer 13 (¤ 43)

Zu Buchstabe a (Absatz1 Satz1 Nr. 1)

Allgemeines

EstretenvermehrtFŠlleauf, in denenim Bereichderšffent-
lichen Hand durch die VerŠu§erungvon Dividendenschei-
nen die definitive Kapitalertragsteuerbelastungumgangen
wird.

Diese Gestaltungenberuhenauf einer BesteuerungslŸcke.
So unterliegenAusschŸttungenan steuerbefreiteKšrper-
schaftendemhŠlftigenKapitalertragsteuerabzug(¤ 43Abs.1
Satz1 Nr. 1 i. V. m. ¤ 44aAbs.8) mit Abgeltungswirkung.
DemgegenŸberunterliegtdasEntgeltim FallederVerŠu§e-
rung eines Dividendenscheins(¤ 20 Abs.2 Satz1 Nr. 2
Buchstabea)wederderKapitalertragsteuer(vgl. ¤ 43Abs.1
Satz1 Nr. 8) nochder Kšrperschaftsteuer(Steuerbefreiung
des hoheitlichenBereichs).Deshalbkann durch die Ver-
Šu§erungdesDividendenscheinsÐobwohlhierausresultie-
rendeEinkŸnftenach¤ 20 Abs. 2 Satz1 Nr. 2 Buchstabea
zu versteuernwŠrenÐeineSteuerbelastungvermiedenwer-
den.Da zu befŸrchtenist, dasssolcheGestaltungenweiter
zunehmen,ist esgeboten,dieseRegelungslŸckezuschlie§en.
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Zum neuen Satz2

Der neu in dasGesetzaufgenommenekapitalertragsteuer-
pflichtige Tatbestandder VerŠu§erungvon Dividenden-
scheinenund sonstigenAnsprŸchendurchdenInhaberdes
Stammrechtsohne gleichzeitigeVerŠu§erungdes Anteils
selbstwird alsErgŠnzungin die Nummer1 des¤ 43 Abs.1
Satz1 eingefŸgt(d. h. nicht in ¤ 43 Abs.1 Satz1 Nr. 8).
Auf diese Weise erŸbrigt sich eine Anpassungder Vor-
schriften Ÿber die Bemessungdes Steuerabzugs(¤ 43
Abs.1 Satz1 Nr. 1) sowie der vollen oder hŠlftigenAb-
standnahme vom Steuerabzug (¤44a Abs.7 und 8).

Zu Buchstabe b (Absatz 3)

Die ErgŠnzungstellt sicher, dassderKapitalertragsteuerab-
zugnichtdadurchumgangenwerdenkann,dassderInhaber
desStammrechtsdenDividendenscheinusw. an einenaus-
lŠndischenErwerber (etwa ein ãnahestehendesÒauslŠn-
dischesKreditinstitut) verŠu§ert.Da der GlŠubigerder Ka-
pitalertrŠgenach¤ 44 Abs. 1 Satz1 SchuldnerderKapital-
ertragsteuerist, kann er durch Nachforderungsbescheidin
Anspruchgenommenwerden,wennderErwerberdenKapi-
talertragsteuerabzugnicht ordnungsgemŠ§vorgenommen
hat.

Zu Nummer 14 (¤ 43b)

Zu Buchstabe a (†berschrift)

Aufgrund der Erweiterung der Liste der Rechtsformen
durch die Richtlinie 2003/123/EGist auch der Anwen-
dungsbereichdes ¤ 43b zu erweiternund nicht mehr auf
KapitalgesellschaftenzubeschrŠnken.Die †berschrift ist an
den erweiterten Anwendungsbereich anzupassen.

Zu Buchstabe b (Absatz 1)

Der Anwendungsbereichder Mutter-Tochter-Richtlinie
(Abstandnahmevom Quellensteuerabzug)wird durch die
Richtlinie 2003/123/EGauf in einemanderenMitgliedstaat
der EuropŠischenUnion gelegene BetriebsstŠtteeiner
Muttergesellschafterstreckt.Dies entsprichtauchdem Er-
wŠgungsgrund8 sowieArtikel 1 Abs.1 derRichtlinie2003/
123/EG.

Satz 1

AusschŸttungenderunbeschrŠnktsteuerpflichtigenTochter-
gesellschaft,diestattderin einemanderenMitgliedstaatder
EuropŠischenUnion ansŠssigenMuttergesellschaft,einerin
einemanderenMitgliedstaatder EuropŠischenUnion gele-
genenBetriebsstŠtteder Muttergesellschaftzuflie§en,sind
ebenfalls zu begŸnstigen.

SŠtze 2 und 3

DarŸberhinausfindet die Mutter-Tochter-Richtlinie auchin
den FŠllen Anwendung, in denen die Tochter- und die
MuttergesellschaftunbeschrŠnktsteuerpflichtigsindunddie
AusschŸttungender Tochtergesellschafteiner in einem
anderenMitgliedstaatder EuropŠischenUnion gelegenen
BetriebsstŠttezuflie§en.Ein Zuflussan eineBetriebsstŠtte
wird nur angenommen,wenn die Anteile an der Tochter-
gesellschafttatsŠchlichzu dem Betriebsvermšgender Be-
triebsstŠttegehšren.DieseRegelungdient der Vermeidung

von UmgehungsmšglichkeitenentsprechendErwŠgungs-
grund 9 der Richtlinie 2003/123/EG.

Zu Buchstabe c (Absatz 2 Satz 1 und 2 Ð neu Ð)

Die Mindestbeteiligung,von der an eine Gesellschaftals
Mutter- unddie andereals ihre Tochtergesellschaftanzuse-
hen ist, wird in einem erstenSchritt nach der Richtlinie
2003/123/EGvon 25 v. H. auf 20 v. H. gesenkt.Mit der
Absenkung wird die Anwendbarkeit der Mutter-Tocher-
Richtlinie erweitert.Da der Anwendungsbereichauchhin-
sichtlich der unter die Mutter-Tochter-Richtlinie fallenden
inlŠndischenGesellschaftenerweitertwurde,wird die Be-
zeichnungãNennkapitalÒdurchdie BezeichnungãKapitalÒ
ersetzt.

Der Begriff ãTochtergesellschaftÒwird unter Bezugnahme
auf Artikel 2 Abs. 1 der durchdie Richtlinie 2003/123/EG
geŠndertenMutter-Tochter-Richtliniedefiniert,sodasssŠmt-
licheunterdenAnwendungsbereichderRichtlinie fallenden
Gesellschaftenerfasstwerden.Der bisherigeVerweis auf
Kapitalgesellschafteni. S. d. ¤ 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG erfasst
nur die Aktiengesellschaft,Kommanditgesellschaftauf
Aktien und die Gesellschaftmit beschrŠnkterHaftung als
Tochtergesellschaften.VonderRichtlinie2003/123/EGsind
jedoch auch die EuropŠischeGesellschaft(SE) und die
EuropŠischeGenossenschaft(SCE) erfasst. Auch unbe-
schrŠnktsteuerpflichtigeKapitalgesellschaften,die nach
demRechteinesanderenMitgliedstaatsgegrŸndetwurden,
werdenvon dembisherigenWortlautnicht erfasst,dadiese
nach Ð der bisher geltenden Verwaltungsauffassung Ð
gemŠ§¤ 1 Abs. 1 Nr. 5 KStG i. V. m. ¤ 3 Abs. 1 KStG
derKšrperschaftsteuerpflichtunterliegen(Abschnitt2 Abs.1
Satz 9 KStR 1995).

FŸr die PrŸfungder notwendigenMindestbeteiligungsind
Anteile, die Ÿbereine nicht im Inland gelegeneBetriebs-
stŠttegehaltenwerden,mit denAnteilen der Muttergesell-
schaft zusammenzurechnen.

Zu Buchstabe d (Absatz 2a Ð neu Ð)

Durch Absatz2a ÐneuÐwird der Richtlinienbegriff ãBe-
triebsstŠtteÒim Einklangmit Artikel 2 Abs.2 derdurchdie
Richtlinie 2003/123/EGgeŠndertenMutter-Tochter-Richt-
linie definiert.Die Umsetzungin diedeutscheRechtssprache
folgt dabei der Zielsetzung der Richtlinie.

Zu Buchstabe e (Absatz 3)

Aufgrund der Definition der ãTochtergesellschaftÒin Ab-
satz2 sowieder ErweiterungdesAnwendungsbereichsder
Mutter-Tochter-Richtlinie durch die Richtlinie 2003/123/
EG ist in Absatz3 eineAnpassungvorzunehmen.DarŸber
hinausist die BezeichnungãEuropŠischeGemeinschaftenÒ
durch ãEuropŠische UnionÒ zu ersetzen.

Zu Buchstabe f (Absatz 4 Ð aufgehoben Ð)

Absatz4 ist ersatzloszu streichen,da eskeineãandereun-
beschrŠnktsteuerpflichtigeKšrperschaft,Personenvereini-
gung und Vermšgensmasseim Sinne des ¤ 1 Abs.1 des
KšrperschaftsteuergesetzesÒals die durchAbsatz3 i. V. m.
Absatz2 erfasstenGesellschaftenmehrgibt, die Ÿberhaupt
ãAusschŸttungenÒvornehmenkšnnen,die zu KapitalertrŠ-
gen i.S.d. ¤ 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG fŸhren kšnnten.
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Zu Nummer 15  (¤ 44)

Zu Buchstabe a (Absatz 1 Satz 3)

Durch die ErgŠnzungwird klargestellt,wer in den FŠllen
des¤ 43 Abs.1 Satz1 Nr. 1 Satz2 denKapitalertragsteuer-
abzug vorzunehmen hat.

Zu Buchstabe b (Absatz 7 Ð neu Ð)

Nach der neuenRegelungdes ¤ 14 Abs. 3 KStG gelten
MehrabfŸhrungen,die ihre Ursachein vororganschaftlicher
Zeit haben, als GewinnausschŸttungender Organgesell-
schaft an den OrgantrŠger. Die ErgŠnzungin ¤ 44 EStG
regeltdie EntstehungundEntrichtungdernach¤ 43 Abs.1
Nr. 1 EStG zu erhebendenKapitalertragsteuerin diesen
FŠllen.

Zu Nummer 16 (¤ 44a)

Zu Buchstabe a (Absatz 7 Satz 2)

Allgemeines

Durch dasSteuerŠnderungsgesetz2003wurdedie gesetzli-
cheRegelungdes¤ 44cfŸrdieErstattungvoneinbehaltener
Kapitalertragsteuerdurch dasBundesamtfŸr Finanzenim
EinzelantragsverfahrenfŸr bestimmteKšrperschaften,Per-
sonenvereinigungenund Vermšgensmassengestrichen.
GleichzeitigwurdedieRegelungdes¤ 44afŸrdieAbstand-
nahmevom Steuerabzugentsprechenderweitert.Durchdie
erweiterteAbstandnahmeist die erwartetearbeitsmŠ§ige
EntlastungdesBundesamtsfŸr FinanzendurchWegfall der
ganz ŸberwiegendenZahl der bisherigenAntragsfŠlleer-
reicht worden.

Es gibt jedochSachverhalte,die von der erweitertenAb-
standnahmenach ¤ 44a Abs.7 und 8 und vom Sammel-
antragsverfahrennach¤ 45bnichterfasstsindundbeidenen
aufgrundder Aufhebungdes ¤ 44c auchkeine Erstattung
durchdasBundesamtfŸr Finanzenmehrmšglich ist. Diese
Sachverhalte bedŸrfen einer ergŠnzenden Regelung.

Zur ErgŠnzung des Satzes 2

Von der erweitertenAbstandnahmesind nach geltendem
RechtnurErtrŠgeausGmbH-Anteilenerfasst.Die Abstand-
nahmewird ausgeweitetaufNamensaktienvonnichtbšrsen-
notierten Aktiengesellschaften.ZusŠtzlichwerden ErtrŠge
ausAnteilen an Erwerbs-und Wirtschaftsgenossenschaften
einbezogen,da auch in diesen FŠllen eine Umstellung
vom Erstattungsverfahrenauf die wenigerverwaltungsauf-
wendige Abstandnahme sinnvoll ist.

Zu Buchstabe b (Absatz 8 Satz 1)

WŠhrendAbsatz7 die vollstŠndigeAbstandnahmeregelt,
betrifft Absatz8 die hŠlftigeAbstandnahmevom Kapital-
ertragsteuerabzug.Auf die BegrŸndungzu Buchstabea
(Absatz7) wird verwiesen.

Zu Nummer 17 (¤ 45b Abs. 2a Ð neu Ð)

Auf die BegrŸndungzu Nummer16 Buchstabea ÐAllge-
meines Ð wird verwiesen.

Die in ¤ 44aAbs.7 und8 genanntenAnteilseignersindhŠu-
fig an GesellschaftenbŸrgerlichenRechtsbeteiligt, deren
EinkŸnfteausKapitalvermšgenmit derdaraufentfallenden

Kapitalertragsteuerin der Regelgesondertund einheitlich
festzustellen und den Beteiligten anteilig zuzurechnen sind.

Die Abstandnahmevom Steuerabzugist bei solchenBetei-
ligungen grundsŠtzlichausgeschlossen.Diese Personen-
gesellschaftengehšrenauchnicht zu dem sammelantrags-
berechtigten Personenkreis nach ¤45b.

Um in diesenFŠlleneineErstattungweiterhinzu ermšgli-
chen,wird fŸr diesePersonenzusammenschlŸssedie Mšg-
lichkeit, SammelantrŠge zu stellen, geschaffen.

Zu Nummer 18 (¤ 45e Satz1)

Wegen des Beitritts der neuen Mitgliedstaaten ist die
EU-Zinsinformationsrichtliniedurch die Richtlinie 2004/
GG/EGdesRatesvom26.April 2004geŠndertworden.Die
ErmŠchtigungsgrundlagezur Umsetzungder Richtlinie in
nationales Recht wird hiermit entsprechend angepasst.

Um bei jeder kŸnftigen €nderung der Zinsinformations-
richtlinie eineredaktionelleAnpassungdes¤ 45eEStGzu
vermeiden,wird eine gleitendeAnpassungsklauseleinge-
fŸhrt.

Zu Nummer 19 (¤ 49 Abs.1 Nr. 5 Buchstabea)

Es handeltsich um die BereinigungeinesRedaktionsver-
sehens.Statt¤ 2 desInvestmentsteuergesetzeswurdeverse-
hentlichdie aufsichtsrechtlicheRegelungin ¤ 2 desInvest-
mentgesetzes zitiert.

Zu Nummer 20 (¤ 50 Abs.1 Satz5 und 6)

Durch die €nderung wird geregelt,dassdie durch Gesetz
vom 5. Juli 2004(BGBl. I S.1427)eingefŸhrteGŸnstiger-
prŸfung bei der Vorsorgepauschale(¤ 10c Abs.5 EStG)
auchbeibeschrŠnktsteuerpflichtigenArbeitnehmerndurch-
zufŸhren ist.

Zu Nummer 21 (¤ 50e Abs. 1)

Die Verletzung der aufgrund der Richtlinie 2003/48/EG
(Zinsrichtlinie) bestehendenPflicht zur Fertigungvon Mit-
teilungenŸberausgezahlteZinsenist bishernichtsanktions-
bewehrt.Esist dahernotwendig,eineneigenenBu§geldtat-
bestandeinzufŸhren.Das Gleiche gilt fŸr die Pflicht zur
Fertigungvon Mitteilungen,die sich nicht unmittelbaraus
der Zinsrichtlinie, sondernausden nachArtikel 17 dieser
Richtlinie abgeschlossenenVertrŠgenmit anderenStaaten
und abhŠngigen Gebieten ergeben.

Die Bu§geldvorschriftdes¤ 50e,die bisherauf die Verlet-
zung der Mitteilungspflichtennach ¤ 45d (Ausschšpfung
desFreistellungsauftrags)beschrŠnktist, wird entsprechend
erweitert.

Zu Nummer 22 (¤ 52)

Zu Buchstabea (Absatz15 Satz4)

BeseitigungeinesredaktionellenVersehensim SteuerŠnde-
rungsgesetz 2003 (Fehlverweis auf Satz 2 statt auf Satz 3).

Zu Buchstabeb (Absatz23)

Ertragsteuerrechtlichgelten die neuen oder ergŠnzenden
RegelungenfŸr den Schiffbau, die Kraftfahrzeug- und
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KunstfaserindustrieerstmalsfŸr Wirtschaftsjahre,die nach
dem 31.Dezember 2003 enden.

Zu Buchstabe c (Absatz 36 Satz 5)

Es handeltsich um eine redaktionelleBereinigung.Durch
das Haushaltsbegleitgesetz2004 wurde ¤ 10 Abs.1 Nr. 2
Buchstabeb Satz5 (alt) zu ¤ 10 Abs.1 Nr. 2 Buchstabeb
Satz6 (alt). Diese €nderung wurde versehentlichin ¤ 20
Abs.1 Nr. 6 Satz2 (alt) nicht nachvollzogen.

Zu Buchstabed (AbsŠtze42 und 43 Ð aufgehoben Ð)

Die AbsŠtzeregeln die letztmaligeAnwendungder Run-
dungsregelzumEinkommensteuertarif(¤ 32aAbs.2 und3
EStG) fŸr den Veranlagungszeitraum2003 und sind fŸr
folgendeVeranlagungszeitrŠumenichtmehrvonBedeutung.

Zu Buchstabee (Absatz46a)

Die Vorschrift regelt die Anwendungder €nderungenin
¤ 33b Abs. 6 EStG.

Zu Buchstabef (Absatz50c Satz3 Ð aufgehoben Ð)

Die Regelungdient der Rechtsbereinigung.Die durch das
SteuerŠnderungsgesetz2003 in Satz3 eingefŸgteAnwen-
dungsregelungzu¤ 36Abs.2 Satz2 Nr. 2 Satz2 EStGlŠuft
ins Leere,da eine €nderung des¤ 36 Abs. 2 Satz2 Nr. 2
Satz2 EStGdurchdenGesetzgebernicht erfolgt ist. Satz3
ist daher aufzuheben.

Zu Buchstabeg (Absatz52b in der FassungdesZweiten
GesetzesfŸr moderne Dienstleistungen
am Arbeitsmarkt Ð aufgehoben Ð)

Die Regelungdient der Rechtsbereinigung.Mit dem Steu-
erŠnderungsgesetz2003ist einneuerAbsatz52bzurAnwen-
dungdes¤ 41aAbs.1 Satz2 und3 eingefŸgtworden,ohne
dassdabei der bisherigeAbsatz52b (eingefŸgtdurch das
Zweite GesetzfŸr moderneDienstleistungenam Arbeits-
marktvom23.Dezember2002(BGBl. I S.4621)ÐAnwen-
dungdes¤ 40aEStG)aufgehobenwordenwŠre.Die Anwen-
dungsregelungzu ¤ 40aEStGist entbehrlich,so dassdiese
nunmehr aufgehoben wird.

Zu Buchstabeh (AbsŠtze55a bis 55d Ð neuÐ)

Absatz55aÐ neu Ð

Mit demEU-Beitrittsvertragsgesetzvom18.September2003
(BGBl. II S.1408)wurdederVertragzumBeitritt dermittel-
und osteuropŠischenStaatensowie von Malta und Zypern
zur EuropŠischenUnion ratifiziert. Der AnhangII zu Arti-
kel 20 des Vertragessieht eine ErgŠnzungder Richtlinie
90/435/EWGdesRatesvom 23. Juli 1990um die Beitritts-
staatenvor. Die Richtlinie 90/435/EWGist damit ab dem
ZeitpunkdesBeitritts (1. Mai 2004)auf die Beitrittsstaaten
anzuwenden.

AbsŠtze55b bis 55dÐ neu Ð

Die Mindestbeteiligung,von der an eine Gesellschaftals
Mutter- unddieanderealsihreTochtergesellschaftim Sinne
derRichtlinie2003/123/EGanzusehenist, wird stufenweise
auf 10 v. H. gesenkt.FŸr AusschŸttungen,die nach dem
31.Dezember2006und vor dem1. Januar2009zuflie§en,

betrŠgtdie Mindestbeteiligung15 v. H. und fŸr AusschŸt-
tungen, die nach dem 31. Dezember 2008 zuflie§en, 10 v. H.

Die zurzeitin ¤ 43bAbs.3 geregelteMindestbeteiligungbei
Gegenseitigkeitin Hšhe von 10 v. H. kannsomit fŸr Aus-
schŸttungen,die nachdem 31. Dezember2008 zuflie§en,
entfallen.

Zu Buchstabe i (Absatz55e Ð neu Ð)

RedaktionelleFolgeŠnderung.Wegen der EinfŸgung der
neuenAbsŠtze55a bis 55d wird der bisherigeAbsatz55a
der neue Absatz55e.

Zu Buchstabej (Absatz 57a)

Die Anwendungsregelungbestimmt,dassdie Klarstellung
in ¤ 49erstmalsaufKapitalertrŠgeanzuwendenist, dienach
dem 31.Dezember 2003 zuflie§en.

Zu Nummer 23 (Anlage 2 Ð zu ¤ 43b)

In der Anlagezu der Richtlinie 90/435/EWGvom 23. Juli
1990sinddie GesellschaftsformenaufgefŸhrt,die unterden
AnwendungsbereichderRichtlinie fallen.Der Kreis derda-
nach begŸnstigten Gesellschaften ist erweitert worden.

Dasgilt unteranderemhinsichtlichdesEinbezugsderEuro-
pŠischenGesellschaft(SE) und der EuropŠischenGenos-
senschaft(SCE). FŸr den Einbezugdieser Rechtsgebilde
spricht,dassessich bei der SE um eineAktiengesellschaft
undbei derSCEum eineGenossenschafthandeltundbeide
Gesellschaftsformenanderen,von der Richtlinie 90/435/
EWG vom 23. Juli 1990 bereits erfasstenRechtsformen
Šhnlich sind.

Der Rat hat am 8. Oktober2001die VerordnungNr. 2157/
2001ŸberdasStatutderEuropŠischenGesellschaftunddie
Richtlinie 2001/86/EGdesRateszur ErgŠnzungdesStatuts
der EuropŠischenGesellschafthinsichtlichder Beteiligung
der Arbeitnehmerangenommen.Desgleichenhat der Rat
am 22. Juli 2003ŸberdasStatutder EuropŠischenGenos-
senschaftunddie Richtlinie 2003/72/EGzur ErgŠnzungdes
Statutsder EuropŠischenGenossenschafthinsichtlich der
Beteiligung der Arbeitnehmer angenommen.

DarŸberhinaus werden Gesellschaftsformenerfasst, die
steuerlichin einem Mitgliedstaat ansŠssigsind, dort der
Kšrperschaftsteuerunterliegen und grenzŸberschreitend
tŠtig sein kšnnen. Hierbei handelt es sich zum Teil um
ãtransparenteGesellschaftenÒ,dievondemStaat,in demsie
ansŠssigsind,alsjuristischePersoneingestuftwerden,wŠh-
rendandereStaatensie zum Teil wie einePersonengesell-
schaft behandeln.Diese ãtransparentenGesellschaftenÒ
unterliegenin demMitgliedstaat,in demsie ansŠssigsind,
als juristische Personen der Kšrperschaftsteuer.

Neuaufgenommenwurdenebensodie Gesellschaftsformen
der zehnStaaten,die der EuropŠischenUnion zum 1. Mai
2004 beigetretensind. Hierbei handelt es sich um die
StaatenEstland,Lettland,Litauen,Malta, Polen,Slowakei,
Slowenien,Tschechien,Ungarnund Zypern (EU-Beitritts-
vertragsgesetzvom 18. September2003, BGBl. 2003 II
S.1408).
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Zu Artikel 2 (€nderung der Einkommensteuer-
DurchfŸhrungsverordnung 2000)

Anlage 1 (zu ¤ 48 Abs. 2 EStDV)

RedaktionelleFolgeŠnderungwegender NamensŠnderung
desVerbandesder Kriegs- und Wehrdienstopfer, Behinder-
ten und Sozialrentnere.V. in ãSozialverbandVdK Ð Ver-
band der Kriegs- und Wehrdienstopfer, Behindertenund
Rentner Deutschland e.V.Ò

Zu Artikel 3 (€nderung des Kšrperschaftsteuer-
gesetzes)

Zu Nummer 1 (¤ 1 Abs.1 Nr. 3)

Die ErgŠnzungdes¤ 1 Abs.1 Nr. 3 KStG um die Pensions-
fondsvereineaufGegenseitigkeitist dieFolgeausder€nde-
rungdesVersicherungsaufsichtsgesetzes(VAG) im Rahmen
desGesetzeszur Reform der gesetzlichenRentenversiche-
rung und zur FšrderungeineskapitalgedecktenAltersvor-
sorgevermšgens(AltersvermšgensgesetzÐ AVmG) vom
26.Juni 2001(BGBl. I S.1310).NebendenVersicherungs-
vereinenauf Gegenseitigkeitdarf gemŠ§¤ 113 Abs.2 Nr. 3
VAG jetzt auchPensionsfondsvereinenauf Gegenseitigkeit
eineErlaubnisnach¤ 7 Abs.1 VAG erteilt werden,mit der
sie wie Versicherungsvereineauf GegenseitigkeitRechtsfŠ-
higkeit erlangen.Im †brigen sinddie VorschriftendesVAG
ŸberVersicherungsvereineauf GegenseitigkeitfŸr Pensions-
fondsvereine auf Gegenseitigkeit entsprechend anzuwenden.

Zu Nummer 2 (¤ 5)

Zu Buchstabe a (Absatz 1 Nr. 2)

Das LandesfšrderinstitutSachsen-AnhaltÐ GeschŠftsbe-
reich der NorddeutschenLandesbankGirozentraleMittel-
deutscheLandesbankist gemŠ§¤ 5 Abs.1 Nr. 2 KStG von
der Kšrperschaftsteuerbefreit. Durch die VerordnungŸber
die Errichtung der InvestitionsbankSachsen-Anhaltvom
30.Dezember2003(Gesetz-und VerordnungsblattfŸr das
Land Sachsen-AnhaltS.20) wurde die Investitionsbank
Sachsen-AnhaltÐAnstaltderNorddeutschenLandesbankÐ
Girozentraleals teilrechtsfŠhigeAnstalt des šffentlichen
Rechtsbei der NorddeutschenLandesbankÐ Girozentrale
mit Wirkung abdem1. Januar2004errichtet.Die operative
TŠtigkeitdesLandesfšrderinstitutsgehtim LaufedesJahres
2004aufdieneuerrichteteInvestitionsbankŸber. Die €nde-
rung desKšrperschaftsteuergesetzesstellt sicher, dassdie
InvestitionsbankSachsen-AnhaltÐ Anstalt der Norddeut-
schenLandesbank-Girozentralevon derKšrperschaftsteuer
befreit ist.

Durch das Gesetzzur Umstrukturierungder Landesbank
Nordrhein-Westfalen zur Fšrderbank des Landes Nord-
rhein-Westfalenund zur €nderung andererGesetzevom
16.MŠrz2004(GV.NRW 2004S.126) wurdedie Landes-
bank Nordrhein-Westfalen zum 31.MŠrz 2004 umstruk-
turiert und durch Neufassungder Satzungzum 31.MŠrz
2004in ãNRW.BankÒumbenannt.Die VoraussetzungenfŸr
die Kšrperschaftsteuerbefreiungder NRW.BankgemŠ§¤ 5
Abs. 1 Nr. 2 KStG liegenvor; ¤ 5 Abs. 1 Nr. 2 KStG ist zu
ergŠnzen.

Da die WohnungsfšrderungsanstaltNordrhein-Westfalen
infolge dieser€nderungenals Anstalt der NRW.Bank ein-

zuordnenist, ist ¤ 5 Abs.1 Nr. 2 KStG entsprechendzu
Šndern.

DasLand NiedersachsengrŸndetemit Gesellschaftsvertrag
vom 22. Januar2003 die Investitions-und Fšrdergesell-
schaft NiedersachsenGmbH, welche sich nach Erteilung
derErlaubniszumBetreibenvon BankgeschŠftendurchdie
BundesanstaltfŸr Finanzdienstleistungsaufsichtmittels am
16. Dezember2003 notariell beurkundeterGesellschafter-
versammlungin die Investitions-und FšrderbankNieder-
sachsenGmbH umfirmierte. Die VoraussetzungenfŸr die
Kšrperschaftsteuerbefreiungder Investitions-und Fšrder-
bankNiedersachsenGmbH liegenin 2003vor; ¤ 5 Abs. 1
Nr. 2 KStG ist zu ergŠnzen.

Zu Buchstabe b (Absatz 2 Nr. 3)

RedaktionelleFolgeŠnderungaufgrundderNeufassungdes
¤ 34 durch das FŸnfte Gesetzzur €nderung des Steuer-
beamtenausbildungsgesetzesundzur €nderungvon Steuer-
gesetzen vom 23.Juli 2002 (BGBl.I S.2715).

Zu Nummer 3 (¤ 8b Abs. 9 Ð neu Ð)

Nach ¤ 8b Abs. 1 gilt fŸr GewinnausschŸttungeneiner
Kšrperschaft an eine andereKšrperschaft grundsŠtzlich
eineallgemeineBefreiungsmethode.EineAusnahmeergibt
sich fŸr bestimmteFŠlleaufgrundder Regelungenin den
AbsŠtzen 7 und 8.

Artikel 4 Abs. 1 derMutter-Tochter-Richtlinie erfordertes,
auchdieseGewinneÐ sofernsie unter den Anwendungs-
bereichder Richtlinie fallen Ðvon der Besteuerungzu be-
freien.

Zu Nummer 4 (¤ 14)

Die kšrperschaftsteuerlichenRegelungenzur Organschaft
sollen nach der gesetzlichenZielrichtung die Zurechnung
der Ergebnisseder Organgesellschaftan den OrgantrŠger
erfassen,die in organschaftlicherZeit entstandensind.Steu-
erlich relevanteSachverhalte,dievor dersteuerlichenWirk-
samkeitder Organschaftverwirklicht wordensind und die
in organschaftlicherZeit zuMehr- oderMinderabfŸhrungen
fŸhren,sind dagegennachdenallgemeinenBestimmungen
zu behandeln.Die Verwaltunghat Ð der Zielrichtung ent-
sprechendÐ MehrabfŸhrungen,die ihre Ursachein vor-
organschaftlicherZeit haben,nicht nach den Regeln der
Organschaftbehandelt,sondernnachdenallgemeinenkšr-
perschaftsteuerlichenBestimmungenals GewinnausschŸt-
tungen (R 59 Abs. 4 der Kšrperschaftsteuerrichtlinien
1995).MehrabfŸhrungenliegenvor, wenndiehandelsrecht-
liche GewinnabfŸhrunghšher ist als das steuerlichdem
OrgantrŠgerzuzurechnendeErgebnis. Diese Gewinnaus-
schŸttungenberuhennichtaufeinemdengesellschaftsrecht-
lichen Vorschriften entsprechendenGewinnverteilungsbe-
schluss.

Der Bundesfinanzhofist in seinenUrteilen vom 18. De-
zember2002(I R 50/01,I R 51/01,I R 68/01)der Verwal-
tungsauffassungnichtgefolgtundhatdiestreitigenMehrab-
fŸhrungennicht als GewinnausschŸttungen,sondernnach
den Regeln der Organschaft als AbfŸhrung behandelt.

Die Neuregelungschreibt die Verwaltungsauffassungge-
setzlichfestundgrenztdamitdie Sonderbestimmungender
Organschaftklarervon denallgemeinenBestimmungendes
HalbeinkŸnfteverfahrens ab.



Deutscher Bundestag Ð 15. Wahlperiode Ð 37 Ð Drucksache  15/3677

Satz4 stellt klar, dassder Teilwertansatzbeim †bergang
von der Steuerfreiheitin die Steuerpflichtder vororgan-
schaftlichen Zeit zuzurechnen ist.

Zu Nummer 5 (¤ 21 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1)

RedaktionelleFolgeŠnderungaus der Regelungdes ¤ 8b
Abs.9. Sind BeteiligungsertrŠgenachArtikel 4 Abs. 1 der
Mutter-Tochter-Richtlinie i. V. mit ¤ 8bAbs.9 vonderKšr-
perschaftsteuerbefreit,werdendieseBetrŠgeÐwie auslŠn-
dische Dividenden,die nach einem Doppelbesteuerungs-
abkommenvon der Kšrperschaftsteuerbefreit sind Ð zur
VermeidungeinerdoppeltenBegŸnstigungausder Bemes-
sungsgrundlagefŸr die ZufŸhrung zur RŸckstellungfŸr
BeitragsrŸckerstattungen ausgenommen.

Zu Nummer 6 (¤ 27 Abs. 6)

Die ErgŠnzungin ¤ 27 Abs. 6 KStG prŠzisiertdenbisheri-
genWortlaut indemsie ausdrŸcklichklar stellt, dassdiese
Vorschrift nur fŸr Mehr- und MinderabfŸhrungengilt, die
ihre Ursache in organschaftlicher Zeit haben.

Zu Nummer 7 (¤ 29 Abs. 1)

¤ 29 KStG regelt, welche Auswirkungensich durch Um-
wandlungenauf die BestŠndedessteuerlichenEinlagekon-
tos der beteiligten Gesellschaften ergeben.

FŸr eine zutreffende Ermittlung des steuerlichenEinlage-
kontosin FŠllenderAbwŠrtsverschmelzungist vor Anwen-
dung des ¤ 29 Abs 2 Satz 3 bzw. Abs. 3 Satz 3 bei der
ŸbernehmendenGesellschaftvon einer Herabsetzungdes
NennkapitalsgemŠ§¤ 28 Abs. 2 Satz1 KStG auszugehen.
Die Regelungentsprichtder bestehendenVerwaltungsauf-
fassung(BMF vom 16. Dezember2003, Rn. 39, BStBl I
2003 S.786) und dient der Klarstellung.

Zu Nummer 8 (¤ 32 Abs.2 Nr. 2)

RedaktionelleFolgeŠnderungaufgrundderNeufassungdes
¤ 34 durch das FŸnfte Gesetzzur €nderung des Steuer-
beamtenausbildungsgesetzesundzur €nderungvon Steuer-
gesetzenvom 23.Juli 2002(BGBl. I S.2715).DieseFolge-
Šnderung ist bisher nicht erfolgt.

Zu Nummer 9 (¤ 34)

Zu Buchstabe a (Absatz 1)

DieseVorschriftregeltdieerstmaligeAnwendungderneuen
Regelungen.GrundsŠtzlichgeltensie ab Veranlagungszeit-
raum 2005.

Zu Buchstabeb (Absatz3)

Die VorschriftregeltdiezeitlicheAnwendungder€nderun-
gendes¤ 5 Abs.1 Nr. 2 KStG. Vergleichedie dortigeEin-
zelbegrŸndung.

Zu Buchstabec (Absatz7 Satz 9 und 10)

Die bisherigeRegelungdesArtikels 4 Abs.1 derRichtlinie
90/435/EWGerfordert es, dassdie Regelungendes ¤ 8b
Abs. 9 ÐneuÐsowiedes¤ 21 Abs. 1 Nr. 1 Satz1 in der
FassungdiesesGesetzesbereitsab dem Veranlagungszeit-
raum 2004 anzuwenden sind.

Zu Buchstabed (Absatz9)

Zu Doppelbuchstabe aa(Nummer 1)

BeseitigungeinesredaktionellenVersehensin der Anwen-
dungsregelungzu ¤ 14 KStG (Organschaft).Die durch
Artikel 2 Nr. 6 desGesetzeszurFortentwicklungdesUnter-
nehmensteuerrechts(UntStFG) vom 20.Dezember2001
eingefŸgteFormulierung(ãan ein einzigesanderesinlŠn-
dischesUnternehmenÒ)war im Zuge der redaktionellen
Neufassungder zeitlichen Anwendungsregelungdes ¤ 34
KStG durchArtikel 3 Nr. 1 desFŸnftenGesetzeszur €nde-
rung desSteuerbeamten-Ausbildungsgesetzesund zur €n-
derungvon Steuergesetzenvom 23.Juli 2002versehentlich
nicht Ÿbernommenworden.Die jetzige€nderungstellt nur
denvom GesetzgeberdurchdasUntStFGgeschaffenenZu-
stand wieder her.

Zu Doppelbuchstabe bb(Nummer 4)

ZeitlicheAnwendungsregelungzu derNeuregelungderBe-
handlungvon organschaftlichenMehr- und MinderabfŸh-
rungen,die ihreUrsachein vororganschaftlicherZeit haben.

Zu Nummer 10 (¤ 39 Abs.2)

BeseitigungeinesredaktionellenVersehensdurchKorrektur
eines fehlerhaften Verweises.

Zu Artikel 4 (€nderung des Gewerbesteuer-
gesetzes)

Artikel 4 des Gesetzeszielt auf eine €nderung einzelner
VorschriftendesGewerbesteuergesetzesab.BeimGewerbe-
steuergesetzhandeltessich um vorkonstitutionellesRecht,
das nach den Artikeln 123 und 125 GG fortgilt.

Zu Nummer 1 (¤ 3 Nr. 2)

DasLandesfšrderinstitutSachsen-AnhaltÐGeschŠftsbereich
derNorddeutschenLandesbankGirozentraleMitteldeutsche
Landesbankist gemŠ§¤ 3 Nr. 2 GewStGvon derGewerbe-
steuerbefreit.DurchdieVerordnungŸberdieErrichtungder
InvestitionsbankSachsen-Anhaltvom 30.Dezember2003
(Gesetz-undVerordnungsblattfŸrdasLandSachsen-Anhalt
S.20) wurdedie InvestitionsbankSachsen-AnhaltÐAnstalt
der NorddeutschenLandesbankÐ Girozentrale als teil-
rechtsfŠhigeAnstalt desšffentlichenRechtsbei der Nord-
deutschenLandesbankÐGirozentralemit Wirkung ab dem
1. Januar2004 errichtet.Die operativeTŠtigkeitdesLan-
desfšrderinstitutsgehtim LaufedesJahres2004aufdieneu
errichteteInvestitionsbankŸber. Die €nderungdesGewer-
besteuergesetzesstellt sicher, dass die Investitionsbank
Sachsen-AnhaltÐAnstaltderNorddeutschenLandesbankÐ
Girozentrale von der Gewerbesteuer befreit ist.

Durch ein Gesetzzur Umstrukturierungder Landesbank
Nordrhein-Westfalen zur Fšrderbank des Landes Nord-
rhein-Westfalenund zur €nderung andererGesetzevom
16.MŠrz2004(GV.NRW 2004S.126) wurdedie Landes-
bank Nordrhein-Westfalenzum 31.MŠrz 2004 umstruktu-
riert unddurchNeufassungderSatzungzum31.MŠrz2004
in ãNRW.BankÒumbenannt.Die VoraussetzungenfŸr die
Gewerbesteuerbefreiungder NRW.Bank gemŠ§¤ 3 Nr. 2
GewStG liegen vor; ¤3 Nr. 2 GewStG ist zu ergŠnzen.
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DadieWohnungsfšrderungsanstaltNordrhein-Westfalenin-
folge dieser€nderungenals Anstalt der NRW.Bankzu be-
zeichnen ist, wird ¤3 Nr. 2 GewStG entsprechend geŠndert.

DasLand NiedersachsengrŸndetemit Gesellschaftsvertrag
vom 22. Januar2003 die Investitions-und Fšrdergesell-
schaft NiedersachsenGmbH, welche sich nach Erteilung
derErlaubniszumBetreibenvon BankgeschŠftendurchdie
BundesanstaltfŸr Finanzdienstleistungsaufsichtmittels am
16. Dezember2003 notariell beurkundeterGesellschafter-
versammlungin die Investitions-und FšrderbankNieder-
sachsenGmbH umfirmierte. Die VoraussetzungenfŸr die
Kšrperschaftsteuerbefreiungder Investitions-und Fšrder-
bank NiedersachsenGmbH liegen in 2003 vor; ¤ 3 Nr. 2
GewStG ist zu ergŠnzen.

Zu Nummer 2 (¤ 9)

Zu Buchstabea (Nummer1 Satz6 Ð neu Ð)

EshandeltsichumeineRegelungzurVermeidungvonUm-
gehungsgestaltungendes durch das Unternehmenssteuer-
fortentwicklungsgesetzeingefŸgten¤ 7 Satz 2 GewStG.
AusweislichderdortigenGesetzesbegrŸndungsoll derneue
¤ 7 Satz2 GewStGdie VerŠu§erungeinesMitunternehme-
ranteilsdurcheineKapitalgesellschafterfassenundGestal-
tungenentgegenwirken,nach denenKapitalgesellschaften
Einzel-WirtschaftsgŸterzum Buchwert in Personengesell-
schafteneinbringenund die Mitunternehmeranteileunter
Aufdeckung der stillen Reservenanschlie§endgewerbe-
steuerfreiverŠu§ern.Die GewŠhrungder erweitertenKŸr-
zung nach ¤ 9 Nr. 1 Satz2 ff. GewStGwidersprichtdem
Gesetzeszweck.DanachwŠrees einer Kapitalgesellschaft,
die ein GrundstŸckin eine grundstŸcksverwaltendePer-
sonengesellschafteinbringt,nŠmlichmšglich, dennach¤ 7
Satz2 GewStGgewerbesteuerpflichtigenGewinn ausder
VerŠu§erungder Beteiligung an der Gesellschaftmittels
KŸrzungnach¤ 9 Nr. 1 GewStGim Ergebniswiedergewer-
besteuerfrei zu stellen.

Zu Buchstabeb (Nummer5 Satz5)

RichtigstellungeinesRedaktionsversehens.Im Rahmender
Neubekanntmachungvom15.Oktober2002wurdedernun-
mehrwiedereingefŸgteSatzteilirrtŸmlich ausdemGeset-
zestext entfernt und der Satz5 dadurch sinnentleert.

Zu Nummer 3 (¤ 11 Abs.1 Satz2)

Streichung des Verweises, da Absatz4 weggefallen ist.

Zu Nummer 4 (¤ 36)

Zu Buchstabea (Absatz3)

Die VorschriftregeltdiezeitlicheAnwendungder€nderun-
gen des¤ 3 Nr. 2 GewStG.Vergleichedie dortige Einzel-
begrŸndung.

Zu Buchstabeb (Absatz3a Ð neu Ð)

Durch Artikel 50 des Gesetzesvom 27.Dezember2003
(BGBl. I S.3022)wurdenim Rahmeneinerredaktionellen
Anpassungdie Wšrter ã¤68 Abs.1 desBundessozialhilfe-
gesetzesÒdurchdie Wšrter ã¤61 Abs.1 desZwšlften Bu-
ches SozialgesetzbuchÒersetzt.Diese Umbenennungsoll
aber erst ab 1. Januar2005 gelten.Die zeitliche Anwen-

dungsregelungin ¤ 36 Abs. 3a GewStG vermeideteine
nicht gewollte RŸckwirkungdesneuen¤ 3 Nr. 20 Buch-
stabec GewStGaufdenErhebungszeitraum2004.Ohnedie
Anpassungkšnntedie Auffassungvertretenwerden,die in
¤ 3 Nr. 20 Buchstabec GewStGgenanntenEinrichtungen
(z. B. Altenheime)wŠrenim Erhebungszeitraum2004steuer-
pflichtig.

Zu Buchstabec (Absatz6)

Bis Erhebungszeitraum2003ist beiKšrperschaftenderHin-
zurechnungsbetragnach¤ 8 Nr. 5 GewStGum Betriebsaus-
gabennach¤ 3c Abs. 1 EStGzu mindern(allg. Verweisauf
¤ 3c EStG in ¤ 8 Nr. 5 GewStG).Ab Erhebungszeitraum
2004ist derBetriebsausgabenabzugin ¤ 8bAbs.5 KStGge-
regelt, damit kann in ¤ 8 Nr. 5 GewStGdas Zitat ã¤3c
EStGÒersetztwerdendurchdennur fŸr natŸrlichePersonen
geltenden¤ 3cAbs.2 EStG.DiesdarfabernurabErhebungs-
zeitraum2004gelten.FŸrErhebungszeitrŠumevor 2004be-
darfesderAnwendungdesãaltenÒ¤ 8 Nr. 5 GewStG.(Folge-
ŠnderungzumGesetzzurUmsetzungderProtokollerklŠrung
der Bundesregierungzur Vermittlungsempfehlungzum
SteuervergŸnstigungsabbaugesetzvom 22. Dezember2003
(BGBl. I S.2840).)

Zu Buchstabed (Absatz7a Ð aufgehoben Ð)

Die Anwendungsregelungkann entfallen,da sie bereitsin
¤ 36 Abs.1 GewStG enthalten ist.

Zu Artikel 5 (€nderungdesUmsatzsteuergesetzes
1999)

Schwerpunkte der umsatzsteuerrechtlichen €nderungen sind:

Ð Umsetzungder Richtlinie 2003/92/EGvom 7. Oktober
2003 (Richtlinie Gas und ElektrizitŠt)

Ð die vollstŠndigeUmsetzungvon Artikel 20 der 6. EG-
Richtlinie im UStG

Ð die gesetzlicheVerankerungder Bemessungsgrundlage
bei unentgeltlichen Wertabgaben

Ð die Umsetzungder EuGH-Rechtsprechungzur Steuer-
ermŠ§igungbei Solistenundzur umsatzsteuerlichenBe-
handlung von Warengutscheinen.

Weitere €nderungen sind redaktioneller Art.

Zur Umsetzungder Richtlinie 2003/92/EGvom 7. Okto-
ber 2003 (Richtlinie Gas und ElektrizitŠt)

Schwerpunktder €nderungsrichtlinie2003/92/EGist die
NeubestimmungdesLeistungsortesfŸr die Lieferung von
Gasbzw. ElektrizitŠt.HinsichtlichderBestimmungdesLie-
ferungsortesvon GasŸberdasErdgasverteilungsnetzoder
ElektrizitŠtist ma§geblich,ob derEmpfŠngerderLieferung
einsteuerpflichtigerWiederverkŠuferodereinsonstigerAb-
nehmer ist.

Ð FŸr den Fall, dassGasŸberdasErdgasverteilungsnetz
oder ElektrizitŠtan einen steuerpflichtigenWiederver-
kŠufer geliefert wird, gilt das EmpfŠngerortprinzip.

Ð FŸrdenFall, dassdie Lieferungvon GasŸberdasErd-
gasverteilungsnetzoder von ElektrizitŠtnicht an einen
steuerpflichtigenWiederverkŠuferbewirkt wird, wird
die Besteuerungan dem Ort durchgefŸhrt,wo der
Abnehmerdie GegenstŠndetatsŠchlichnutzt bzw. ver-
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braucht.SolltederAbnehmerdieGas-oderElektrizitŠts-
lieferunginsgesamtoderzumTeil nicht tatsŠchlichnut-
zen bzw. verbrauchen, gilt das EmpfŠngerortprinzip.

Durchdie EinfŸhrungspeziellerOrtsregelungenfŸr die Lie-
ferungvon GasŸberdasErdgasverteilungsnetzoderElektri-
zitŠtin Artikel 8 Abs.1 Buchstabed undeder6. EG-Richtli-
nie in derFassungder€nderungsrichtliniewird klargestellt,
dassdie Lieferungvon GasŸberdasErdgasverteilungsnetz
oderElektrizitŠtkeinebewegtenLieferungeni. S. desArti-
kels8 Abs. 1 Buchstabea der6. EG-Richtliniesind.Daraus
folgt, dasswedereineAusfuhrlieferungnachArtikel 15Nr. 1
oder 2 der 6. EG-Richtlinie noch eine innergemeinschaft-
licheLieferungnachArtikel 28cTeil A der6. EG-Richtlinie
vorliegenkann.Durcheine€nderungin Artikel 28aAbs.5
Buchstabeb der6. EG-Richtliniewird ausdrŸcklichklarge-
stellt, dassbei Lieferungenvon GasŸberdasErdgasvertei-
lungsnetzodervon ElektrizitŠtunterdenBedingungenvon
Artikel 8 Abs.1 Buchstabed odere der6. EG-Richtliniein
der Fassungder €nderungsrichtlinie kein innergemein-
schaftlichesVerbringenvorliegt. Die Einfuhr von GasŸber
dasErdgasverteilungsnetzodervon ElektrizitŠtist von der
Einfuhrumsatzsteuerbefreit.Artikel 21 Abs. 1 Buchstabef
der6. EG-Richtliniein derFassungder€nderungsrichtlinie
siehtvor, dassbei Lieferungeneinesnicht im InlandansŠs-
sigenUnternehmersan einenUnternehmerder Leistungs-
empfŠnger die Umsatzsteuer schuldet.

Schlie§lichwird fŸrdieGewŠhrungdesZugangszuErdgas-
undElektrizitŠtsverteilungsnetzenunddie Fernleitungoder
†bertragungŸberdieseNetzesowiedieErbringunganderer
unmittelbardamit verbundenerDienstleistungenebenfalls
das EmpfŠngerortprinzip eingefŸhrt.

Die entsprechendenRegelungenzur Umsetzungder €nde-
rungsrichtliniein nationalesRechtsowiedie damit zusam-
menhŠngendenFolgeŠnderungenenthaltenArtikel 5 Nr. 1
bis 4, 6 und 9.

Im Einzelnen

Zu Nummer 1 (InhaltsŸbersicht)

AufgrundderEinfŸhrungdesneuen¤ 3g(Ort derLieferung
von GasoderElektrizitŠt)Ðvgl. Nummer4 Ðist eineAn-
passungder InhaltsŸbersichtdesUmsatzsteuergesetzeser-
forderlich.

Zu Nummer 2 (¤ 3 Abs.5a)

Die €nderung dient als redaktionelleFolgeŠnderungzu
Nummer4 (¤ 3g UStG Ð neu Ð) der Klarstellung: In der
Rangfolgeder VorschriftenŸberdie BestimmungdesLie-
ferortesist auf den Vorrang der Sonderregelungdes ¤ 3g
hinzuweisen.

Zu Nummer 3  (¤ 3a Abs.4)

Bei bestimmtensonstigenLeistungenim Zusammenhang
mit Lieferungenvon Gas Ÿberdas Erdgasverteilungsnetz
odervon ElektrizitŠtrichtet sich der LeistungsortregelmŠ-
§ig nach¤ 3aAbs.3 UStGnachdemEmpfŠngerortprinzip.
DieseLeistungensinddeshalbalsNummer15in ¤ 3aAbs.4
UStG aufzunehmen.

Durch die €nderung wird die durch Artikel 1 Nr. 2 der
Richtlinie 2003/92/EGvom 7. Oktober2003mit Wirkung

vom 1. Januar2005 eingefŸgteRegelungdes Artikels 9
Abs. 2 Buchstabee neunterGedankenstrichder 6. EG-
Richtlinie in nationales Recht umgesetzt.

Zu Nummer 4 (¤ 3g Ð neu Ð)

DurchdieEinfŸgungderVorschriftwird diedurchArtikel 1
Nr. 1 der Richtlinie 2003/92/EGvom 7. Oktober2003mit
Wirkung vom 1. Januar2005eingefŸgteRegelungdesArti-
kels8 Abs.1 Buchstabed unde der6. EG-Richtliniein na-
tionales Recht umgesetzt.

Danachwird bei der Lieferung von GasŸberdasErdgas-
verteilungsnetzoder ElektrizitŠtdanachunterschieden,ob
dieseaneinenWiederverkŠuferoderansonstigeAbnehmer
bewirkt wird.

Bei derLieferunganWiederverkŠuferwird dabeidaraufab-
gestellt, wo dieser Abnehmersein Unternehmenbetreibt
oder eine BetriebsstŠtteunterhŠlt,fŸr welche die Gegen-
stŠndegeliefert wurden,und zwar unabhŠngigdavon,wie
dieser die gelieferten GegenstŠnde tatsŠchlich verwendet.

Bei derLieferunganandereAbnehmeralsWiederverkŠufer
wird hingegenaufdenOrt destatsŠchlichenVerbrauchsdie-
serGegenstŠndeabgestellt.Das ist normalerweiseder Ort,
wo sichderZŠhlerdesAbnehmersbefindet.Sollteein Ab-
nehmer, dernichtWiederverkŠuferist, dieanihn gelieferten
GegenstŠndenicht tatsŠchlichnutzen bzw. verbrauchen
(z. B. bei Weiterverkaufvon †berkapazitŠten),wird inso-
weit fŸr die Lieferungan diesenAbnehmerder Verbrauch
dort fingiert, wo dieserAbnehmersein Unternehmenbe-
treibt odereineBetriebsstŠttehat, fŸr die die GegenstŠnde
geliefert werden.

Im ErgebnisfŸhrt dies dazu,dassim Falle desWeiterver-
kaufesvon GasŸberdasErdgasverteilungsnetzoderElek-
trizitŠt fŸr den Erwerb dieserGegenstŠndestetsdasEmp-
fŠngerortprinzip gilt.

Als WiederverkŠuferim Sinneder Vorschrift wird ein Un-
ternehmerangesehen,dessenHaupttŠtigkeitin Bezug auf
den Erwerb von GasŸberdasErdgasverteilungsnetzoder
ElektrizitŠt im WiederverkaufdieserGegenstŠndebesteht.
Ma§gebendist dabeinicht die GesamttŠtigkeitdesWieder-
verkŠufers,sondern nur dessenTŠtigkeit in der Sparte
ãKaufvonGasoderElektrizitŠtÒ.DerVerbrauchdiesesUn-
ternehmerszu eigenen(unternehmerischenodernichtunter-
nehmerischen)Zweckenmussvon untergeordneterBedeu-
tung sein.

DurchAbsatz3 wird ausdrŸcklichklargestellt,dassbeiLie-
ferungenvon GasŸberdasErdgasverteilungsnetzund von
ElektrizitŠt unter den Bedingungenvon ¤ 3g Abs.1 oder
Abs.2 kein innergemeinschaftliches Verbringen vorliegt.

BezŸglichder Lieferung von Gas ist die Anwendungder
Sonderregelungauf Lieferungen Ÿber das Erdgasvertei-
lungsnetzbeschrŠnkt.Die Sonderregelungfindetz. B. keine
Anwendung auf den Verkauf von Erdgas in Flaschen.

Zu Nummer 5 (¤ 4 Nr. 8 Buchstabe j)

Die UmsatzsteuerbefreiungfŸr die Beteiligung als stiller
Gesellschafteran dem Unternehmenoder an dem Gesell-
schaftsanteileinesanderennach¤ 4 Nr. 8 Buchstabej UStG
wurdemit Wirkungzum1. Januar1987durch¤ 30Nr. 1 des
GesetzesŸberUnternehmensbeteiligungsgesellschaftenvom
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17.Dezember1986(BGBl. I S.2488)in dasUStGeingefŸgt.
Dadurchsollte die mit der umsatzsteuerbefreitenKapital-
beschaffung durchKreditaufnahmeunddurchAusgabevon
Gesellschaftsanteilenwirtschaftlich vergleichbareKapital-
beschaffung durch die Aufnahme stiller Beteiligungen
ebenfallsvon der Umsatzsteuerbefreit werden(vgl. Bun-
destagsdrucksache 10/6193, S. 25).

Bereitsim VorfelddieserGesetzesŠnderungwar fraglich,ob
in der Beteiligungals stiller Gesellschafterein umsatzsteu-
erbarerLeistungsaustauschgesehenwerdenkann.Insbeson-
derevor dem Hintergrund der RechtsprechungdesEuGH
zumErwerbundzumHaltenvonGesellschaftsanteilen(vgl.
insbesondereEuGH-Urteilvom26.Juni2003,C-442/01)ist
nunmehrdavon auszugehen,dass¤ 4 Nr. 8 Buchstabej
UStG in denFŠlleneinerGeldeinlageeinenicht steuerbare
Leistungvon der Umsatzsteuerbefreit.Die Vorschrift geht
daherinsoweit ins Leere.In den FŠlleneiner Einlagevon
DienstleistungenhingegenwŸrdeeine steuerbareLeistung
EU-rechtswidrigvon der Umsatzsteuerbefreit. Die Vor-
schrift ist daher aufzuheben.

Zu Nummer 6 (¤ 5 Abs.1 Nr. 6)

Die Vorschriftbestimmt,dassdie Einfuhr von GasŸberdas
Erdgasverteilungsnetzund von ElektrizitŠt steuerfrei ist.
Durch die €nderung wird die durch Artikel 1 Nr. 3 der
Richtlinie 2003/92/EGvom 7. Oktober2003mit Wirkung
vom 1. Januar2005 eingefŸgteRegelungdesArtikels 14
Abs.1 Buchstabek der6. EG-Richtliniein nationalesRecht
umgesetzt.

Zu Nummer 7 (¤ 10 Abs.4 Satz1)

Zu Buchstabe a (Nummer 2)

BisherwurdegemŠ§¤ 10Abs.4 Satz1 Nr. 2 UStGderUm-
satzbeisonstigenLeistungenim Sinnedes¤ 3 Abs.9aNr. 1
UStG (VerwendungeinesdemUnternehmenzugeordneten
Gegenstands)nachdenbei derAusfŸhrungdieserUmsŠtze
entstandenenKosten,soweitsiezumvollen oderteilweisen
Vorsteuerabzug berechtigt haben, bemessen.

Mit derVerwendungdesBegriffesãAusgabenÒanstellevon
ãKostenÒwird der Wortlaut von ¤ 10 Abs.4 Satz1 Nr. 2
UStG an die Formulierungdes Artikels 11 Teil A Abs.1
Buchstabec der 6. EG-Richtlinie angepasst.GemŠ§Arti-
kel 11 Teil A Abs.1 Buchstabec der6. EG-Richtlinieist die
Besteuerungsgrundlageder in Artikel 6 Abs.2 der 6. EG-
Richtlinie (¤ 3 Abs.9a UStG) genanntenUmsŠtzeder
ãBetragderAusgabendesSteuerpflichtigenfŸr die Erbrin-
gung der DienstleistungÒ.Der Begriff der ãAusgabenÒist
EG-rechtlich nicht definiert. In der englischenSprach-
fassungwird z. B. der Begriff ãfull costÒverwandt.Daher
bedarfderBegriff ãAusgabenÒderAuslegung.Die Bundes-
regierung legt den Begriff im Rahmendes ¤ 10 Abs.4
Satz1 Nr. 2 UStGdahingehendaus,dassauchdieAnschaf-
fungs- oder Herstellungskosteneines Wirtschaftsgutszu
diesenãAusgabenÒgehšren.Sie lŠsstzu, dassdieseAus-
gabenauf den fŸr diesesWirtschaftsgutnach¤ 15a UStG
ma§geblichenBerichtigungszeitraumgleichmŠ§igverteilt
werden.UnterdemBegriff ãAusgabenÒsindnicht die Auf-
wendungenim SinneeineswirtschaftlichenWertverzehrszu
verstehen.Ein Zugrundelegendernationalenertragsteuerli-
chenGrundsŠtzeist umsatzsteuerlichnicht zwingend.Dies

erscheintauchnicht geboten,da die unterschiedlichener-
tragsteuerlichenAbschreibungsvariantenauchnichtdentat-
sŠchlichen wirtschaftlichen Wertverzehr widerspiegeln.

FŸr diese Auslegung spricht Folgendes:

Artikel 6 Abs.2 der 6. EG-Richtlinie bezwecktnach der
Rechtsprechungdes EuropŠischenGerichtshofes(EuGH)
eineSicherstellungder ãGleichbehandlungzwischenSteu-
erpflichtigemundEndverbraucherÒ.Die Vorschriftsoll ver-
hindern,ãdassein zu privaten ZweckenverwendeterBe-
triebsgegenstandund einevom Steuerpflichtigenzu priva-
ten Zwecken unentgeltlicherbrachteDienstleistungnicht
besteuertwerdenÒ(EuGHvom 16.Oktober1997,C-258/95
Fillibeck, EuGHE1997I, 5577,Rz.25; vom 26.September
1986,C-230/94Enkler, a.a.O., Rz. 33, 35; vom 27. Juni
1989, C-50/88 KŸhne,EuGHE 1989 I, 1925 Rz. 8; vom
25.Mai 1993, C-193/91Mohsche,EuGHE 1993 I, 2615
Rz.8). Der SteuerpflichtigedŸrfe der Zahlungder Mehr-
wertsteuernicht dadurchentgehen,dasser einen Gegen-
standbeim Kauf dem Unternehmenzurechnet,jedochfŸr
private Zwecke entnimmt und so ãungerechtfertigteVor-
teileÒgegenŸberdemãgewšhnlichenVerbrauchergenie§e,
der beim ErwerbeinesGegenstandsMehrwertsteuerzahltÒ
(EuGH vom 26. September 1996, a.a.O., Rz. 33).

Zur Sicherstellungeiner Gleichbehandlungdes Unterneh-
mersmit dem privatenEndverbrauchersind alle ãAusga-
benÒdes Unternehmersin die Bemessungsgrundlageder
unentgeltlichenWertabgabe,soweit sie zum vollen oder
teilweisenVorsteuerabzugberechtigthaben,einzubeziehen.
Zu diesenAusgabengehšrenz. B. AufwendungendesUn-
ternehmersfŸr den laufendenBetrieb oder Unterhalt des
demUnternehmenzugeordnetenWirtschaftsguts,aberauch
Anschaffungs-oderHerstellungskosten.¤ 10 Abs.4 Satz1
Nr. 2 UStG regelt, dassdie Ausgaben(einschlie§lichAn-
schaffungs-oderHerstellungskosten)fŸr ein Wirtschaftsgut
gleichmŠ§igauf den fŸr diesesWirtschaftsgutnach¤ 15a
UStG jeweils ma§geblichenBerichtigungszeitraumverteilt
werden.DemgegenŸbersind die in Anspruchgenommenen
ertragsteuerlichenAbschreibungsmethoden(z.B. lineareoder
degressiveAbsetzungfŸr Abnutzung,Sonderabschreibun-
genodererhšhteAbsetzungen)keingeeigneterMa§stabfŸr
die Ermittlung der Ausgaben,zumal sie die AusgabenfŸr
die Anschaffung desGrund und Bodensvšllig unberŸck-
sichtigt lassen.Nach Ablauf desjeweils nach¤ 15a UStG
ma§geblichenBerichtigungszeitraumssind die auf das
WirtschaftsgutentfallendenAusgabenvollstŠndig in die
Bemessungsgrundlageeingeflossenund in denFolgejahren
nicht mehr als Bemessungsgrundlage zu berŸcksichtigen.

Betragenbei einemWirtschaftsgutdie Anschaffungs-oder
Herstellungskostennichtmehrals500Euro,sinddiesenicht
auf mehrereJahrezu verteilen,sondernim Jahr der An-
schaffungoderHerstellungzuberŸcksichtigen.Zu denAus-
gabenzŠhlenauchdie, die ausZuschŸssenfinanziertwor-
densind.Die VorsteuerbetrŠge,die nach¤ 15 UStGabzieh-
bar sind, sind keine Ausgaben.

Zu Buchstabe b (Nummer 3)

Bisher wurde gemŠ§¤ 10 Abs.4 Satz1 Nr. 3 UStG der
Umsatzbei sonstigenLeistungenim Sinnedes¤ 3 Abs.9a
Nr. 2 UStG (unentgeltlicheErbringung einer Dienstleis-
tung) nachden bei AusfŸhrungdieserUmsŠtzeentstande-
nen Kosten bemessen.
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Mit derVerwendungdesBegriffesãAusgabenÒanstellevon
ãKostenÒwird der Wortlaut von ¤ 10 Abs.4 Satz1 Nr. 3
UStG an die Formulierungdes Artikels 11 Teil A Abs.1
Buchstabec der6. EG-Richtlinieangepasst.Dabeisindauch
weiterhin Ausgabenzu berŸcksichtigen,die den Unterneh-
mer nicht zum vollen oder teilweisenVorsteuerabzugbe-
rechtigt haben (z. B. Arbeitslohn fŸr Arbeitnehmer des
Unternehmers).

Im †brigen wird auf die BegrŸndungzu Buchstabea ver-
wiesen.

Zu Nummer 8 (¤ 12 Abs.2 Nr. 7 Buchstabe a)

Mit derNeufassungdes¤ 12Abs.2 Nr. 7 BuchstabeaUStG
wird auf Artikel 12 Abs. 3 Buchstabea Unterabsatz3 in
Verbindungmit AnhangH Nr. 7 undNr. 8 der6. EG-Richt-
linie Bezuggenommen.DerWortlautderNeufassungorien-
tiert sich auch sprachlich am Wortlaut der 6. EG-Richtlinie.

Der EuropŠischeGerichtshof(EuGH) hat in demVertrags-
verletzungsverfahrender EU-Kommissiongegendie Bun-
desrepublikDeutschlandmit Urteil vom 23. Oktober2003,
C-109/02,entschieden,dassfŸr die Solistenleistungenan
KonzertveranstalterÐ wie fŸr EnsemblesÐ der ermŠ§igte
SteuersatzgewŠhrtwerden muss.Er hebt dabei auf den
GrundsatzderSteuerneutralitŠtab,dereinerumsatzsteuerli-
chenUngleichbehandlunggleichartigerWarenoderDienst-
leistungen,die miteinanderim Wettbewerbstehen,entge-
gensteht.

Nach Ansicht des EuGH erfasstder Begriff ãausŸbende
KŸnstlerÒin AnhangH Nr. 7 und8 der6. EG-Richtlinieso-
wohl dieLeistungeneinzelnerausŸbenderKŸnstleralsauch
die Leistungender zu einer Gruppezusammengeschlosse-
nenausŸbendenKŸnstler. Die AnzahlderaufderBŸhnean-
wesenden Personen spiele dafŸr keine Rolle.

Die Neufassungdes¤ 12 Abs. 2 Nr. 7 Buchstabea UStG
bewirkt, dassfŸr die Leistungender ausŸbendenKŸnstler,
die mit denen der Theater, Orchester, Kammermusiken-
semblesundChšrevergleichbarsind,derermŠ§igteSteuer-
satz anzuwenden ist.

Zu Nummer 9 Buchstabea und b Doppelbuchstabeaa
(¤ 13b Abs.1 und 2 Satz1)

Bei Lieferungenvon Gas Ÿberdas Erdgasverteilungsnetz
oder von ElektrizitŠt durch einen im Ausland ansŠssigen
UnternehmeraneinensteuerpflichtigenWiederverkŠuferim
InlandoderaneinenanderenUnternehmerim Inland(¤ 3g
UStG, vgl. Nummer4) ist Steuerschuldnerder Leistungs-
empfŠnger. ¤ 13bAbs.1 Satz1 UStGwird entsprechendum
eine neue Nummer 5 erweitert.

Der neugefassteSatz1 in ¤ 13b Abs. 2 UStG regelt,dass
der LeistungsempfŠngernur dann Steuerschuldnerwird,
wenn er ein Unternehmer ist.

Dadurchwird vermieden,dasssich der im AuslandansŠs-
sige leistendeUnternehmerim Inland fŸr Umsatzsteuer-
zweckeerfassenlassenmuss,wenn er nur derartigeUm-
sŠtze erbringt.

Durch die €nderungenwird die durch Artikel 1 Nr. 5 der
Richtlinie 2003/92/EGvom 7. Oktober2003mit Wirkung
vom 1. Januar2005 eingefŸgteRegelungdesArtikels 21

Abs.1 Buchstabef der6. EG-Richtliniein derFassungvon
Artikel 28g dieser Richtlinie in nationales Recht umgesetzt.

Zu Doppelbuchstabe bb(¤ 13b Abs. 2 Satz 4 Ð neu Ð)

Die €nderung dient der Klarstellung.

Die Steuerschuldnerschaftdes LeistungsempfŠngersist
nicht anzuwenden,wennder leistendeUnternehmerKlein-
unternehmerist und bei ihm die Steuernach¤ 19 Abs.1
UStG nicht erhobenwird. Die Anwendung der Steuer-
schuldnerschaftdesLeistungsempfŠngerskšnntedazufŸh-
ren, dasseine nicht gewollte Mehrbelastungbeim Leis-
tungsempfŠngerentsteht,z. B. wenndieserselbsteinKlein-
unternehmer ist.

Zu Nummer 10 (¤ 13d Abs. 2 Satz 4)

Es handeltsich um eine inhaltlicheKlarstellung,dasseine
HaftungdesleistendenUnternehmersnach¤ 13dUStGent-
fŠllt, soweiter ZahlungenzugunstendesanderenUnterneh-
mers an die Finanzbehšrde entrichtet hat.

Zu Nummer 11 (¤ 15a)

¤ 15aUStG setztArtikel 20 der 6. EG-Richtlinieum. Die
Vorschrift wurde nebender vollstŠndigenUmsetzungdes
ma§geblichen EG-Rechts neu gegliedert.

Absatz 1

¤ 15aAbs.1 UStGsetztArtikel 20 Abs.2 und4 der6. EG-
Richtlinie um.

Neuist, dassdurchdie neueFormulierungdesSatzes1 von
demdurchArtikel 20 Abs. 4 der6. EG-RichtliniedenMit-
gliedstaateneingerŠumtenRecht Gebrauchgemachtwird,
denBegriff ãInvestitionsgutÒzu bestimmen.Investitionsgut
im Sinne des ¤ 15a Abs.1 UStG sind danachdie Wirt-
schaftsgŸter, die nicht nur einmaligzur Erzielungvon Um-
sŠtzenverwendetwerdenund damit im Ergebniseinkom-
mensteuerrechtliches Anlagevermšgen darstellen.

Im †brigen entspricht¤ 15aAbs.1 UStGinhaltlichderbis-
her geltenden Fassung des ¤15a Abs.1 UStG.

Absatz 2

¤ 15aAbs. 2 UStGsetztArtikel 20 Abs.1 Buchstabeb der
6. EG-Richtlinie um.

Durch ¤ 15a Abs.2 UStG werdenalle WirtschaftsgŸterer-
fasst,die nur einmaligzur AusfŸhrungvon UmsŠtzenver-
wendet werden,z. B. der Verkauf oder die Verarbeitung
bestimmterGegenstŠnde.Diesbetrifft alsoinsbesonderedie
WirtschaftsgŸter, dieeinkommensteuerrechtlichUmlaufver-
mšgen darstellen.

Aufgrund der geltendenAuslegungdes¤ 15 Abs.1 UStG,
dassfŸrdieFragedesVorsteuerabzugsdiebeimErwerbdes
WirtschaftsgutsgegebeneVerwendungsabsichtdes Unter-
nehmersma§geblichist, bestandfŸr WirtschaftsgŸterdes
Umlaufvermšgensin denFŠllen,in denenderUnternehmer
dasWirtschaftsgutmit einer anderenVerwendungsabsicht
als der spŠtertatsŠchlichgegebenenVerwendungerworben
hat, eine RegelungslŸcke.BesondersverlustreichfŸr den
Fiskusist diesz. B. bei GrundstŸckenim Umlaufvermšgen,
die unterNutzungderOptionnach¤ 9 UStGsteuerpflichtig
erworbenwerden,weil sie spŠtersteuerpflichtigverŠu§ert
werdensollen.SelbstwennesspŠterentgegendenErwar-
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tungendesUnternehmersnurzueinersteuerfreienVerŠu§e-
rung kommt, war bishereine BerichtigungdesVorsteuer-
abzugs nicht mšglich.

Nach der Neuregelungist der Vorsteuerabzugzu berichti-
gen,wenn bei einemWirtschaftsgut,dasnur einmalig zur
Erzielungvon UmsŠtzenverwendetwird, die tatsŠchliche
Verwendungvon der beim ErwerbdesWirtschaftsgutsge-
gebenenVerwendungsabsichtabweicht.Andersals bei der
Berichtigung des Vorsteuerabzugsbei InvestitionsgŸtern
gibt esbeiWirtschaftsgŸtern,dienureinmaligzurErzielung
von UmsŠtzenverwendetwerden,keinen begrenztenBe-
richtigungszeitraum(keine Berichtigungãpro rata tempo-
risÒ).Die Frageder BerichtigungdesVorsteuerabzugsist
erst im Zeitpunktder tatsŠchlichenVerwendung(VerŠu§e-
rung) zu beurteilen.Die BerichtigungdesVorsteuerabzugs
ist fŸr denBesteuerungszeitraumvorzunehmen,in demdas
Wirtschaftsgutverwendetwird. Der Berichtigungszeitraum
fŸr InvestitionsgŸter spielt keine Rolle.

Absatz 3

¤ 15aAbs.3 UStGsetztArtikel 20 Abs. 1 Buchstabeb der
6. EG-Richtlinie um.

¤ 15a Abs.3 UStG beseitigteine bisherbestehendeRege-
lungslŸcke.

UnterderVoraussetzung,dassin einWirtschaftsgut(dasent-
weder einkommensteuerrechtlichesAnlagevermšgenoder
einkommensteuerrechtlichesUmlaufvermšgen ist) nach-
trŠglichein andererGegenstandeingehtund dieserGegen-
standdabeiseinekšrperlicheund wirtschaftlicheEigenart
endgŸltigverliert oder an einemWirtschaftsguteine sons-
tige LeistungausgefŸhrtwird, ist der Vorsteuerabzugnach
Ma§gabederAbsŠtze1 und2 zuberichtigen.Voraussetzung
dafŸrist, dassderGegenstandoderdie sonstigeLeistungzu
einerWerterhšhungdesWirtschaftsgutsgefŸhrthaben(z. B.
Einbau eines Austauschmotorsoder einer neuen Wind-
schutzscheibein ein Fahrzeug,NeulackierungeinesFahr-
zeugs,usw.). In denFŠllendes¤ 15aAbs.3 UStG(neu)ist
eine Vorsteuerberichtigungnur dann ãpro rata temporisÒ
durchzufŸhren,wennessichbei demWirtschaftsgutum ein
Investitionsgut i.S.d. ¤15a Abs.1 UStG handelt.

Um die BerichtigungdesVorsteuerabzugsin diesenFŠllen
handhabbarzu machenund Umgehungs-und Gestaltungs-
mšglichkeiteninsoweit auszuschlie§en,sind die in einem
KalenderjahraneinemWirtschaftsgutausgefŸhrtenwerter-
hšhendenLeistungenfŸr ZweckederBerichtigungdesVor-
steuerabzugs zusammenzufassen.

Eine€nderungderVerhŠltnissebeiwerterhšhendenLeistun-
genist auchdanngegeben,wenndasWirtschaftsgut,in das
die Leistungeneingegangensind, aus dem Unternehmen
entnommenwird, ohnedassdabeinach¤ 3 Abs.1b UStG
eine unentgeltlicheWertabgabezu besteuernist. Dies ist
dann der Fall, wenn der Unternehmerbeim Erwerb des
Wirtschaftsguts nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt war.

Die AufwendungenfŸr kleinereReparaturen,Inspektionen
und ReifenwechselfŸhrennicht zur BerichtigungdesVor-
steuerabzugesnach¤ 15a Abs.3 UStG, da dieseAufwen-
dungennicht zur WerterhšhungfŸhren,sondernnur der
Werterhaltung dienen.

Absatz 4

¤ 15aAbs.4 UStGsetztArtikel 20 Abs. 1 Buchstabeb der
6. EG-Richtlinie um.

¤ 15aAbs.4 UStG sieht fŸr sonstigeLeistungen,die nicht
an einem anderenWirtschaftsgutausgefŸhrtwerden,eine
BerichtigungdesVorsteuerabzugsnachMa§gabevon ¤ 15a
Abs.1 und2 UStGin AbhŠngigkeitdavonvor, ob die sons-
tige Leistungnur einmaligodermehrmaligzur AusfŸhrung
von UmsŠtzenverwendetwird. Bei der Beurteilung der
Frage,ob die sonstigeLeistungeinmalig oder mehrmalig
zur Erzielungvon UmsŠtzenverwendetwird, ist im Einzel-
nen daraufabzustellen,wann die bezogenesonstigeLeis-
tung verbraucht ist.

Dies betrifft z. B. EDV-Programme(Berichtigung nach
¤ 15aAbs.1 UStGproratatemporis),Reinigungsleistungen
(Berichtigungnach¤ 15a Abs.2 UStG), Beratungsleistun-
genfŸr ein Unternehmenskonzept(Berichtigungnach¤ 15a
Abs.1 oder 2 UStG), eine Anzahlung fŸr lŠngerfristiges
Mietleasing (Berichtigung nach ¤15a Abs.1 UStG), usw.

Absatz 5

¤ 15aAbs.5 UStGsetztArtikel 20 Abs.2 der6. EG-Richt-
linie um und entsprichtder bishergeltendenFormulierung
in ¤ 15a Abs.2 UStG (alt).

Absatz 6

¤ 15aAbs.6 UStGsetztArtikel 20der6. EG-Richtlinieum.

Eine entsprechendeRegelungwar bisher in ¤ 15a Abs.3
UStG enthalten.

Durchdie Einbeziehungvon WirtschaftsgŸtern,die nur ein-
malig zur Erzielungvon UmsŠtzenverwendetwerden,Ge-
genstŠnden,die unterAufgabeihrer kšrperlichenund wirt-
schaftlichenEigenartin einenanderenGegenstandeingehen
undbeidiesemzueinerWerterhšhungfŸhrenundvonsons-
tigen Leistungenin die BerichtigungdesVorsteuerabzugs
durch¤ 15aAbs.2 bis4 UStG(neu)mussdieVerpflichtung
zur Berichtigung des Vorsteuerabzugsbei nachtrŠglichen
Anschaffungs-oderHerstellungskostenauchaufdieseLeis-
tungsbezŸge ausgeweitet werden.

Absatz 7

¤ 15aAbs.7 UStGsetztArtikel 20 Abs.6 der6. EG-Richt-
linie um.

Der †bergang von der allgemeinenBesteuerungzur An-
wendungder Kleinunternehmerregelungnach¤ 19 Abs.1
UStG und umgekehrtund der †bergangvon der allgemei-
nen Besteuerungzur Durchschnittssatzbesteuerungnach
¤ 24 UStG und umgekehrtstellen jeweils eine €nderung
gegenŸberdenfŸr denursprŸnglichenVorsteuerabzugma§-
geblichenVerhŠltnissendar. DurchdieNeuregelungin ¤ 15a
Abs.7 UStG (neu)werdenUnklarheitenin der Auslegung
des Gesetzes beseitigt.

Bereitsbisherwurdeder†bergangvonderallgemeinenBe-
steuerungzurDurchschnittssatzbesteuerungnach¤ 24UStG
und umgekehrtals €nderung gegenŸberden fŸr den ur-
sprŸnglichenVorsteuerabzugma§geblichenVerhŠltnissen
behandelt.

Die Anwendungder Kleinunternehmerregelungnach¤ 19
UStGstellteineSonderregelung(Artikel 24der6. EG-Richt-
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linie) im SinnedesArtikels 20der6. EG-Richtliniedar. Die
BerichtigungdesVorsteuerabzugsbeim †bergangvon der
allgemeinenBesteuerungzur Nichterhebungder Steuer
nach¤ 19 Abs.1 UStG und umgekehrtist zur Vermeidung
von GestaltungsmodellenunddarausresultierendenSteuer-
ausfŠllenerforderlich(z. B. GeltendmachungdesVorsteuer-
abzugsalsRegelbesteuererunddanach†bergangzurNicht-
erhebung der Steuer nach ¤19 Abs.1 UStG).

Absatz 8

¤ 15aAbs.8 UStGsetztArtikel 20 Abs.3 der6. EG-Richt-
linie um und entsprichtder bishergeltendenFormulierung
in ¤ 15a Abs.4 UStG (alt).

Absatz 9

¤ 15aAbs.9 UStGsetztArtikel 20 Abs.3 der6. EG-Richt-
linie um und entsprichtder bishergeltendenFormulierung
in ¤ 15a Abs.6 UStG (alt).

Absatz 10

¤ 15aAbs.10 UStGentsprichtderbishergeltendenFormu-
lierung in ¤15a Abs.6a UStG (alt).

Absatz 11

Die VorschriftentsprichtderbishergeltendenFormulierung
in ¤ 15a Abs.7 UStG (alt).

Zu Nummer 12 (¤ 17 Abs.2a Ð neu Ð)

Nach der RechtsprechungdesEuropŠischenGerichtshofes
(vgl. Urteil vom 15. Oktober2002,C-427/98,EuropŠische
KommissiongegenDeutschland,BStBl 2004II S.328) ist
dasUmsatzsteuersystemdaraufangelegt,dassnur derEnd-
verbraucherwirtschaftlich mit der Umsatzsteuerbelastet
wird. FŸrUnternehmer, die auf denProduktions-und Ver-
triebsstufenvor derEndverbrauchsstufetŠtigsind,mussdie
Umsatzbesteuerungneutral sein. Unter BerŸcksichtigung
dieser GrundsŠtzedarf dem Fiskus aus allen Umsatzge-
schŠftenvon der Produktionbis zum Endverbrauchinsge-
samtnurderUmsatzsteuerbetragzuflie§en,denderEndver-
braucher wirtschaftlich aufwendet.

Wird im RahmeneinerWerbema§nahmeeinGutscheinaus-
gegeben,der einen Endverbraucherin die Lage versetzt,
eine Leistung (Lieferung oder sonstigeLeistung) um den
NennwertdesGutscheinsverbilligt zu erwerben,fŸhrt dies
grundsŠtzlichzueinerMinderungderdemFiskuszuflie§en-
den Umsatzsteuerin Hšhe der in dem NennwertdesGut-
scheinsenthaltenenUmsatzsteuer. Diesgilt unabhŠngigda-
von, ob die mit demGutscheinverbundeneVergŸtungauf
allen Stufen der Leistungskette erfolgt.

¤ 17 UStG ist klarstellenddahinzu ergŠnzen,dasssich die
Bemessungsgrundlagebei dem Unternehmer, der den
UmsatzausfŸhrtunddenfinanziellenAufwandfŸr die Ver-
gŸtungdes GutscheinstrŠgt, mindert, wŠhrendbei dem
Unternehmer, an dendieserUmsatzausgefŸhrtwordenist,
der Vorsteuerabzug unverŠndert bleibt.

Eine Minderung der Bemessungsgrundlagesetzt voraus,
dassder Gutscheinvon einem Unternehmerausgegeben
wird, der mit einem eigenenUmsatz an der Werbema§-
nahmebeteiligt ist. Die Minderungder Bemessungsgrund-
lagekommtnicht in Betracht,wenndermit demeingelšsten
GutscheinverbundenefinanzielleAufwandvon demUnter-

nehmerausallgemeinemWerbeinteressegetragenwird und
nicht einem nachfolgendenUmsatz in der Leistungskette
zugeordnet werden kann.

Als Gutscheinegelten allgemein schriftlich zugesicherte
Rabatt-oder VergŸtungsansprŸche,z. B. in Form von Ku-
pons,die ein Unternehmerzur FšrderungseinerUmsŠtze
ausgibtund die auf einer nachfolgendenUmsatzstufeden
LeistungsempfŠngerberechtigen,die Leistungim Ergebnis
verbilligt um denNennwertdesGutscheinsin Anspruchzu
nehmen.Der Nennwert des Gutscheinsentsprichteinem
Bruttobetrag, d.h., er schlie§t die Umsatzsteuer ein.

Das EinlšsendesGutscheinskann in der Weiseerfolgen,
dassder EmpfŠngerdes letzten nachfolgendenUmsatzes
denGutscheinbeim Erwerbder Leistungan Zahlungsstatt
einsetztund der andereUnternehmer, der diesenUmsatz
ausgefŸhrthat,sichdenNennwertdesGutscheinsvon dem
Unternehmer, der den Gutscheinausgegebenhat oder in
dessenAuftrag von einem anderenvergŸtenlŠsst(Preis-
nachlassgutschein)oder dass der EmpfŠngerdes letzten
nachfolgendenUmsatzesdirekt vom Unternehmer, der den
Gutscheinausgegebenhatoderin dessenAuftragvoneinem
andereneine nachtrŠglicheVergŸtungerhŠlt (Preiserstat-
tungsgutschein).

Die MinderungderBemessungsgrundlagedessteuerpflich-
tigenUmsatzesim Sinnedes¤ 1 Abs.1 Nr. 1 UStGkommt
auchin Betracht,wennderletztenachfolgendesteuerpflich-
tige Umsatzim Sinnedes¤ 1 Abs.1 Nr. 1 UStG an einen
voll oderteilweisezumVorsteuerabzugberechtigtenUnter-
nehmeralsLeistungsempfŠngerbewirkt wird, derdenGut-
scheineinlšst.In diesemFall mindertsichbei diesemLeis-
tungsempfŠngerder Vorsteuerabzugum den im Nennwert
desGutscheinsenthaltenenUmsatzsteuerbetrag,ohnedass
esbei demUnternehmer, derdiesenUmsatzausgefŸhrthat,
zu einer Berichtigung seiner Bemessungsgrundlage kommt.

Die BemessungsgrundlagedesUmsatzesdesUnternehmers,
der den Gutscheinausgegebenund vergŸtethat, wird um
den VergŸtungsbetragabzŸglichder Umsatzsteuergemin-
dert, die sich nachdem Steuersatzberechnet,der auf den
nachfolgendenUmsatzAnwendungfindet, fŸr denderGut-
scheineingelšstwird. Der Unternehmerhatdie Minderung
der BemessungsgrundlagefŸr den Besteuerungszeitraum
vorzunehmen,in dem der VergŸtungsbetragausgezahlt
wurde.

Aus der Minderungder Bemessungsgrundlagefolgt nicht,
dassdie RechnungdesUnternehmersfŸr densteuerpflichti-
genUmsatzundeinetwaigerVorsteuerabzugdesLeistungs-
empfŠngerszu berichtigenwŠre.¤ 14c Abs.1 UStG findet
insoweit keine Anwendung.

Der Unternehmer, der denGutscheinausgegebenund ver-
gŸtethat, hat die VoraussetzungenfŸr die Minderungder
Bemessungsgrundlage nachzuweisen.

Zu Nummer 13 (¤ 18)

Durch die €nderungwird klargestellt,dassim Auslandan-
sŠssigeUnternehmer, dieausschlie§lichgrenzŸberschreitende
Personenbefšrderungenmit nicht im Inland zugelassenen
KraftomnibussendurchfŸhren,die der Befšrderungseinzel-
besteuerung(¤ 16 Abs.5 UStG)unterliegenoderfŸr die der
LeistungsempfŠngerdie Steuernach ¤ 13b Abs. 2 Satz 1
oder3 UStGschuldet,diesvor dererstmaligenAusfŸhrung
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derartigerauf dasInlandentfallenderUmsŠtze(¤ 3b Abs.1
Satz2) nicht bei dem fŸr die UmsatzbesteuerungzustŠn-
digenFinanzamtanzuzeigenhaben,dain diesenFŠlleneine
umsatzsteuerlicheErfassungdes im Ausland ansŠssigen
Unternehmers nicht erforderlich ist.

Zu Nummer 14 (¤ 18c Satz2 Nr. 5 Ð aufgehoben Ð)

Die in Satz2 Nr. 5 enthalteneErmŠchtigungzur Regelung
der Ahndung von Zuwiderhandlungengegen die in der
RechtsverordnungfestzulegendeMeldepflichtŸberinnerge-
meinschaftlicheLieferungenneuerFahrzeugeanAbnehmer
ohneUmsatzsteuer-Identifikationsnummerbietetkeineaus-
reichendeGrundlagefŸrdenErlasseinerBu§geldvorschrift,
dadiezwingenderforderlichenMindestangabenwie dieArt
der Sanktionund der Bu§geldrahmenfehlen. Eine diesen
AnforderungenentsprechendeRegelungwird durchdievor-
geschlagene ErgŠnzung des ¤ 26a geschaffen.

Zu Nummer 15 (¤ 22 Abs. 4d und 4e)

Zu ¤ 22 Abs. 4d Ð neu Ð

Im Fall der Abtretung,VerpfŠndungoder PfŠndungeiner
ForderungkannderAbtretungsempfŠngerbei Vorliegender
Tatbestandsmerkmaledes¤ 13c UStG fŸr Steuerschulden
des leistendenUnternehmersin Haftung genommenwer-
den. Die aufzeichnungspflichtigenAngaben dienen dem
Nachvollzugdes ForderungsŸbergangssowie der Bestim-
mung der Haftungsschuld des AbtretungsempfŠngers.

Der leistende Unternehmer hat aufzuzeichnen:

Ð Name und Anschrift des AbtretungsempfŠngers,

Ð dieHšhedesabgetretenenAnspruchsaufdieGegenleis-
tung,

Ð das in der GegenleistungenthalteneEntgelt, getrennt
nach SteuersŠtzen,

Ð den Betrag der Umsatzsteuer.

Der AbtretungsempfŠnger hat aufzuzeichnen:

den Namen und die Anschrift des leistenden Unternehmers,

Ð dieHšhedesabgetretenenAnspruchsaufdieGegenleis-
tung,

Ð das in der GegenleistungenthalteneEntgelt, getrennt
nach SteuersŠtzen,

Ð den Betrag der Umsatzsteuer,

Ð die Hšhe der auf den Anspruch vereinnahmten BetrŠge,

Ð die in denvereinnahmtenBetrŠgenenthaltenenUmsatz-
steuerbetrŠge.

Sofernder AbtretungsempfŠngerdie Forderungodereinen
Teil derForderunganeinenDritten abtritt, hater zusŠtzlich
Folgendes aufzuzeichnen:

Ð den Namen und die Anschrift des Dritten,

Ð die Hšhe des abgetretenen Betrages.

Zu ¤ 22 Abs. 4e Ð neu Ð

Wer in denFŠllender¤¤ 13cund13dZahlungennach¤ 48
der Abgabenordnungleistet,hat folgendeAngabenaufzu-
zeichnen:

Ð die Hšhe der entrichteten BetrŠge,

Ð den Namenund die Anschrift desSchuldnersder Um-
satzsteuer,

Ð die Steuernummer des Steuerschuldners.

Zu Nummer 16 (¤ 25 Abs.4 Satz1)

Unternehmer, die Reiseleistungenerbringen,sind nicht be-
rechtigt,die auf in AnspruchgenommeneReisevorleistun-
gen entfallendenVorsteuernabzuziehen.Dies gilt auchin
denFŠllen,in denendieseUnternehmerals Leistungsemp-
fŠngerdie Steuernach¤ 13bUStGschulden.Die Regelung
dient der Klarstellung.

Zu Nummer 17 (¤ 26a Abs.1 Nr. 6 Ð neu Ð)

Im RahmenderPrŸfungderRechtsfšrmlichkeitfŸrdenEnt-
wurf einerVerordnungnach¤ 18c UStG wies dasBundes-
ministeriumder Justiz(BMJ) daraufhin, dassdie in ¤ 18c
Satz2 Nr. 5 UStG enthalteneErmŠchtigungzur Regelung
der Ahndung von Zuwiderhandlungengegen die in der
RechtsverordnungfestzulegendeMeldepflicht Ÿber inner-
gemeinschaftlicheLieferungenneuerFahrzeugean Abneh-
mer ohne Umsatzsteuer-Identifikationsnummer keine aus-
reichendeGrundlagefŸr eineBu§geldvorschriftbietet.Die
VerordnungsermŠchtigungin ¤ 18c Satz2 Nr. 5 UStG ent-
halte nicht die zum Erlasseiner Bu§geldvorschriftzwin-
genderforderlichenMindestangabenwie die Art der Sank-
tion und den Bu§geldrahmen.Mit der vorgeschlagenen
€nderungwird die rechtlicheGrundlagefŸrdienotwendige
AufnahmeeinerBu§geldvorschriftin die Verordnungnach
¤ 18c UStG geschaffen.

Zu Nummer 18 (¤ 27 Abs. 11 Ð neu Ð)

Durch¤ 27Abs.11 UStG(neu)wird klargestellt,dass¤ 15a
UStG i. d. F. desvorliegendenGesetzesauf alle Vorsteuer-
betrŠgeanzuwendenist, denenUmsŠtzezugrundeliegen,
dienachdem31.Dezember2004ausgefŸhrtwerden(Liefe-
rungen,sonstigeLeistungen,Einfuhren und innergemein-
schaftlicheErwerbe).Dies gilt entsprechendfŸr den Vor-
steuerabzugausAnzahlungen,soweiter vor dem1. Januar
2005 in Anspruchgenommenund die Leistungnachdem
31. Dezember 2004 bezogen wird.

Zu Nummer 19 (¤ 28 Abs. 4)

NachgeltendemRechtgilt fŸr die Zeit bis zum31.Dezem-
ber2004derermŠ§igteSteuersatzfŸr die Befšrderungvon
Personenmit Schiffen. Durch die €nderung wird diese
†bergangsregelung bis zum 31. Dezember 2007 verlŠngert.

EineendgŸltigeEU-einheitlicheRegelungzur Besteuerung
innergemeinschaftlicherPersonenbefšrderungenstehtweiter-
hin noch aus.Nach Artikel 28 Abs.5 der 6. EG-Richtlinie
sollenderartigeBefšrderungenin demMitgliedstaatbesteu-
ert werden, in dem die Befšrderungbeginnt (Ausgangs-
land). EntsprechendeRichtlinienvorschlŠgewarenvon der
EuropŠischenKommission1992bzw. 1994vorgelegtwor-
den.SiehatdieseVorschlŠgejedochim Zusammenhangmit
ihren †berlegungen zur Ausgestaltungdes endgŸltigen
MehrwertsteuersystemsnachdemUrsprungslandprinzipim
Jahr 1996 wieder zurŸckgenommen.Im Zusammenhang
mit derVorlageihrer †berlegungenzumendgŸltigenMehr-
wertsteuersystemnach dem Ursprungslandprinziphat sie
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einenneuenVorschlagfŸr die endgŸltigeBesteuerungvon
PersonenbefšrderungenentsprechendArtikel 28 Abs. 5 der
6. EG-Richtlinie angekŸndigt,dem Rat aber bisher nicht
vorgelegt.

Die MitgliedstaatenhattenbishermehrheitlicherklŠrt,bei
einerBesteuerungvon Personenbefšrderungsleistungenam
AbgangsortmŸsseausWettbewerbsgrŸndeneinweitgehend
angenŠherterSteuersatzangewendetwerden.Aufgrund der
bisherigenBeschlŸssedes Ratesder Wirtschafts-und Fi-
nanzministerkommt hierfŸr nur ein ermŠ§igterSteuersatz
in Betracht.Bei VerwirklichungdieserVorstellungenwŸrde
sich ohne eine VerlŠngerungder †bergangsregelungder
SteuersatzfŸr die Befšrderungvon Personenmit Schiffen
innerhalbwenigerJahremehrmalsŠndern.Die hiermit fŸr
die SchifffahrtsunternehmerverbundenenSchwierigkeiten
(z. B. bei der Gestaltungder Fahrpreise)sollen vermieden
werden.

Im ZugeeinerendgŸltigenBesteuerungvon Personenbefšr-
derungenentsprechendArtikel 28 Abs.5 der 6. EG-Richt-
linie mŸsste¤ 28 Abs.4 UStGggf. andaszukŸnftigeEuro-
pŠische Recht angepasst werden.

Zu Artikel 6 (€nderung der Umsatzsteuer-Durch-
fŸhrungsverordnung 1999)

Zu Nummer 1 (InhaltsŸbersicht)

AufgrundderEinfŸhrungdesneuen¤ 45a(Nachweispflich-
tenbeiderMinderungderBemessungsgrundlagewegender
VergŸtungvon Gutscheinennach¤ 17 Abs. 2a desGeset-
zes)Ðvgl. Nr. 4 Ðist eineAnpassungder InhaltsŸbersicht
der Umsatzsteuer-DurchfŸhrungsverordnung erforderlich.

Zu Nummer 2 (¤ 23 Nr. 11)

Redaktionelle €nderung.

Zu Nummer 3 (¤ 44)

Zu Buchstabe a (Absatz 1)

Durch Artikel 5 Nr. 11 wird ¤ 15aUStG neugefasst.Nun-
mehr ist auchbei WirtschaftsgŸterndesUmlaufvermšgens
und bei sonstigenLeistungenbei einer €nderung der fŸr
den ursprŸnglichenVorsteuerabzugma§geblichenVerhŠlt-
nisse eine Berichtigung des Vorsteuerabzugesvorzuneh-
men.Um dasBesteuerungsverfahrenzu vereinfachen,wird
die bisherin ¤ 44 Abs.1 UStDV enthalteneBetragsgrenze
von 250Euroauf 1 000Eurodeutlicherhšht.In derKonse-
quenzbedeutetdies,dassfŸreineVielzahlvonLeistungsbe-
zŸgenkeineBerichtigungdesVorsteuerabzugesvorzuneh-
men ist.

Zu Buchstabe b (Absatz 2)

Durch Artikel 5 Nr. 11 wird ¤ 15aUStG neugefasst.Nun-
mehr ist auchbei WirtschaftsgŸterndesUmlaufvermšgens
und bei sonstigenLeistungenbei einer €nderung der fŸr
den ursprŸnglichenVorsteuerabzugma§geblichenVerhŠlt-
nisse eine Berichtigung des Vorsteuerabzugesvorzuneh-
men.Um dasBesteuerungsverfahrenzu vereinfachen,wird
die bisherin ¤ 44 Abs.2 UStDV enthalteneBetragsgrenze
von 250 Euro auf 1000 Euro deutlich erhšht.

Zu Buchstabe c (Absatz 3)

Durch Artikel 5 Nr. 11 wird ¤ 15aUStG neugefasst.Nun-
mehr ist auchbei WirtschaftsgŸterndesUmlaufvermšgens
und bei sonstigenLeistungenbei einer €nderung der fŸr
den ursprŸnglichenVorsteuerabzugma§geblichenVerhŠlt-
nisse eine Berichtigung des Vorsteuerabzugesvorzuneh-
men.Um dasBesteuerungsverfahrenzu vereinfachen,wird
die bisherin ¤ 44 Abs.3 UStDV enthalteneBetragsgrenze
von 1 000Euroauf 2 500Eurodeutlicherhšht.Die Berich-
tigung des Vorsteuerabzugsist bei WirtschaftsgŸtern,bei
denendie auf die Anschaffungs- oder Herstellungskosten
entfallendeVorsteuernichtmehrals2 500EurobetrŠgt,erst
in demKalenderjahrvorzunehmen,in demderjeweilsma§-
gebliche Berichtigungszeitraum endet.

Zu Buchstabe d (Absatz 5)

Durch die €nderung wird geregelt, dass die Vereinfa-
chungsregelungendes¤ 44 UStDV auchfŸr WirtschaftsgŸ-
ter desUmlaufvermšgensund fŸr sonstigeLeistungengel-
ten.

Zu Nummer 4 (¤ 45a)

Nach¤ 17 Abs. 2aUStGkannderUnternehmerdie Bemes-
sungsgrundlagefŸr einen Umsatzmindern,wenn er einen
GutscheinausgegebenhatunddemEmpfŠngereinesnachfol-
gendensteuerpflichtigenUmsatzesim Sinnedes¤ 1 Abs. 1
Nr. 1 UStG den Nennwert vergŸtet.

Nach¤ 17 Abs. 2a Satz5 UStG hat der Unternehmer, der
denGutscheinausgegebenund denNennwertvergŸtethat,
die VoraussetzungenfŸr die Minderung der Bemessungs-
grundlagenachzuweisen.Nach¤ 17 Abs. 2a Satz6 UStG
kann das BundesministeriumfŸr Finanzen (BMF) mit
ZustimmungdesBundesratesdurchRechtsverordnungbe-
stimmen,wie derUnternehmerdenNachweiszu fŸhrenhat.

Zu Nummer 5 (¤ 63 Abs. 2 Satz 1)

RedaktionelleAnpassungaufgrundder durchdasSteuerŠn-
derungsgesetz2003eingefŸgtenRegelungenzum unrichti-
genund unberechtigtenSteuerausweis(¤ 14cAbs. 1 und 2
UStG).

Zu Nummer 6 (¤ 65 Satz 2)

Unternehmerim Sinnedes¤ 19 UStG (Kleinunternehmer)
schuldenalsAuslagererauchdie SteuerfŸr deneinerAus-
lagerungeinesGegenstandesauseinemUmsatzsteuerlager
vorangehendenUmsatz (¤ 4 Nr. 4a Buchstabea Satz 2,
¤ 13aAbs.1 Nr. 6 UStG)sowiealsLeistungsempfŠngerdie
Steuernach ¤ 13b UStG. Sie habendaherauch die Auf-
zeichnungspflichtennach¤ 22 Abs.2 Nr. 8 und9 UStG zu
erfŸllen.

Zu Nummer 7 (¤ 67 Satz 3)

Land-undforstwirtschaftlicheUnternehmer, die die Durch-
schnittssatzbesteuerungnach¤ 24 UStG anwenden,schul-
den als LeistungsempfŠngerauch die Steuernach ¤ 13b
UStG.SiehabendaherinsoweitdieAufzeichnungspflichten
nach ¤ 22 Abs.2 Nr. 8 UStG zu erfŸllen. Die €nderung
dient der Klarstellung.
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Zu Artikel 7 (€nderung des Kraftfahrzeugsteuer-
gesetzes)

Artikel 7 desGesetzeszielt auf eine €nderung desKraft-
fahrzeugsteuergesetzesab,dasseinerseitsunstreitigGegen-
standdesBundesrechtsist. Beim Kraftfahrzeugsteuergesetz
handeltessichum vorkonstitutionellesRecht,dasnachden
Artikeln 123 und 125 GG fortgilt.

Zu Nummer 1 (¤ 3b Abs.1 Satz5)

Durch die verkehrsrechtlicheUmsetzungder Richtlinie
1999/37/EGdes Ratesvom 29.April 1999 zur Harmoni-
sierungder Fahrzeugpapiere(ABl. EG Nr. L 138 S.57) er-
forderlicheAnpassunghinsichtlichderAngabenzumEmis-
sionsverhalten von Kfz.

Zu Nummer 2 (¤ 13)

Die bisherigeGesetzesfassunghatAnlasszu MissverstŠnd-
nissengegeben.Die €nderungendienender Klarstellung
unddembesserenVerstŠndnisdermit dieserVorschriftver-
folgten Zielsetzung. Danach sollen die LŠnder mittels
Rechtsverordnungdie ZulassungeinesKraftfahrzeugsda-
von abhŠngigmachenkšnnen,dassdenkraftfahrzeugsteu-
erlichen Vorschriften genŸgt ist.

Zu Artikel 8 (€nderung der Abgabenordnung)

Zu Nummer 1 (Inhaltsverzeichnis)

Im Inhaltsverzeichniswird die neue Regelungin ¤ 383a
berŸcksichtigt.

Zu Nummer 2 (¤ 20a Abs. 1 Satz1)

Durchdie €nderungsoll ein redaktionellerFehlerbeseitigt
werden.

Zu Nummer 3 (¤ 139b)

Zu Buchstabea (Absatz3 Nr. 11 und Absatz4 Nr. 3)

Der bisherim GesetzverwendeteBegriff ãFinanzŠmterÒist
zuenggefasst,daim BesteuerungsverfahrenfŸreinenSteu-
erpflichtigenau§erdenFinanzŠmternauchnochandereFi-
nanzbehšrdenzustŠndigseinkšnnen(z. B. Familienkassen
oderdiezentraleStelleim Sinnedes¤ 81 EStG).Dahersoll
der Begriff ãFinanzbehšrdenÒ verwendet werden.

Zu Buchstabeb (Absatz9 Ð neu Ð)

Die AnfŸgungdesneuenAbsatzes9 dientderKlarstellung.
DasBundesamtder Finanzenmusssicherstellen,dasseine
Personnur eine IdentifikationsnummererhŠlt.Liegendem
BundesamtfŸr Finanzenkonkrete AnhaltspunktefŸr die
UnrichtigkeitdervondenMeldebehšrdenŸbermitteltenDa-
ten vor, ist dies nicht mehr sichergestellt.

Beispiele:

Ð Dem BundesamtfŸr Finanzenwerdenvon den Melde-
behšrdenDatenfŸr einePersonmitgeteilt,die sowohlin
MŸnchenals auchin Hamburg mit Hauptwohnsitzge-
meldet ist.

Ð Die dem BundesamtfŸr FinanzenŸbermitteltenDaten
der Meldebehšrdenstimmenmit denErkenntnissendes
Bundesamts der Finanzen nicht Ÿberein.

In beidenBeispielenist nicht ohneweiteresfeststellbar, ob
es sich jeweils um dieselbe Person handelt.

Durch die †bermittlung nachdemneuenAbsatz9 werden
dieMeldebehšrdenin dieLageversetzt,denUnstimmigkei-
tennachzugehenunddamitdie Zweifel desBundesamtsfŸr
Finanzen auszurŠumen.

Zu Nummer 4 (¤ 139c Abs.3 Nr. 12, Abs.4 Nr. 16,
Abs.5 Nr. 18 und Abs.6 Nr. 3)

Diese€nderungentsprichtder €nderungin ¤ 139bAbs.3
Nr. 11 und Abs.4 Nr. 3 (vgl. Nummer 3 Buchstabe a).

Zu Nummer 5 (¤ 318 Abs.5 Satz2)

Es handeltsich um eine redaktionelleAnpassung,da die
bisher im Gesetzzitierte VerordnungŸberdie GeschŠfts-
fŸhrung und die VergŸtung des Zwangsverwaltersvom
16.Februar1970 (BGBl. I S.185) durch die Zwangsver-
walterordnungvom 19.Dezember2003 (BGBl. I S.2804)
abgelšst wurde.

Vorbemerkung zu den Nummern 6 bis 11 und Num-
mer 13

Die WertgebŸhrenfŸr die Zwangsvollstreckungnach der
AbgabenordnungwerdendurchFestgebŸhrenersetzt.Fest-
gebŸhrenwerdenbereitsseitlŠngerembeiderVollstreckung
durchdie Gerichtsvollziehermit Erfolg angewendet.Durch
die EinfŸhrungvon FestgebŸhrenauchfŸr die Zwangsvoll-
streckungnachder Abgabenordnungwerdendie verschie-
denen Verfahrensrechtevereinheitlicht und transparenter
gemacht.

Die HšhederGebŸhrenorientiertsichanderHšhederent-
sprechenden GebŸhren nach dem Gerichtsvollziehergesetz.

Zu Nummer 6 (¤ 337)

In Absatz1 wird der nun zu verwendendeOberbegriff
ãKostenÒdefiniert.Zugleichwird klargestellt,dassderVoll-
streckungsschuldner diese Kosten schuldet.

Zu Nummer 7 (¤ 339)

Zu Absatz 1

EineUnterscheidungin verschiedeneArtenderForderungs-
pfŠndungist durchdenWegfall desbisherigenAbsatzes7
nicht mehr erforderlich. Zugleich wird klargestellt, dass
Tiere keine Sachen sind.

Zu Absatz 2

Absatz2 entspricht der bisherigen Regelung.

Zu Absatz 3

Die GebŸhrsoll fŸr alle PfŠndungsma§nahmen20 Euro
betragen.Die Hšhe der GebŸhrorientiert sich an der ent-
sprechendenGebŸhrim GerichtsvollzieherkostengesetzfŸr
die Bewirkungvon PfŠndungen.Die im VergleichzumGe-
richtskostengesetzetwas hšhere GebŸhrfŸr Forderungs-
pfŠndungenist gerechtfertigt,da die Vollstreckungsbehšr-
den im Gegensatzzu den GerichtenvorhandeneVollstre-
ckungsmšglichkeiten selbst ermitteln mŸssen.
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Zu Absatz 4

AngesichtsdesArbeitsaufwandsfŸr eine fruchtlosePfŠn-
dungsoll auchin diesemFall dievolle GebŸhrerhobenwer-
den.

Zu Nummer 8 (¤ 340Abs.3 undAbs.4 ÐaufgehobenÐ)

Die HšhederGebŸhrentsprichtderbisherigenGebŸhr. Der
ArbeitsaufwandfŸr einen Wegnahmeversuchsteht dem
einerdurchgefŸhrtenWegnahmein nichtsnach.Dahersoll
auchfŸr einenWegnahmeversuchdie volle GebŸhrerhoben
werden.

Zu Nummer 9 (¤ 341 Abs.3 und 4)

Die VerwertungsgebŸhrsoll 40Eurobetragen.Die Hšheder
GebŸhrorientiert sich an der entsprechendenGebŸhrim
Gerichtsvollzieherkostengesetz fŸr eine Verwertung.

Bei AbwendungeinerVerwertungsoll nur eineGebŸhrvon
20 Euro erhoben werden.

Zu Nummer 10 (¤ 342 Abs.2 Satz3 Ð aufgehoben Ð)

Im Gegensatzzu denbisherigenWertgebŸhrenvermindern
sich FestgebŸhrendurchdie Aufteilung einerSteuerschuld
nicht. ¤342 Abs.2 Satz3 AO soll daher gestrichen werden.

Zu Nummer 11 (¤ 344)

In Absatz1 sollendieAuslagentatbestŠndeandiezwischen-
zeitliche rechtlicheund technischeEntwicklung angepasst
werden.

Der neueAbsatz2 stellt klar, dassSteuern,die die Finanz-
behšrdeaufgrundvon Vollstreckungsma§nahmenschuldet
(z. B. ¤ 13b UStG), vom Vollstreckungsschuldnerals Aus-
lagen erhoben werden.

Absatz3 entspricht dem bisherigen Absatz2.

Zu Nummer 12 (¤ 383a Ð neu Ð)

Die Identifikationsnummerdes¤ 139b AO und die Wirt-
schaftsidentifikationsnummernach¤ 139cAbs.3 AO unter-
liegen einer strikten Zweckbindung. Zuwiderhandlugen
gegendiesestrickte Zweckbindungsollen nachder neuen
Regelungals Steuerordnungswidrigkeitmit Geldbu§ege-
ahndetwerdenkšnnen. Zuwiderhandlungist die vorsŠtz-
liche oder leichtfertige Erhebungoder Verwendungder
IdentifikationsnummeroderderWirtschafts-Identifikations-
nummerentgegenden in ¤ 139b Abs. 2 Satz2 Nr. 1 AO
oder¤ 139cAbs.2 Satz2 AO genanntenZwecken,oderdie
vorsŠtzliche oder leichtfertige Ordnung oder Zugriffs-
erschlie§ungvon Dateiennachder Identifikationsnummer
entgegendenin ¤ 139bAbs. 2 Satz2 Nr. 2 AO genannten
Zwecken.Aufgrund der Mšglichkeit šffentlicher Stellen,
Zuwiderhandlungenmittels dienstrechtlicherInstrumenta-
rien zu regeln (Disziplinarrecht),ist eine Bu§geldbeweh-
rung fŸr šffentliche Stellen nicht notwendig.

Zu Nummer 13 (Anlage(zu ¤ 339Abs.4 AO) Ðaufgeho-
ben Ð)

Wegen der Umstellung der VollstreckungsgebŸhrenauf
FestgebŸhren ist die bisherige GebŸhrentabelle aufzuheben.

Zu Artikel 9 (€nderung des EG-Beitreibungs-
gesetzes)

Zu Nummer 1 (¤ 1)

Durch den Hinweis auf die einschlŠgigenEG-Richtlinien
wird die Zweckbestimmung des Gesetzes verdeutlicht.

Zu Nummer 2 (¤ 2)

Zu Buchstabe a (Absatz 2)

¤ 2 Abs. 2 nenntdie in ¤¤ 3 und4 nŠherbestimmtenArten
der zu gewŠhrendenUnterstŸtzungund regelt die ZustŠn-
digkeit (GeschŠftsweg)fŸr den Verkehr mit den anderen
Mitgliedstaaten.Die andieserStellegeregelteZustŠndigkeit
fŸr FŠlle des ¤ 5a des FinanzverwaltungsgesetzesentfŠllt
nachAufhebungdieserVorschrift.FŸrdenBereichderZoll-
verwaltungwurdedie Aufgabenwahrnehmungim Rahmen
der Strukturentwicklungder Bundesfinanzverwaltungvom
Zollkriminalamt auf die ZentralstelleVollstreckungsdienst
bei derOberfinanzdirektionHannoverŸbertragen.Die nun-
mehrigeoffeneFormulierungspiegeltdieswider, bindetdas
BMF abernur soweit als nštig in seinenEntscheidungen
Ÿber die Delegierung von Aufgabenwahrnehmungen.

Im †brigen ist Absatz2 redaktionellŸberarbeitetworden.
Die in Absatz2 bisherzitierte Richtlinie 77/794/EWGist
durchdie Richtlinie 2002/94/EGersetztund dasZitat ent-
sprechend angepasst worden (vgl. ¤ 1 Abs. 1 Ð neu Ð).

Zu Buchstabe b (Absatz4 Ð neu Ð)

Die RegelungermšglichteineDelegationderAmtshilfe bei
der Steuererhebung(Beitreibung)auf Landesfinanzbehšr-
den.Hierdurchwird einerAnregungdesBundesrechnungs-
hofes nachgekommen.

Zu Nummer 3 (¤ 3 Abs. 1)

Die Neufassunghinsichtlich der Auskunftsersuchengibt
durch den Bezugauf dasVerfahrender Vollstreckungdie
Richtlinie 76/308/EWG genauer wieder.

Zu Nummer 4 (¤ 4 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b)

Anpassungan die €nderung von Artikel 7 Abs. 2 Buch-
stabeb der Richtlinie 76/308/EWG durch die Richtlinie
2001/44/EG.Hiernachwird nicht mehrvorausgesetzt,dass
eigeneMa§nahmennicht zur vollstŠndigenTilgung gefŸhrt
haben,sondernesgenŸgt,dasssievoraussichtlichnicht zur
vollstŠndigen Tilgung fŸhren werden.

Zu Artikel 10 (€nderung des Au§ensteuergesetzes)

Zu Nummer 1 (¤ 7 Abs. 7)

¤ 7 Abs. 7 in derFassungdesArtikels 4 desGesetzesvom
15. Dezember2003(BGBl. I S.2678)regeltdasVerhŠltnis
zwischen Hinzurechnungsbesteuerungund Besteuerung
nach dem Investmentsteuergesetz.Danachsind die Vor-
schriftenŸberdie Hinzurechnungsbesteuerungnicht anzu-
wenden,wenndie EinkŸnfte,die nachdenVorschriftender
¤¤7 bis 14 AStG derHinzurechnungsbesteuerungunterlie-
gen,nachdem InvStG steuerpflichtigsind. Die Formulie-
rung ãnachden Vorschriftendes Investmentsteuergesetzes
steuerpflichtigsindÒbedeutet,dassErtrŠgeeinesauslŠndi-
schenInvestmentvermšgens,die nach¤ 2 Abs. 3 InvStG
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steuerfreisind, z. B. WertpapierverŠu§erungsgewinnebei
Privatanlegern,derHinzurechnungsbesteuerungunterliegen
kšnnten.Damit wŸrdenAnlagen in auslŠndischenInvest-
mentvermšgenbenachteiligt.Deshalbwird, wie schonnach
¤ 7 Abs. 7 AStG in der FassungdesGesetzeszur Fortset-
zung der Unternehmenssteuerreformvom 20. Dezember
2001 (BGBl. I S.3858) in Bezugauf dasAuslandsinvest-
ment-Gesetz,auf die Anwendungder VorschriftendesIn-
vStGabgestellt,d. h. dieHinzurechnungsbesteuerungunter-
bleibt, wenn auf die EinkŸnfteder auslŠndischenGesell-
schaftdie VorschriftendesInvStG anzuwendensind. Un-
berŸhrtbleibt die Anwendungder Vorschriften Ÿber die
Hinzurechnungsbesteuerung,wenn EinkŸnfte,auf die das
InvStGanzuwendenist, wegenderVorschrifteneinesDop-
pelbesteuerungsabkommensnichtbesteuertwerdenkšnnen.

Zu Nummer 2 (¤ 21 Abs. 12)

Die €nderungdes¤ 21 Abs.12 bewirkt,dassdie geŠnderte
Fassungdes¤ 7 Abs. 7 fŸr ZwischeneinkŸnftegilt, die in
einem Wirtschaftsjahrder Zwischengesellschaftoder der
BetriebsstŠtteentstandensind,dasnachdem31. Dezember
2003 beginnt.

Zu Artikel 1 1 (€nderung des Investmentsteuer-
gesetzes)

Zu Nummer 1 (InhaltsŸbersicht)

NotwendigeredaktionelleAnpassungder InhaltsŸbersicht
wegen des neu eingefŸgten ¤ 17a.

Zu Nummer 2 (¤ 1 Abs. 4 Ð neu Ð)

Allgemeines

Bei der VerabschiedungdesInvestmentsteuergesetzeswar
von derBesteuerungdesZwischengewinnsabgesehenwor-
den,weil von einerkurzfristigenRegelungzur Besteuerung
von VerŠu§erungsgewinnenbei Kapitalanlagenausgegan-
gen wurde. Zurzeit ist nicht absehbar, wann es zu dieser
Neuregelungkommt.Die BesteuerungvonInvestmentantei-
lenbietetzurzeitVorteilegegenŸberderDirektanlagein Ka-
pitalforderungenmit StŸckzinsberechnung.Eine Besteue-
rungdesZwischengewinnsist deshalbgeboten.Dabeiwird
eineeinheitlicheRegelungfŸr Anteile an in- und auslŠndi-
schen Investmentvermšgen vorgeschlagen.

Definition des Zwischengewinns

Die Vorschriftnimmt die Regelungenin ¤ 39 Abs. 2 Satz2
KAGG und ¤ 17 Abs. 2a Satz 2 AuslInvestmGauf. Die
GewinneausTermingeschŠfteni. S. des¤ 23 Abs. 1 Satz1
Nr. 4 EStGwerdennicht mehr in die BerechungdesZwi-
schengewinnseinbezogen,weil siebeimPrivatanlegernicht
mehr steuerpflichtigsind. Fernerwerdendie fŸr den Zwi-
schengewinnzu berŸcksichtigendenEinnahmenausKapi-
talforderungen fŸr DachfondsgestaltungenŸbereinstim-
mendmit dem Fall der Anlage des Investmentvermšgens
selbst in solchen Kapitalforderungen bestimmt.

Weitergehendalsnach¤ 39 Abs.2 Satz2 Nr. 5 KAGG und
¤ 17 Abs. 2a Satz2 Nr. 5 AuslInvestmGwerdenzukŸnftig
nicht nur die veršffentlichtenZwischengewinnevon Ziel-
fondsbeimZwischengewinndesDachfondsberŸcksichtigt,
sondernauchderin ¤ 5 Abs.2 Satz3 neuvorgeseheneãEr-
satzwertÒ.

Zu Nummer 3 (¤ 2 Abs. 1)

Zu Buchstabe a (Satz 1)

NachdemVorbild des¤ 39 Abs. 2 Satz1 KAGG und¤ 17
Abs.2aSatz1 AuslInvestmGzŠhltderZwischengewinnzu
den ErtrŠgen aus Investmentanteilen.

Zu Buchstabe b (Satz 5 Ð neu Ð)

Die VorschriftnimmtdieRegelungendes¤ 39Abs.2 Satz3
KAGG und ¤ 17 Abs. 2a Satz 3 AuslInvestmGauf. Der
Zwischengewinnflie§t mit dem Entgelt fŸr die RŸckgabe
oder VerŠu§erung des Investmentanteils zu.

Zu Nummer 4 (¤ 3)

Zu Buchstabe a (Absatz3 Satz2)

Zu Doppelbuchstabe aa(Nummer1)

Die anteiligeKŸrzungderallgemeinenWerbungskostenfŸr
nach DoppelbesteuerungsabkommensteuerbefreiteEin-
kŸnftesoll auchfŸr Anteile an auslŠndischenInvestment-
vermšgengelten.Dies ist im Hinblick auf die volle Gleich-
behandlungvon in- und auslŠndischenInvestmentanteile
geboten.

Zu Doppelbuchstabebb (Nummer2 Satz2 ÐaufgehobenÐ)

Mit der StreichungdesSatzes2 wird die in Satz1 enthal-
teneRegelungfŸrPrivatanlegerÐ10ProzentderWerbungs-
kostengeltenals nicht abzugsfŠhigeWerbungskostenÐauf
betrieblicheAnlegerausgeweitet.Die Ausweitungstehtvor
folgendem Hintergrund: Die nicht direkt zuzuordnenden
Werbungskostenfallen fŸr alle AktivitŠtendesInvestment-
vermšgensan. Gewinne aus WertpapierverŠu§erungsge-
schŠftensind vor ihrer AusschŸttungbei allen Anlegern,
nicht nur bei denPrivatanlegern,nicht steuerpflichtig.Die
pauschaleNichtberŸcksichtigungeines Anteils der allge-
meinenWerbungskostensoll deshalbin Zukunft nicht nur
fŸr Privatanleger, sondernfŸr alle Anlegergelten.Die Neu-
regelungfŸhrtzugleichzueinererheblichenVereinfachung.
Die InvestmentvermšgenmŸssennicht mehrwegenunter-
schiedlicher WerbungskostenverschiedeneErtrŠge fŸr
Privatanlegerund betrieblicheAnleger ermitteln mŸssen.
Au§erdemverdrŠngtdie Neuregelungdie Anwendungder
allgemeinenGrundsŠtzeinsoweit,alsdie Ðverwaltungsauf-
wendigeÐNotwendigkeitentfŠllt,die auf die thesaurierten
WertpapierverŠu§erungsgewinneentfallendennicht direkt
zuzuordnendenWerbungskostenin derFonds-BuchfŸhrung
gesondertzu erfassen,vorzutragenund in FŠllender Aus-
schŸttung zu verrechnen.

Zu Doppelbuchstabe cc(Nummer3 Satz1)

Der Inhalt der Regelungwird klarer formuliert und dem
Wortlaut der Nummer 4 angepasst.

Zu Doppelbuchstabe dd(Nummer4 Satz1)

Redaktionelle€nderung. Die Regelungselbst wird auch
nachderNeufassungdes¤ 8b Abs.5 desKšrperschaftsteu-
ergesetzesbeibehalten.SiefŸhrtzueinerŸbereinstimmenden
Behandlungvon direkt zuzuordnendenund allgemeinen
Kosten.ErsteresindnŠmlichnach¤ 3c Abs.1 desEinkom-
mensteuergesetzesnichtabzugsfŠhig,weil ¤ 3 Abs.1 fŸrdie
Ertragsermittlungdurch das Investmentvermšgeneinheit-
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lich die ErmittlungnachdenRegelnfŸr die †berschussein-
kŸnfte bei natŸrlichen Personen vorschreibt.

Zu Buchstabeb (Absatz4 Satz1)

Es wird klargestellt,dasseine Verrechnungnur zwischen
denErtragsartendesInvestmentvermšgenszulŠssigist, die
beim AnlegerhinsichtlichSteuerbarkeit,Umfangder Steu-
erpflicht und Erfassungszeitpunkt gleichbehandelt werden.

Zu Nummer 5 (¤ 4 Abs.2 Satz1)

Zum Zweck der Gleichbehandlungsoll eine Anrechnung
von fiktiver QuellensteueraufgrundeinesDoppelbesteue-
rungsabkommensauchbei auslŠndischenInvestmentantei-
len mšglich sein,soferndie auslŠndischeInvestmentgesell-
schaft die Veršffentlichungspflichten nach ¤5 erfŸllt.

Zu Nummer 6 (¤ 5)

Zu Buchstabea (Absatz1 Satz1 Nr. 3 Satz 2)

Redaktionelle €nderung.

Zu Buchstabeb (Absatz2)

Zu Doppelbuchstabe aa(Satz3 Ð neu Ð)

Verdeutlichung,dass bei Publikums-Investmentvermšgen
zwar ein Wahlrechtbei der Ermittlung desAktiengewinns
besteht,dies aberbei TŠtigkeitsbeginnbindendauszuŸben
ist.

Zu Doppelbuchstabe bb(Satz4 Ð bisheriger Satz 3)

Redaktionelle €nderung.

Zu Buchstabe c (Absatz 3 Ð neu Ð)

Die Vorschrift regeltdie Pflicht der Investmentgesellschaft
zur Ermittlung und VeršffentlichungdesZwischengewinns
undknŸpftan¤ 41Abs.4 KAGG an.Abweichendvon¤ 17
Abs. 3 Nr. 3 AuslInvestmGfŸhrt ein Versto§gegendiese
VerpflichtungennichtzurPauschbesteuerungnach¤ 6. Viel-
mehrwird stattdessender Zwischengewinnselbstpauschal
ermittelt.Anzusetzensind6 v. H. desEntgeltsfŸrdieRŸck-
gabeoder VerŠu§erungdesInvestmentanteils.Beim v. H.-
Satzwird an die Mindestverzinsungnach¤ 6 Satz1 ange-
knŸpft.

Zu Nummer 7 (¤ 6 Satz 1)

DerZwischengewinnist auchbeiderPauschbesteuerungzu
berŸcksichtigen.

Zu Nummer 8 (¤ 7 Abs. 1)

Wie nach¤ 38bAbs.4 KAGG und¤ 18aAbs.1 Nr. 3 Ausl-
InvestmG unterliegt der Zwischengewinndem Zinsab-
schlag.

Zu Nummer 9 (¤ 8)

Zu Buchstabea (Absatz2)

Zu Doppelbuchstabe aa(Satz1)

Die Folgenausder Steuerbefreiungnach¤ 4 Abs. 1 sind
nicht nur beim positiven Aktiengewinn nach ¤ 8 Abs. 1,
sondernauchbeimnegativenAktiengewinnnach¤ 8 Abs.2
zu berŸcksichtigen.

Zu Doppelbuchstabe bb(Satz2 Ð neu Ð)

Die Besonderheitenvon Dach-Investmentvermšgensind
nicht nur beim positiven Aktiengewinn nach ¤ 8 Abs. 1,
sondernauchbeimnegativenAktiengewinnnach¤ 8 Abs.2
zu berŸcksichtigen.

Zu Buchstabe b

Absatz4 Ð neu Ð

Die Vorschrift regelt die Rechtsfolgen,wenn das Publi-
kums-Investmentvermšgenentgegenseiner frŸherenEnt-
scheidungaufhšrt,denAktiengewinnzu ermitteln.Eswird
eine RŸckgabeund Neuanschaffung desInvestmentanteils
fingiert, von der Steuererhebungaber vorerst abgesehen.
FŸr die als angeschafft geltendenAnteile ist dasHalbein-
kŸnfteverfahrenund das Beteiligungsprivilegnicht anzu-
wenden.

Absatz5 Ð neu Ð

Eswird klargestellt,dassdie BerŸcksichtigungdesAktien-
gewinnsbei der VerŠu§erungoder RŸckgabevon Invest-
mentanteilennur bei betrieblichenAnlegern Anwendung
findet. RŸckgabeoderVerŠu§erungeinesInvestmentanteils
innerhalbder einjŠhrigenBehaltensfristunterliegenin vol-
lem Umfang der VerŠu§erungsgewinnbesteuerung(¤ 23
Abs.1 Satz1 Nr. 2 EStG).Zum ZweckederGleichbehand-
lung derRechtsformenfŸr Investmentvermšgenfindet ¤ 17
EStG keine Anwendung.

Zu Nummer 10 (¤ 11 Abs.1 Satz2)

Redaktionelle €nderung.

Zu Nummer 11 (¤ 12 Satz3)

Es handeltsich um die BereinigungeinesRedaktionsver-
sehens.

Zu Nummer 12 (¤ 13 Abs. 2 Satz 2)

Redaktionelle €nderung.

Zu Nummer 13 (¤ 14)

Allgemeines

Die steuerlichenFolgenderVerschmelzungzweierinlŠndi-
scherSondervermšgenwerdendurchNeufassungder Vor-
schriftenklarer bestimmt.Die Ausdrucksweisewird dabei
demallgemeinenUmwandlungs-undUmwandlungssteuer-
recht angeglichen.

Absatz 1

Der Anwendungsbereichwird eindeutigauf Sondervermš-
genbegrenzt.Die Verschmelzungvon Investmentaktienge-
sellschaftenwirft besondereaufsichts-und steuerrechtliche
Problemeauf, die einemspŠterenGesetzgebungsverfahren
vorbehalten bleiben mŸssen.

AbsŠtze 2 und 3

FŸr die Ermittlung der InvestmentertrŠgezum Zweck der
BesteuerungderAnlegerwird derAnsatzder fortgefŸhrten
Anschaffungskostendes ŸbertragendenSondervermšgens
durch das Ÿbernehmende Sondervermšgen vorgeschrieben.
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Absatz 4

Auf der EbenedesAnlegersdesŸbertragendenSonderver-
mšgenswird auchin der Ausdrucksweisedeutlichheraus-
gestellt,dassdie ãneuenÒAnteile an dem Ÿbernehmenden
Sondervermšgenan die Stelleder Anteile an demŸbertra-
gendenSondervermšgentreten.Der BuchwertdesInvest-
mentanteilsoderder Summeder Investmentanteilean dem
ŸbertragendenSondervermšgenist auchder Buchwert fŸr
denInvestmentanteiloderdieSummederInvestmentanteile
andemŸbernehmendenSondervermšgen.Soweitmit RŸck-
sichtauf die BemessungderUmtauschquotenachdemVer-
hŠltnis der NettoinventarwertezusŠtzlicheInvestmentan-
teile an dem ŸbernehmendenSondervermšgenzugeteilt
werden,gehenstille Reservenanteilig auf die zusŠtzlichen
InvestmentanteileŸber. Bis zu denursprŸnglichenAnschaf-
fungskostender Investmentanteilean dem Ÿbertragenden
Sondervermšgenist eine Wertaufholungnach¤ 6 Abs. 1
Satz1 Nr. 2 Satz3 desEinkommensteuergesetzeszulŠssig,
die bei Zuteilung zusŠtzlicherInvestmentanteileauch bei
diesen vorzunehmen ist.

Bei Investmentanteilenim PrivatvermšgenlŠuft die Frist
des¤ 23 Abs. 1 Satz1 Nr. 2 desEinkommensteuergesetzes
weiter;esbeginntdurchdieZuteilungderInvestmentanteile
an dem ŸbernehmendenSondervermšgenaberkeine neue
Frist.

Absatz 5

Der bisherige¤ 14 Abs. 3 wird mit kleinen sprachlichen
€nderungen fortgefŸhrt.

Absatz 6

Durch die Verschmelzungdarf sich der Aktiengewinn je
Investmentanteilbezogen auf den Investmentanteildes
ŸbertragendenSondervermšgensnicht Šndern. Werden
weniger oder mehr Investmentanteileam Ÿbernehmenden
Sondervermšgenzugeteilt, ist der Aktiengewinn entspre-
chend umzurechnen.

Bei Publikums-Sondervermšgenist eine FortfŸhrungdes
Aktiengewinnsnur mšglich, wennalle beteiligtenSonder-
vermšgendenAktiengewinnermittelnundveršffentlichen.
Ist diesnicht der Fall, ist fŸr die Investmentanteile,die an
die Stelleder Investmentanteilemit ErmittlungdesAktien-
gewinnstreten,die RŸckgabe-und Neuausgabefiktiondes
¤ 8 Abs. 4 anzuwenden.

Zu Nummer 14 (¤ 15 Abs.1)

Zu Buchstabe a (Satz 1)

Bei inlŠndischenSpezial-Sondervermšgenist derAktienge-
winn zu schŠtzen,wenndasSondervermšgenseinerErmitt-
lungspflichtnichtnachkommt.¤ 8 Abs.4 wird daherausge-
schlossen.

Zu Buchstabe b (Satz 5 und 6 Ð neu Ð)

Die neuenSŠtzelassenbeiSpezial-Sondervermšgenbeider
VerŠu§erungoderRŸckgabevon Investmentanteilenaufge-
laufeneVerlustvortrŠgenicht auf denneuenAnlegerŸber-
gehenbzw. sehenin FŠllender Verschmelzungnur einen
anteiligen †bergang der VerlustvortrŠgevor. Damit soll
missbrŠuchlichen Gestaltungen vorgebeugt werden.

Zu Nummer 15 (¤ 16)

Zu Buchstabe a (Satz1)

Bei auslŠndischenSpezial-Investmentvermšgenist derAk-
tiengewinnzu schŠtzen,wenndasInvestmentvermšgensei-
ner Ermittlungspflichtnicht nachkommt.¤ 8 Abs. 4 wird
daher ausgeschlossen.

Zu Buchstabeb (Satz3)

Es handeltsich um die BereinigungeinesRedaktionsver-
sehens.

Zu Nummer 16 (¤ 17a Ð neu Ð)

Auch bei auslŠndischenInvestmentvermšgen,die ihrer
Struktur nach inlŠndischenSondervermšgenentsprechen,
ist eineVerschmelzungdenkbar. FŸrdie Anteile ansolchen
SondervermšgenŠhnlichenInvestmentvermšgen,die dem
RechteinesanderenMitgliedstaatsderEuropŠischenUnion
oder einesanderenVertragsstaatsdes EuropŠischenWirt-
schaftsraumsunterstehen,siehtdie neueVorschriftdie glei-
chenRechtsfolgenvor, wenn die Verschmelzungden auf-
sichtsrechtlichenVorgabendes¤ 40 desInvestmentgesetzes
entsprichtund fŸr die Ermittlungder InvestmentertrŠgedie
fortgefŸhrtenAnschaffungskostendesŸbertragendenSon-
dervermšgens anzusetzen sind.

Die BestŠtigungder auslŠndischenInvestmentaufsichtsoll
dieEinhaltungder¤ 40desInvestmentgesetzesentsprechen-
denauslŠndischenVorschriftensicherstellen.ZumNachweis
dersteuerrechtlichenVoraussetzungenwird eineBescheini-
gungdesentsprechendenBerufstrŠgersverlangt.Im Einzel-
fall kann dasBundesamtfŸr FinanzenweitereNachweise
verlangen.

Zu Nummer 17 (¤ 18)

Zu Buchstabe a (Absatz1)

Die €nderungendes Investmentsteuergesetzessollen, so-
weit sie redaktionelleroder klarstellenderArt sind, ab der
erstmaligenAnwendungdesInvestmentsteuergesetzesgel-
ten.FŸrmaterielleRechtsŠnderungenist eineabweichende
Regelung erforderlich.

Absatz1 Satz1

Absatz 1 Satz 1 enthŠlt die bisherige Anwendungsregelung.

Zu Buchstabeb (AbsŠtze 2 und 3 Ð neu Ð)

Die AusweitungderNichtberŸcksichtigungvon Werbungs-
kosten(¤ 3 Abs.3) gilt ausGrŸndendesVertrauensschutzes
erst fŸr kŸnftige GeschŠftsjahre.

Spiegelbildlichzu ¤ 19 Abs. 2 Satz3 und Abs. 3 Satz3
beim Wegfall der Zwischengewinnbesteuerungsind die
neuen Vorschriften zum ZwischengewinnfŸr RŸckgabe,
VerŠu§erungoderErwerbnachdem31.Dezember2004an-
zuwenden.

Zu Artikel 12 (€nderung des Steuerberatungs-
gesetzes)

Zu Nummer 1 (InhaltsŸbersicht)

NotwendigeredaktionelleAnpassungder InhaltsŸbersicht
an die geŠnderte †berschrift von ¤5.
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Zu Nummer 2 (¤ 4 Nr. 11)

Zu Buchstabe a (Satz 1 Buchstabe b)

¤ 4 Nr. 11 regeltdie Befugniszu beschrŠnkterHilfeleistung
in SteuersachendurchLohnsteuerhilfevereine.Lohnsteuer-
hilfevereinesindaufgrundihrer Entstehungsgeschichteund
ihrem gesetzlichenAuftrag ãSelbsthilfeeinrichtungenÒvon
Arbeitnehmern.Die Bestimmungdes Umfangsder Bera-
tungsbefugniseinesLohnsteuerhilfevereinsmusssichdaher
nachdenfŸr diesenPersonenkreistypischerweiseverwirk-
lichtensteuerlichenTatbestŠndenrichten.AusdiesemGrund
soll sich die Hilfe der Lohnsteuerhilfevereinein Steuer-
sachenvornehmlich auf EinkŸnfte aus nichtselbstŠndiger
Arbeit erstrecken.Nach ¤ 4 Nr. 11 Buchstabeb StBerG
dŸrfenLohnsteuerhilfevereinekeine Hilfe in Steuersachen
leisten, wenn ihre Mitglieder nebenden EinkŸnftenaus
nichtselbstŠndigerArbeit nochEinkŸnfteausselbstŠndiger
Arbeit erzielen.

Die nach¤ 3 Nr. 12 EStGgewŠhrtenAufwandsentschŠdi-
gungenausšffentlichenKassen(z. B. fŸr die ehrenamtliche
TŠtigkeitim kommunalenBereich)undEinnahmenausbe-
stimmtennebenberuflichenTŠtigkeitenim gemeinnŸtzigen
Bereich(z. B. als†bungsleiter)biszurHšhevon insgesamt
1 848 Euro im Jahr(¤ 3 Nr. 26 EStG)werdenÐabhŠngig
von der jeweils ausgeŸbtenTŠtigkeitÐdenEinkŸnftenaus
selbstŠndigerArbeit (¤ 18 EStG)oderausnichtselbstŠndi-
gerArbeit (¤ 19 EStG)zugeordnet,sindaberbei Vorliegen
derVoraussetzungendes¤ 3 Nr. 12 bzw. Nr. 26 EStGsteu-
erfrei.

Die beschrŠnkteBefugnis der Lohnsteuerhilfevereinezur
Hilfeleistungin Steuersachenverbietetihnenbei Vorliegen
von unterdie EinkŸnfteausselbstŠndigerArbeit fallenden
AufwandsentschŠdigungenundsteuerfreienEinnahmennach
¤ 3 Nr. 26EStGHilfe in Steuersachenzu leisten.DerArbeit-
nehmermussin diesemFall denRateineszuunbeschrŠnkter
Hilfeleistung in Steuersachenbefugten(z. B. Steuerberater)
in Anspruchnehmen.DiesesteuerlicheRegelungbehindert
das ehrenamtlicheEngagementim kommunalenBereich
und das nebenberuflicheEngagementim gemeinnŸtzigen
Bereich, da hŠufig die MehrkostenfŸr die Beauftragung
eines Steuerberatersanstelleeines Lohnsteuerhilfevereins
fŸr die FertigungderEinkommensteuererklŠrunginsgesamt
die gewŠhrteAufwandsentschŠdigungbzw. die Einnahmen
ausnebenberuflicherTŠtigkeitim gemeinnŸtzigenBereich
Ÿbersteigenund die Betroffenen aus diesemGrund nicht
bereit sind, sich ehrenamtlichbzw. nebenberuflichim ge-
meinnŸtzigen Bereich zu betŠtigen.

Die Befugniszu beschrŠnkterHilfeleistungin Steuersachen
durch Lohnsteuerhilfevereinein ¤ 4 Nr. 11 wird daher
geringfŸgigauf die Befugniszur Hilfeleistung bei der Er-
zielung von AufwandsentschŠdigungenfŸr ehrenamtliche
TŠtigkeitenund EinnahmenausnebenberuflicherTŠtigkeit
ausgeweitet.

Zu Buchstabe b (Satz 3)

DurchdasZweiteGesetzfŸr moderneDienstleistungenam
Arbeitsmarkt,das erstmalsab dem Veranlagungszeitraum
2003anzuwendenist, wurde¤ 35aEStGneueingefŸgt.Da-
nachermŠ§igtsichdie tariflicheEinkommensteuer, vermin-
dert um die sonstigenSteuerermŠ§igungen,fŸr haushalts-
naheBeschŠftigungsverhŠltnisse,die in eineminlŠndischen

HaushaltdesSteuerpflichtigenausgeŸbtwerden,aufAntrag
um die in der Vorschrift genannten BetrŠge.

Mit derBeschŠftigungeinerPersonin o. g. Sinneentstehen
demSteuerpflichtigenPflichtenzurAnmeldungundAbfŸh-
rung von Lohnsteuer nach den ¤¤ 40a und 41a EStG.

DerLohnsteuerhilfevereinist bishergenerellzusteuerlicher
Hilfeleistung im Zusammenhangmit so genanntenArbeit-
geberaufgaben nicht befugt.

Die EinfŸhrungder SteuerermŠ§igungnach ¤ 35a EStG
zielt vorrangig darauf ab, durch Schaffung eines steuer-
lichen Anreizesbeim Arbeitgeber, die BeschŠftigungvon
ãSchwarzarbeiternÒim haushaltsnahenBereichzu bekŠmp-
fen.

DasVerbotder Hilfeleistungin Steuersachenbei mit haus-
haltsnahenBeschŠftigungenim Zusammenhangstehenden
Arbeitgeberpflichtendurch LohnsteuerhilfevereinewŸrde
densteuerlichenAnreiz schmŠlern,da durchdie Beauftra-
gung eines Steuerberaterswieder Mehrkostenentstehen.
DarŸberhinauskonterkariertdie zusŠtzlicheBeauftragung
einesSteuerberatersallein fŸr die Anmeldungder Lohn-
steuereinesim HaushaltdesSteuerpflichtigenBeschŠftig-
ten das Ziel, die Schwarzarbeit zu bekŠmpfen.

Die Befugniszu beschrŠnkterHilfeleistungin Steuersachen
durchLohnsteuerhilfevereinein ¤ 4 Nr. 11 wird daherauf
die Befugniszur Hilfeleistungbei mit haushaltsnahenBe-
schŠftigungenim ZusammenhangstehendenArbeitgeber-
pflichten ausgeweitet.

Zu Nummer 3 (¤ 5)

Zu den Buchstaben a und b (†berschrift und¤ 5 Abs.3
Ð neu Ð)

¤ 5 Abs. 1 StBerGregelt,dassandereals die in den¤¤ 3
und4 bezeichnetenPersonenund Vereinigungennicht ge-
schŠftsmŠ§igHilfe in SteuersachenleistendŸrfen.Werden
denFinanzbehšrdenoderSteuerberaterkammernTatsachen
bekannt,die den Verdacht begrŸnden,dass ein Versto§
dagegenvorliegt,habensiedieseTatsachenderfŸrdasBu§-
geldverfahren zustŠndigen Stelle mitzuteilen.

Nunmehrwird klargestellt,dassdie Finanzbehšrdenauch
beim Verdachtder unzulŠssigenVerwendungeinerBerufs-
bezeichnung,diefŸrdieStrafverfolgungoderDurchfŸhrung
des Bu§geldverfahrenszustŠndigenStellen unterrichten
mŸssen.Dies entsprichtder Intention,unbefugteHilfeleis-
tung in SteuersachenÐauchim InteressedesSchutzesder
Steuerpflichtigen Ð zu unterbinden.

DarŸberhinausist auchdie fŸreinberufsaufsichtlichesVer-
fahrenzustŠndigeStellezu unterrichten,damit die Berufs-
kammern wie die Steuerberater-, WirtschaftsprŸfer- und
RechtsanwaltskammerdasunberechtigteFŸhreneiner Be-
rufsbezeichnung berufsaufsichtlich ahnden kšnnen.

Zu Nummer 4 (¤ 6 Nr. 5 Ð neu Ð)

NachgeltendemRechthabengeprŸfteBilanzbuchhalterund
Steuerfachwirteauf demGebietdesSteuerberatungswesens
lediglichdieBefugnis,laufendeGeschŠftsvorfŠllezubuchen
unddie laufendeLohnabrechnungsowiedieLohnsteuer-An-
meldungenzufertigen.Die vondenIndustrie-undHandels-
kammern abgenommeneBilanzbuchhalterprŸfungdŸrfte
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fŸr denRegelfalleinehinreichendefachlicheQualifikation
gewŠhrleisten,die eserlaubt,dassdie bislangdennach¤ 3
StBerG zur unbeschrŠnktenHilfeleistung in Steuersachen
(z. B. Steuerberatern,RechtsanwŠlten,WirtschaftsprŸfern)
befugtenPersonenund GesellschaftenvorbehalteneTŠtig-
keit des Erstellens von Umsatzsteuer-Voranmeldungen
kŸnftig auchdurch geprŸfteBilanzbuchhalterund Steuer-
fachwirte wahrgenommen werden darf.

Die mit demerfolgreichenBestehendieserPrŸfungennach-
gewiesenenKenntnissesind unabdingbareMindestvoraus-
setzungfŸr das Fertigen der Umsatzsteuer-Voranmeldun-
gen. Diese Anforderung an die Qualifikation trŠgt dem
UmstandRechnung,dassdie Befugniszur AbgabederUm-
satzsteuer-Voranmeldungdie Bearbeitungauchschwieriger
FŠlleumfasst.Eine Differenzierungnachdem Schwierig-
keitsgradist in rechtsklarerWeisenichtmšglich.Einesach-
liche Differenzierung ist insoweit nicht mšglich.

FŸrdie in ¤ 6 Nr. 4 genanntenPersonen(z. B. Buchhalter)
erscheintes vor diesemHintergrund als zumutbar, die als
FortbildungsprŸfungkonzipierte PrŸfung abzulegen.Die
ZulassungsvoraussetzungendŸrftejededer in ¤ 6 Nr. 4 ge-
nannten Personen erfŸllen.

Zu Nummer 5 (¤ 14 Abs. 1 Nr. 2)

Die im FinanzverwaltungsgesetzeingerŠumteMšglichkeit
des†bergangsvom dreistufigenzumzweistufigenVerwal-
tungsaufbaudurch Abschaffung der Mittelbehšrdenbzw.
der lŠnderŸbergreifendenZusammenarbeitauf dem Gebiet
des Steuerberatungsgesetzesmacht es erforderlich, die
konkreteBehšrdenbezeichnungãOberfinanzdirektionÒund
deren Bezirk ãOberfinanzbezirkÒdurch funktionale Be-
zeichnungen zu ersetzen.

Zu Nummer 6 (¤ 15Abs.1 und3,¤¤16,17und19Abs.2)

Redaktionelle€nderung.VergleicheBegrŸndungzu Num-
mer5.

Zu Nummer 7 (¤ 20)

Zu Buchstabe a (Absatz 1) und Buchstabe b Doppel-
buchstabe aa (Absatz 2)

Redaktionelle€nderung.VergleicheBegrŸndungzu Num-
mer5.

Zu Buchstabeb Doppelbuchstabebb (Absatz2 Nr. 3)

¤ 20 Abs. 2 regelt,in welchenFŠllendie Anerkennungals
Lohnsteuerhilfevereinwiderrufenwird. Danachist u. a. die
Anerkennungzu widerrufen, wenn die ordnungsgemŠ§e
GeschŠftsfŸhrungnicht gewŠhrleistetist. Die Formulierung
bereitetin derPraxisAuslegungsschwierigkeiten.Die AnfŸ-
gungdesHalbsatzesin Absatz2 Nr. 3 dientdaherzur Klar-
stellungdesBegriffs der ordnungsgemŠ§enGeschŠftsfŸh-
rung.

Nach Buchstabeb liegt eine ordnungsgemŠ§eGeschŠfts-
fŸhrungnicht vor, wennder Lohnsteuerhilfevereinin Ver-
mšgensverfallgeratenist. Damit sind die FŠllegemeint,in
denen der LohnsteuerhilfevereinzahlungsunfŠhigoder
Ÿberschuldetist undausdiesemGrunddieVorschriftenŸber
das Insolvenzverfahren anzuwenden sind.

Zu Nummer 8 (¤ 22 Abs. 7 Nr. 1)

Redaktionelle€nderung.VergleicheBegrŸndungzu Num-
mer5.

Zu Nummer 9 (¤ 23)

Zu Buchstabe a (Absatz 2) und Buchstabe b(Absatz 4)

Redaktionelle€nderung.VergleicheBegrŸndungzu Num-
mer5.

Zu Nummer 10 (¤ 24 Abs. 1; ¤ 25 Abs.2 Satz2)

Redaktionelle€nderung.VergleicheBegrŸndungzu Num-
mer5.

Zu Nummer 11 (¤ 26 Abs. 2 Satz 2 Ð neu Ð)

¤ 56 regelt,welcheFormender beruflichenZusammenar-
beit beiSteuerberaternundSteuerbevollmŠchtigtenzulŠssig
sind.

Bisherwaresnurmšglich,KooperationenunterhalbderSo-
zietŠtmit Personeneinzugehen,die einemsozietŠtsfŠhigen
Berufangehšren,¤ 52derBerufsordnungderBundessteuer-
beraterkammer(BOStB). DieseMšglichkeit wird mit dem
neugefasstenAbsatz6 in ¤ 56 im Gesetzklargestelltund
erweitert,sodasseskeineBeschrŠnkungbezŸglichdesPer-
sonenkreisesgibt, mit dem Steuerberater, Steuerbevoll-
mŠchtigteund Steuerberatungsgesellschaftenkooperieren
kšnnen, wenn dadurchnicht die Einhaltungvon Berufs-
pflichten(UnabhŠngigkeit,Eigenverantwortlichkeit,Gewis-
senhaftigkeit,Verschwiegenheitund Verzicht auf berufs-
widrigeWerbung)gefŠhrdetwird unddieGrenzezurSozie-
tŠt und Partnerschaft gewahrt bleibt.

Mit demneuenSatz2 in ¤ 26 Abs. 2 wird klargestellt,dass
auchLohnsteuerhilfevereineKooperationenmit Steuerbera-
tern, SteuerbevollmŠchtigtenund Steuerberatungsgesell-
schaften eingehen kšnnen.

Die BerufsordnungderBundessteuerberaterkammerist ent-
sprechend anzupassen.

Zu Nummer 12 (¤ 27 Abs.1 und 2)

Redaktionelle€nderung.VergleicheBegrŸndungzu Num-
mer5.

Im †brigen wird derBegriff ãAufsichtsbehšrdeÒgesetzlich
definiert.

Zu Nummer 13 (¤ 28 Abs. 2)

Redaktionelle€nderung.VergleicheBegrŸndungzu Num-
mer5.

Zu Nummer 14 (¤ 30 Abs. 1)

Redaktionelle€nderung.VergleicheBegrŸndungzu Num-
mer5.

Zu Nummer 15 (¤ 56 Abs. 6 Ð neu Ð)

¤ 56 regelt,welcheFormenderberuflichenZusammenarbeit
beiSteuerberaternundSteuerbevollmŠchtigtenzulŠssigsind.

Eine Kooperationist eine ZusammenarbeitzwischenBe-
rufstrŠgernohne Annahme gemeinschaftlicherAuftrŠge.
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Bisherwaresnurmšglich,KooperationenunterhalbderSo-
zietŠtmit Personeneinzugehen,die einemsozietŠtsfŠhigen
Berufangehšren,¤ 52derBerufsordnungderBundessteuer-
beraterkammer(BOStB).DieseMšglichkeit soll im Gesetz
klargestellt und erweitert werden, so dass es keine Be-
schrŠnkungbezŸglichdes Personenkreisesgibt, mit dem
Steuerberater, SteuerbevollmŠchtigteund Steuerberatungs-
gesellschaftenkooperierenkšnnen,wenndadurchnicht die
EinhaltungvonBerufspflichten(UnabhŠngigkeit,Eigenver-
antwortlichkeit,Gewissenhaftigkeit,Verschwiegenheitund
VerzichtaufberufswidrigeWerbung)gefŠhrdetwird unddie
Grenze zur SozietŠt und Partnerschaft gewahrt bleibt.

Die ZulŠssigkeiteinerBŸrogemeinschaftim Rahmeneiner
Kooperationist geboten,weil nur so sichergestelltist, dass
der MandantŸberdie WeitergabeseinerDaten an Dritte
Kenntnis erlangt.

Die BerufsordnungderBundessteuerberaterkammerist ent-
sprechend anzupassen.

Zu Nummer 16 (¤ 57 Abs. 2 Satz 1)

¤ 57 regeltdie allgemeinenBerufspflichtenfŸr Steuerbera-
ter und SteuerbevollmŠchtigte.

Mit der€nderungdes¤ 57 Abs.2 StBerGin Anlehnungan
¤ 7 Nr. 8 BRAO wird die Generalklauseldenanwaltlichen
Regelungenangepasst,die bei Versto§gegendie allgemei-
nen Berufspflichten zur Anwendung kommen.

Zu Nummer 17 (¤ 58 Satz 2 Nr. 5a Ð neu Ð)

¤ 58 regelt,welcheArbeitnehmertŠtigkeitenmit demBeruf
desSteuerberatersund desSteuerbevollmŠchtigtenverein-
bar sind.

Die bisherige Regelung lŠsst den Syndikussteuerberater
nicht zu.

Das anwaltlicheBerufsrechtkennt eine vergleichbareBe-
schrŠnkung fŸr Syndici nicht.

In Anpassungan das Berufsrechtder RechtsanwŠltesoll
kŸnftig die TŠtigkeitals Angestelltereines(kaufmŠnnisch-
erwerbswirtschatlichen)Unternehmensmit dem Beruf des
Steuerberatersvereinbarsein.Andersalsbei denAnwŠlten
wird die Zulassungdes Syndikus-Steuerberatersaber be-
schrŠnktauf TŠtigkeitenin demUnternehmenim Sinnedes
¤ 33, d.h. auf Hilfeleistungen in Steuersachen.

Zu Nummer 18 (¤ 66 Abs. 2 Satz 2)

Das Komma wurde bei EinfŸhrungder Vorschrift verges-
sen.

Zu Nummer 19 (¤ 73)

¤ 73regeltdenZusammenschlussderBerufstrŠgerin Steuer-
beraterkammern.

DurchdieAnfŸgungdesSatzes2 in Absatz3 wird dieMšg-
lichkeit eršffnet,beiAuflšsungderOberfinanzdirektionden
bisherigen Kammerbezirk beizubehalten,ohne dass die
Landesregierungeinen neuen Kammerbezirkbestimmen
muss.

Im †brigen handeltessichumeineredaktionelle€nderung.
Vergleiche BegrŸndung zu Nummer5.

Zu Nummer 20 (¤ 74)

Zu Buchstabe a (Absatz1 Satz 1 und Absatz 2)

¤ 74regeltdieMitgliedschaftin denSteuerberaterkammern.

Im †brigen handeltessichumeineredaktionelle€nderung.
Vergleiche BegrŸndung zu Nummer5.

Zu Buchstabe b (Absatz 1 Satz 2)

Eshandeltsichum einesprachliche€nderung.An anderen
StellendesGesetzeswird derBegriff ãKammerbezirkÒver-
wendet,daherwird derbisherim GesetzenthalteneBegriff
ãBereichÒ durch ãBezirkÒ ersetzt.

Zu Nummer 21 (¤ 75 Abs. 1 Satz 1 und 2)

Nach¤ 75ist derZusammenschlussmehrererSteuerberater-
kammern zulŠssig.

Im †brigen handeltessichumeineredaktionelle€nderung.
Vergleiche BegrŸndung zu Nummer5.

Zu Nummer 22 (¤ 76 Abs. 7 Ð neu Ð)

¤ 76 regelt, welche Aufgaben der Steuerberaterkammer
obliegen.

DasSignaturgesetzregeltdenEinsatzsogenannterdigitaler
Signaturenund die Vergabevon Signaturzertifikatendurch
Zertifizierungsdiensteanbieter.

Der neueAbsatz7 gestattetdenSteuerberaterkammernals
ZertifizierungsdiensteanbieternachdemSignaturgesetzfŸr
ihre Mitglieder tŠtigzu werden.Eine Verpflichtunghierzu
besteht aber nicht.

Zu Nummer 23 (¤ 90 Abs. 1)

¤ 90 enthŠltdie gesetzlichenRegelungenim Bereich der
berufsgerichtlichen Ma§nahmen bei den Steuerberatern.

In den Katalog der berufsgerichtlichenMa§nahmenwird
zusŠtzlichãdasBerufsverbotfŸrdieDauervoneinembiszu
fŸnf JahrenÒaufgenommen.DiesentsprichtdemGebotder
VerhŠltnismŠ§igkeit,weil derzeitweiseAusschlussausdem
Beruf gegenŸberdemdauerhaftenAusschlussausdemBe-
ruf einenwenigereinschneidendenEingriff in die Berufs-
freiheit darstellt.

Zu Nummer 24 (¤ 157 Abs. 7 Ð aufgehoben Ð)

Die †bergangsvorschriftausAnlassdesGesetzeszur€nde-
rung von VorschriftenŸberdie TŠtigkeitder Steuerberater
hat mangelsnoch vorhandenerregelungsbedŸrftigerFŠlle
keinepraktischeBedeutungmehrundkanndahergestrichen
werden.

Zu Nummer 25 (¤ 162 Abs. 1 Nr. 2, 4 und 7)

¤ 162 bestimmt,welchePflichtverletzungender Lohnsteu-
erhilfevereine mit einer Geldbu§e geahndet werden kšnnen.

Im †brigen handeltessichumeineredaktionelle€nderung.
Vergleiche BegrŸndung zu Nummer5.
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Zu Artikel 13 (€nderungderVerordnungzurDurch-
fŸhrungderVorschriftenŸberSteuer-
berater, SteuerbevollmŠchtigteund
Steuerberatungsgesellschaften)

Zu Nummer 1 (¤ 10 Abs. 2)

¤ 10 enthŠltRegelungenzum PrŸfungsausschuss(Zusam-
mensetzungu. a.), vor demdie SteuerberaterprŸfungabzu-
legen ist.

Die €nderung desSatzes1 und die AnfŸgungdesneuen
Satzes5 dienenderKlarstellung.EineZuordnungderStell-
vertreterin einemgrš§erenMa§stab,z. B. fŸr einzelnePrŸ-
fungsausschŸsse,entspricht einem PraxisbedŸrfnisnach
FlexibilitŠt und auch der tatsŠchlichenHandhabung.Eine
Einzelzuordnungwie beieinemGerichtskšrper(Artikel 101
Abs. 1 Satz 2 GG) ist nicht erforderlich.

Mit der AnfŸgungdesneuenSatzes6 wird sichergestellt,
dassdie Berufung von Mitgliedern in den PrŸfungsaus-
schussbiszumEndebegonnenerVerfahrenfortbesteht.Bis-
her machenes langwierigeGerichtsverfahrenerforderlich,
dassinzwischenausgeschiedeneMitglieder desPrŸfungs-
ausschussesnur fŸr dieseVerfahrenneu berufenwerden
mŸssen.

Zu Nummer 2 (¤ 18 Abs. 3)

Bishersindnach¤ 18Abs.3 DVStB kšrperbehindertenPer-
sonenauf Antrag Erleichterungenbei der Fertigung der
Aufsichtsarbeiten zu gewŠhren.

Die GesetzesŠnderungstelltklar, dassPrŸfungserleichterun-
geni. S.v. Ausgleichsma§nahmenauchsolchenBewerbern
gewŠhrtwerden kšnnen, die bei der Fertigung der Auf-
sichtsarbeitenbeeintrŠchtigtsind, ohne (kšrper)behindert
i. S.d. ¤ 2 Abs. 1 SBGIX zu sein.Der bisherigeGesetzes-
wortlaut war insofern missverstŠndlich.

Die Regelunglehntsichan¤ 13 Abs.7 derbaden-wŸrttem-
bergischen Juristenausbildungs- und PrŸfungsordnung an.

Zu Artikel 14 (€nderung der Verordnung zur
DurchfŸhrungder Vorschriften Ÿber
die Lohnsteuerhilfevereine)

Zu Nummer 1 (¤ 1)

Die im FinanzverwaltungsgesetzeingerŠumteMšglichkeit
des†bergangsvom dreistufigenzumzweistufigenVerwal-
tungsaufbaudurch Abschaffung der Mittelbehšrdenbzw.
der lŠnderŸbergreifendenZusammenarbeitauf dem Gebiet
desSteuerberatungsgesetzesmachteserforderlich,die kon-
krete BehšrdenbezeichnungãOberfinanzdirektionÒund
deren Bezirk ãOberfinanzbezirkÒdurch funktionale Be-
zeichnungen zu ersetzen.

Zu Nummer 2 (¤ 2 Nr. 4, ¤ 5 Nr. 1 Buchstabeb, ¤ 7
Satz1, ¤ 8 Abs. 1 Satz 2)

Redaktionelle€nderung.VergleicheBegrŸndungzu Num-
mer1.

Zu Nummer 3 (¤ 5 Nr. 2, ¤ 6 Nr. 1 Buchstabe b)

Redaktionelle€nderung.VergleicheBegrŸndungzu Num-
mer1.

Zu Nummer 4 (¤ 8 Abs. 2)

Redaktionelle€nderung.VergleicheBegrŸndungzu Num-
mer1.

Zu Artikel 15 (€nderung des Investitionszulagen-
gesetzes 1999)

Zu Nummer 1 (¤ 6 Abs. 2 Satz 4)

RedaktionelleErgŠnzungder€nderungdesmultisektoralen
RegionalbeihilferahmensfŸr gro§e Investitionsvorhaben
vom 13. Februar2002 durch Mitteilung der Kommission
vom 1. November 2003.

Zu Nummer 2 (Anlage 1 Ð zu ¤2 Abs.2 Satz2)

RedaktionelleErgŠnzungder€nderungendesmultisektora-
lenRegionalbeihilferahmensfŸrgro§eInvestitionsvorhaben
vom 13. Februar2002 durch Mitteilung der Kommission
vom 1. November2003undderRegelungenfŸr denSektor
SchiffbaudurchMitteilungenderKommissionvom 30.De-
zember2003 und 30. April 2004 und den Verkehrssektor
durch Mitteilung vom 17. Januar 2004.

Zu Artikel 16 (€nderung des Investitionszulagen-
gesetzes 2005)

Redaktionelle€nderungdurchAufnahmeder neuenRege-
lungen fŸr den Sektor Schiffbau durch Mitteilungen der
Kommissionvom 30. Dezember2003und 30. April 2004
und den Seeverkehrim Verkehrssektordurch Mitteilung
vom 17. Januar2004.Die Bezugnahmenauf denmultisek-
toralen Regionalbeihilferahmenvom 13. Februar2002 in
den SektorenStahlindustrie,Kraftfahrzeug-Industrieund
Kunstfaserindustriewurdenohne inhaltliche €nderung an
die Formulierungenin der Anlage1 zum Investitionszula-
gengesetz 1999 angepasst.

Zu Artikel 17 (¤ 2 Abs. 1 Nr. 2 €nderung des
Bundeskindergeldgesetzes)

RedaktionelleAnpassungdesWortlautsdes¤ 2 Abs.1 Nr. 2
BKGG an die durch das SteuerŠnderungsgesetz2003 ge-
ŠnderteRegelungin ¤ 32 Abs.1 Nr. 2 EStG (Steuerliche
BerŸcksichtigung von Pflegekindern bei den Pflegeltern).

Zu Artikel 18 (¤ 11 Abs. 1 €nderung des Feuer-
schutzsteuergesetzes)

¤ 11 Abs. 1 desFeuerschutzsteuergesetzesin dergeltenden
Fassungbestimmt,dassdie derzeitigenMa§stŠbefŸr die
ZerlegungdesFeuerschutzsteueraufkommensauf die LŠn-
der bis zum 31.Dezember2004anzuwendensind.Mit der
GesetzesŠnderungwird die GŸltigkeit dieser Zerlegungs-
ma§stŠbewegender unverŠndertenVerhŠltnissebis zum
31.Dezember 2009 verlŠngert.

Zu Artikel 19 (¤ 5 €nderung des Finanzverwal-
tungsgesetzes)

Zu Nummer 1 (Absatz 1)
Die Aufgabennachder Zinsinformationsverordnunggehen
Ÿberdie schonin ¤ 5 Abs. 1 Nr. 5 geregelteAufgabeder
Entgegennahmeder Informationenvon den anderenMit-
gliedstaatensowievon denin Artikel 17 genanntenStaaten
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und Gebietenhinausund bedŸrfeneiner gesondertenZu-
weisung an das Bundesamt fŸr Finanzen.

Zu Nummer 2 (Absatz 6)

¤ 12 der Zinsinformationsverordnungregelt nur die Ent-
gegennahmeder Quellensteuerdurch das BundesamtfŸr
Finanzen.Die Verteilung des Aufkommensbedarf daher
einer gesondertenRegelung.Da es sich bei der Quellen-
steuer um im VeranlagungsverfahrenanrechenbareAb-
schlŠgeauf SteuernfŸr ZinsertrŠgehandelt, ist fŸr die
lŠnderweiseVerteilung des LŠnder- und Gemeindeanteils
am Aufkommen der Quellensteuerder SchlŸsselfŸr die
ZerlegungdesZinsabschlagsnach¤ 8 Zerlegungsgesetzan-
zuwenden.

Der Gesetzesvorschlagerfolgt im Einvernehmenmit den
LŠndern.Im Jahr 2008 soll vereinbarungsgemŠ§geprŸft
werden,ob fŸr die Zerlegungder Quellensteuernachder
Zinsinformationsverordnungein gesonderterZerlegungs-
schlŸssel angewendet werden sollte.

Zu Artikel 20 (RŸckkehrzum einheitlichenVerord-
nungsrang)

Die Regelungist notwendig,um eine ãVersteinerungÒder
durch dieses Gesetz geŠndertenTeile der Einkommen-
steuer-DurchfŸhrungsverordnung2000, der Umsatzsteuer-
DurchfŸhrungsverordnung1999, der Verordnung zur
DurchfŸhrungder VorschriftenŸberSteuerberater, Steuer-
bevollmŠchtigteundSteuerberatungsgesellschaftenundder
Verordnungzur DurchfŸhrungder Vorschriften Ÿber die
Lohnsteuerhilfevereinezuvermeidenundin Zukunftwieder
deren€nderung oder Aufhebungdurch Rechtsverordnung
zu ermšglichen.

Zu Artikel 21 (Inkrafttreten)
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.

Zu Absatz 2

Die €nderungen des multisektoralen Regionalbeihilfe-
rahmensfŸr gro§e Investitionsvorhabenvom 13. Februar
2002durchdie Mitteilung derKommissionvom 1. Novem-
ber 2003 sind am 1. Januar2004 in Kraft getreten.Die
RahmenbestimmungenfŸr Beihilfen an denSchiffbau gel-
ten nachRn. 31 dieserRahmenbestimmungenebenfallsab
1. Januar2004.Die Bundesregierunghatsichmit ErklŠrung
vom 30. Oktober2003gegenŸberder EuropŠischenKom-
missiondazuverpflichtet,die Anlage1 desInvestitionszu-
lagengesetzes1999jeweils an die aktuellenFassungender
gemeinschaftsrechtlichenBeihilfevorschriftenzu den dort
aufgefŸhrtensensiblenSektorenmit RŸckwirkungauf das

Datum des Inkrafttretensdieser Vorschriften anzupassen.
Die €nderungenderAnlage1 desInvestitionszulagengeset-
zes1999 sind dahermit Wirkung vom 1. Januar2004 in
Kraft zu setzen.

Zu Absatz 3

Die NeuregelungderKostenermittlungfŸr die Besteuerung
der unentgeltlichenWertabgabetritt mit Wirkung vom
1. Juli 2004 in Kraft. VerfassungsrechtlichenBedenken
begegnetdie RŸckwirkung nicht, da eine anderweitige
KostenermittlungnichtdurchGesetzoderVerordnunggere-
gelt war. Ein sich ausAbschnitt 155 Abs. 2 der Umsatz-
steuer-Richtlinien (UStR) mšglicherweiseergebenderVer-
trauensschutzwurdebereitsdurchdasSchreibendesBMF
vom 13. April 2004 (BStBl I S. 468) beseitigt.

Zu Absatz 4

Die klarstellendenRegelungenzur Vorsorgepauschalebei
Ehegattensowiedie Regelungenzur GŸnstigerprŸfungbei
der Ermittlung der Vorsorgepauschaleim Lohnsteuerab-
zugsverfahrenund bei beschrŠnktSteuerpflichtigentreten
zum 1. Januar2005 in Kraft. Die €nderung von ¤ 10c
Abs.4 EStG durch Gesetz vom 5. Juli 2004 (BGBl. I
S.1427) wird dadurch gegenstandslos.

Die Richtlinie2003/92/EGvom7. Oktober2003(Richtlinie
Gasund ElektrizitŠt)ist gemŠ§ihrem Artikel 2 zum 1. Ja-
nuar2005in nationalesRechtumzusetzen.WegendesPrin-
zipsderAbschnittsbesteuerungundim Interesseeinerleich-
teren Rechtsanwendungsollen die €nderungendes ¤ 15a
UStG sowie des¤ 44 UStDV erst zum 1. Januar2005 in
Kraft treten.

Die Umstellungder VollstreckungskostenfŸr die Zwangs-
vollstreckungnachderAbgabenordnungvon WertgebŸhren
auf FestgebŸhrensoll aus PraktikabilitŠtsgrŸndenzum
1. Januar 2005 erfolgen.

Zu Absatz 5

Die RahmenbestimmungenfŸr Beihilfen an den Schiffbau
geltennachRn. 31 dieserRahmenbestimmungenab 1. Ja-
nuar2004unddieLeitlinien derGemeinschaftfŸrstaatliche
Beihilfen im SeeverkehrgemŠ§Ziffer 13 der Leitlinien ab
Datumder Veršffentlichungim Amtsblatt der EU (17. Ja-
nuar 2004). Das Investitionszulagengesetz2005 (InvZulG
2005) tritt nachMa§gabedes¤ 10 InvZulG 2005 erst am
Tag der Genehmigungdurchdie EuropŠischeKommission
in Kraft. Die Genehmigungist nochnicht erteilt.Die €nde-
rungderAnlage1 desInvZulG 2005kanndaherseinerseits
erstamTagderErteilungderbeihilferechtlichenGenehmi-
gung in Kraft treten.
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